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FORTBILDlJNGSVERA'\STAL TIJNG FüRFREI-
1\1LLIGE ~IITARBEITER TI-1 SfR<\FVOLLZUG 

KURS:\"tM-IER 3016 

PR>\XISBERATU:\G UND ERFJ\HRLD!GSAUS
TAUSCH VO~ FREI\\'ILLIGE.'\ HELFER.\ Dl 

SfRI\FYOLLZUG 

Dieser Kursus ''endet sich an Inter
essenten, c.lie ent1•e<.ler gerade eine 
Betreuung im Strafvollzug begonnen 
haben oder beabsichtigen, eine eh
renamtliche Tätigkeit im Strafvoll
zug aufzunehmen . 

Themen: 1\arum werde ich freiwilli
ger Helfer im Strafvollzug? 

Rechtsgrundlagen (Strafvollzugsge
setz, Allgerneine Verfügungen über 
frei1rillige '-Ii tarbeiter in den Ju
stiz\~llzugsanstalten des Landes 
Berlin); Theorien ab1veichenden Ver
haltens; Au~•irkungen der Straftat 
auf die Inhaftierten; sozialprakti
sehe Maßnahmen und Hil feleisttmgen; 
Diskussion praktischer Probleme -
Fallbesprechungen, 1rie baue ich den 
Kontakt mit dem Inhaftierten auf? 
Psychologische Probleme in der Ge
fangenenarbeit. 

Der Kurs soll sich aber auch an die
jenigen freiwilligen ~titarbeiter 
richten, die bereits in den Justiz
vollzugsanstalten tätig sind. Da 
diese Arbeit meist isoliert ge
schieht, z.B. in Form einer Gefan
genenbctreULmg, ist es wesentliches 
Ziel dieses Kurses, auch die mögl i
ehe Isolierung des Vollzugshelfers 
aufzw1eben. Gleichzeitig soll der 
Kurs dem Erfahrungsaust ausch die
nen. 

Die näheren Umstände, \rie Do::.enten, 
Z.eit und Ort, bitte dem Kästchen 
I:\T{)R:·tt\TIO>: zu enmehmen. 

"KUNST AUS OEM KNAST" - INHAFTIERTE STELLEN IHRE ARBEITEN lN EINER SAftf.t

LUNG VON DRUCKEN VOR 

Eine Sammlung mit 13 Drucken von oildern inhaftierter KUnstlet ha t jetz t 
der ARBEITSKREIS GEFANGENEHHILFE w ßochum herausgegeben . I!ll Format DIN 
A 3 liegt damit eine Anzahl von Bildern vor - 6 in 4-Farb-Orucken, 7 im 
sch\'larz-weiß-Oruck-) die der ARSHiSKREIS GEFANGENENHILFE in Bochum, ei n 
Zusammenschluß aus Haftentlassenen, Mitarbeitern in der Strafentlassenen
hilfe und Interessenten, zusammengestellt hat: 

Tuschezeichnungen, Radierungen , Aquarelle, Bleistiftzeichnungen 
und öl bil der. 

Neben den ßildern sind auf den Drucken jeweils Texte aufgeführ t, die 
ebenfalls von den Inhaftierten geschrieben worden sind. Die Mappe ist 
zum Preis von nur 10,- Oi•1 plus 3, - Df4 Porto zu bestellen beim ARBEITS
KREIS GEFANGENENHILFE, Hermannstt·aße 25, 4630 Bochum 1 - orler durch Ein
zahltmg von 13,- ON pro f.lappe auf das Konto Nr . 1355056 bei der Stadt
sparkasse Bochum, ARBEITSKREIS GEFANGENENHILFE . 

Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird die Arbeit des ARBEITSKREISES GEFAN
GENHtHILFE f.inanz iert: Gruppenai·beit im Strafvollzug , l<lateria 1 i en, Aus
stellungen, öffentl ichkei tsarbeit, Dokumentationen etc . . 

.Cieh.e mitgefangenen! 

Der Berliner .!\moaHsverein fuehrt seit 1980 aufgruno oer oamaligen Haus
verfuegung Nr. 8/1980 eine Rech~sberatung öer Insassen öer J~.!\-~egel in 
oer Art uno IDeise ourch, nass in~eressierhe Rcchhsanmaelhe in einem re
gelmaessigen turnus montags nie 5 teilanstalten (t.!\) aufsuchen WlO oort 
mit herat:ungstDilligen Gefangenen ausammenl!reffen. Der .Schwerpunkt: ner an
gehobenen Beratung unn euentudlen Recht:sbesorgung liegt: nicht im$traf
recht, sonoern imHuilrecht, also a.'B. Familien-, miet- unn.!\rheit:srecht:. 
Einige ner eingeheilten RechtsanroaeUe hatten oen Einoruck, nass oiese 
BeratwtgsmoeglichkeH noch nicht: ausreichenn bekannt: gemacht: wuroe . Also 
hier nochmals (siehe unt:en) oie Bekanntmachung uno oie ~eiten, in oenen 
oie Rechtsanwaelt:e in nie Anstalt kommen. Bitte nehmt uas Angebot wahr. 

Tag Oat. TA , Rechtsanwa 1 t Ansc-hnft Tel . : 

f1ontag 2.4. alle Dr. Zieger, 61, Kottbusser OafliTI 693 70 86 Hatthias 29/30 

Montag 9.4. alle Zuriel, 15,Dusseldorfer Str. 881 78 84 R.S. 48 

tlontag 16.4. alle Bendref. 41, Baumeisterstr. 5 851 22 48 Bernd 

~1ontag 30.4. alle 6urnautzki. 19, Reichsstraße 100 304 54 41 
Ulrich 304 54 42 

' Das Sekretariat für Erwachsenenbildung der freien Universität Berlm in 
Zusammenarbeit mit der Vol kshochschule Schöneberg bietet im Winterseme
s t er 1983/84 drei Kurse fürVollz.ugshelfer und ft:eiwillige Mitarbeiter im 
Strafvollzug durch Herm Rainer Baioff und Henn Joachim Hiersemann an. 

Der dritte Kurs unter der Kursmunmer 3016 beginnt am 30. April 1984, 
18 .00 - 21 .00 Uhr, Rüdesheimer Straße 54-56, Raum 02, jel\cils 100ntags 
acht Abende . 

E\TGEGE.\ der Ausschreibungen befaßt sich der Kurs ··iedenun m'i t der Pra
xisberatung freiwilliger Helfer im Strafvollwg und soll dem Erfahnmgs
austausch von freüd.lligen ~litarbeitern dienen. Der Kurs ist somit für 
alle offen , die bereits im Suan·oll::ug tätig sind oder beabsichtigen, 
dort eine Arbeit aufzunehmen . 

Die Anmeldung soll über die Volkshochschule Schöneberg erfolgen. Der Kurs 
i s t gebührenfrei . 

I:-o'FOR\t~TI ~ T~'FOR\l~TICN IKFOR'·l~TIO:\ I.~FOR\1.\TIOX IXFOlN-\TIO~ T:\FQR\t>\TIO\ 

2 'der lichtblick' 



~6 . .JAHRGANG AUFLAGE: 5 000 

~984 
~DER LICHTBLICK} . 

~69 Nr.4 AUSGABE 

SPENDENKONTO 
be.cüng.t dwt.c.h u.n6elte.n VoMa..tz , de.n Tn
.6M.6e.nve/l-tlte.-Wilge.n e.tun6 me.lvt Gel;tung 
zu ve.Mc.ha6 6 e.n, damU e.ndU.c.h auc.h de1t 

es.: 100 z,o JO> 

Jl-00-!32-7~3 

SO•..:=:!f~<O'fiO llCI"f .. SLICK 
31 • 00 - 13Z - 70) .taz.te. Ge.6ang e.ne. wa.c.h w..Utd und c.ic.h 

auß dieAe. .te.gal.e. MögUc.hk.e.U de!t MU
g u.ta.Uu.n.g am Vo.U.zugc. g e..6 c. he.he.n in 
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SPENDENKONTO 
He.6t in de1t Ha.nd, de..o.~.>e.n. Sondeltteil. c.ic.h ganz 
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telte.J.>..t>ieltte.n e..twM in die. Ha.nd gibt - odelt ge.be.n 
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Auf niesen SSei~en haben unsere J:eser nas lJJor~. Ihre lJJuensche , Anregungen, 
Farnerungen, Kritik unn Ur~ eil, nntessen sich nicht unbeoing~ mi~ ner ffi ei
nung oer Renaktdon necken. Die Renaktion behaeu sich vor, Beit raege 
- oem Sinn ent:sprecheno - !U kuet·!en. !\nonyme Briefe haben keine Chance -

Betr.: Artikel über die Jugend
strafanstalt Plötzensee 

'1ein bester Freund , 1'1icha~l "1 . , der 
s e i .: seinem 15 . Lebensjahr im Knast 
ist und dort nie zurecht kam, sitzt 
i!Mler noch , weil man ihn in der Ju
gendstrafanstalt Hainsberg völlig 
f a lsch behandelt hat . Außer Ver
sprechungen , die man ihm und dem 
Dr ogenbeauftragten von NRW, Hüsgen , 
i mmer wieder gemacht hat , ist nie 
e t was von den Resozialisierungsab
sichten ver wir klicht wor den . 

Das ging so l ange , bis Michael von 
den s oge nannten e r zieher ischen Maß
nahmen die Nase voll hatte - und 
in den Erwachsenen-Vol lzug wollte , 
weil er s i ch dor t - jetzt 20jähr ig 
- endlich eine Chance ver sprach . 
Und danach sah es zuer st auch aus . 
Als e r währ end der Ober führung 
nach Duisbur g in Hagen 111ar , sagte 
ma n i hm , daß im E-Vollzug " locke
r e r" mit der Zwei -Or it tel-Handha
bung umgegangen wür de . Es fiel ihm 
a uch besonder s auf , daß er endlich 
e inmal nic~t in Einzelhaft war . 

Doch ga nz ander s sah es dann in 
Oui sburg -Hambor n aus ; gleich vom 
e r sten Tage mußte er in Einzelhaft , 
vi e r \o/ochen lang , weil er a_ls starK 
fluchtgef ährdet angesehen wurde . 

Den Psychologen (Lohkamp) , den ich 
bat mit mir zu r eden , wenn ich Mi 
c hael besuchen würde , sagte dies 
"natür lich" auch zu . Als es dann 
soweit \I/ar und ich Michael meinen 
Be such a bgestattet hatte , war der 
Herr pl öt z l i ch "krank". Die Krank 
heit muß ihn ur plötzlich über fallen 
haben, da e r 1 1/2 Stunden vorher 
noch ga nz gesund war . 
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Sogar !m Oüsseldorfer Justizmini
ster ium brachte ich mein Anliegen 
vor und sprach mit Herrn Czaschke ; 
doch hal& bisher alles nichts . Oie 
Ver sprechungen , daß er sich für 
Lockerungen einsetzen würde, so 
der Duisburger Anstaltsleiter dem 
Drogenberater Hüsgens gegenüber, 
;1/urden auc h noch nicht eingelöst . 
Es passi er t über haupt nichts . 

Heute ha be i ch Michael wieder be
sucht , der irorner verzweifelter 11ird, 
und da bei fes t gestellt , daß er im
mer mehr Haß in sich speichert , es 
ist zum Ver Z\-.Iei feln , vor allen Din
gen '"enn man s ieht, wie sehr der 
Anspr uch vom r esozialisierenden 
Str a f voll zug mit der Praxis im Kon
t r ast steht . 

Wie ich in dem Artikel las , hofft 
man auch i n Ber lin (zumindest bei 
dem Autor des Artikels) , daß sich 
der Deut sche Bundestag zu einer 
gr undlege nden Änderung des Vollzugs 
berei;: findet . Ich aber glaube , daß 
das viel zu lange dauern 1·Jird und 
in der Z:,.:ischenzeit noch viele Kin
der und jugendliche im Knast Kaoutt 
gemach;: ·:Jerden . 

Viellei=h;: kann man durch die Of
feni:lichkei;: doch noch erreichen , 
daß endlich etwas in dieser Rich
tung getan wird . 

Mit hoffende~ Grüßen 

An d ie Redaktionsgemeinschaft 
"der lichtblick" 

Hallo ' Durchblicker', 

~1ir vom offenen Vollzug, so sagt 
man, haben keine Probleme - aber 
dem kann ich nur \~idersprechen . 

Angetan hat es mir Euer Bericht in 
der t·lärzausgabe : "Phlegmatisches 
Pflegepersonal" . A..'lbei zwei Schrei
ben zu diesem Thema (siehe Insas
senvertreter-Seite. Red) . 

Zur Zeit findet deswegen eine Unter
suchung durch den Justizsenat statt , 
die die ärztliche Ver sorgung i n der 
hiesigen Anstalt betrifft . wenn es 
möglich ist, die gesamte Situation 
dem Petitionsausschuß zukommen zu 
lassen, wäre eine gute Möglichkeit 
gegeben , dem kompletten Pflege
schlmnd ein Ende zu bereiten . 

Nun weiß ich allerdi ngs nicht , ob 
alleine die versc hi ede nen Beschwer
den dazu ausr eichen . Sollte es ein
mal zu einer generellen Ankl age ge
gen das Pflegeper sona l der Berliner 
Anstalten kommen , so könnt Ihr mit 
meiner Mitwirkung rechnen. Leider 
(?) bin ich nur noch ca . zwei Mona
te in der hiesigen Ans talt und gehe 
dann nach Hakenfelde; doch mein 
Nachfolger wird dieses Thema nach 
wir vor im Auge beha lten . 

In der Hoffnung auf eine baldige Än-
derung dieser "beschi ...... " Situa-
tion, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

M.M. (Ein frustr ierter Gefangener 
aus der Nebenanstal t Plöt zensee , 
Saatwinkler Damm - Haus I ) 

An di e 
TAGESZEITUNG 
Watt straße 11 - 12 
1000 Berl in - 65 
zuglei ch Offener Br ief an 
Benny Härl in, 
dessen Adresse ich 
leider ni cht habe. 

Li eber Benny Härlin! 
Nach fast acht Jahren hinter dicken 
Mauern und stabilen Gittern denke 
ich, beurteilen zu können, was es 
hei ßt, mit 2 1/2 Jahren Knast "be
glückt" zu werden. Bitte, nimm mir 



meine Betroffenheit~berdieses un
verschämte Urteil des Kammerge
richts ab! 
Gleichze i tig kann ich aber ei nen 
recht zynischen Gedan ken in mir 
nicht unterdrücken : Hoffentli ch 
wird die Strafe rechtskräftig, da
mit Du noch ein paar ~1onate im 
staatlichen Gewahrsam verbringen 
und möglichst viel über Deine so 
ungewohnte Umgebung schreiben 
kannst. Denn während der neun Wo
chen, die Du in Untersuchungshaft 
zugebracht hast, hat in der TAZ das 
Thema Knast weit mehr Niederschlag 
gefunden - fast alles aus Deiner 
Feder -, a ls in Jahren zuvor von 
(im Gegenteil zu Dir ) "normalen" 
Gefangenen und etlichen Insassen
vertretungen eingeschickte Berich
te in der TAZ zu lesen waren. So 
gut wie jeder Betroffenen-Bericht 
landet in dem Redaktionspapierkorb. 
Nur wenn ein Benny Härl in über sein 
Abenteuer mit dem Kauf einer grü
nen Thermoskanne schreibt, dann 
wird das garantiert ein Fünf-Spa l 
ter! 
In diesem Sinne: Viel Knast und auf 
gute (zukünftige) Zusammenarbeit . 

Betr . : LICHTBLICK 12/83 und 2/84 

Liebe LICHTBL!CK-Redakteure . 
als LICHTBLICK-Bezieher hier in der 
JVA Straubing möchte ich Euch mit 
tei l en , daß die Zensur wieder ein
mal zugesch lagen hat . 
Im Heft 12 / 83 wurde ein Leserbr ief 
(al so di e Seit e 3 und 4) entfernt . 
Die übliche hausi nterne Begründung 
war: "Sicherheit und Ordnung". Da 
diese Seiten wi eder einmal nur oei 
den Beziehern in Straubi ng ent~om
men wurden , erübrigt sich ein Kom
mentar dazu . Dabei liegt es auf der 
Hand , daß die Insassen hier nicht 
erf ahren sollten - was sie aus ei 
gener Erf ahrung schon lange wissen 

, daß dem Zahnarzt der Führer
schein abgenommen wurde, weil er 
ein Glasauge hat und auf dem ande-

ren sehr schlecht 9ieht : ob~~ohl er 
eine star ke Brille trägt . 
Fazic : CJr den StraaenverKenr un 
cauglich - für die Behandlung der 
GefangePe, aber reicnt es alle~a~ . 

Nun zum LIC!iTBLICK 2/8~ : Hier .·Jurde 
die Seite 33 em:fernt und der Arti
kel "Gefangenenern~hrung in Bayern 
- Körperver letzung? " zu r Habe der 
Gefangenen gelegt . Auch hier die 
schon stereotype Haus -Begründung , 
daß der Artikel gegen Sicherheit 
und ::Jrdnung verstößt sowie eine Ge
fahr der Aufruhr und Unruhestiftung 
t>era.Jfbesch\~ört . 

So ein Quatsch! Eher bricht in Eu
rooa ein Krieg aus , als daß es hier 
zu ein~ gemeinsamen Beschlu~ oder 
dergleichen kommt . Und das \·IeiB man 
bei der Anstaltsleitung. 
In diesem Sinne 
Er hard Kraxner 
JVA STRAUBING 

Anmerkung der Redaktion. 
~1it Unvel"ständnis müssen wir iliVller 
~>Ii eder vernehmen, daß der LICHT
BL1CK den Gefangenen in Straubing 
seitenweise vorenthalten \'lird. In 
dieser Anstalt, so jedenfalls hat 
es den Anschein, verbreiten bereits 
harmlose Artikel Angstzustände und 
lassen zur Zensur schreiten . Trau
rig, diese Hysterie - und hinwei
send auf die Führungsqualitäten im 
dortigen Vollzug. 

Stat t sich auch mi t eventuell fal
schen Informationen auseinanderzu
setzen, also Demo kratie zu üben, 
wird einfach willkürlich bestimmt 
und die Rechte der Gefangenen ge
brochen. 
Beispiel: Uns erreichte zum Thema 
Essen in Straubing auch ein äußerst 
positiver Brief, den ein Gefangener 
geschrieben hatte, der den LICHT
BLICK aus guten Gründen über eine 
Aus"1eichadresse erhält, den Artikel 
also lesen konnte. Statt nun 
einer solchen Diskussion Platz zu 
schaffen und die Leser entscheiden 
zu lassen, wird gerade erst durch 
den Wi 11 küraktder Seitenentfernung 
erreicht, was man urs.prüngl ich ver
hindern wollte: der Negati vi nforma
tion wird vermehrt Glauben ge
schenkt. 
Wi l lkürakte können zwar momentan 
verschleiern , nicht aber auf die 
Dauer etwas verbergen. 

Auch in Bayern gilt das Strafvoll
zugsgesetz. Die Wi ederei ngl i ederung 
so 11 te auch hier im Vordergrund a 1-
ler Bemühungen stehen. Mit Druck, 
sinnlosen Vorschriften und der
gleichen, also einem Vollzug a la 
Straubi ng, erreicht man hundertpro
zentig nur eines: "Die Schaffung 
haßgeladener Wiederholungstäter." 
Doch vielleicht ist es gerade die
se Kategorie Täter, die man in Bay-
ern dringend braucht. 

Natürlich wird auch dieser Leser- -war-
brief wieder aus dem LICHTBLICK 
entfernt ; jedoch sollen alle an
deren Bundesländer wissen, wie we
nig Selbstvertrauen man im bayeri
schen Strafvollzug doch entwickelt 
hat. 
Besonders bezeichnend für die Haft
situation in dieser Anstalt aber 
ist es, daß nach unseren Informa
tionen derjenige mit Strafe bedroht 
wird, der Unangenehmes aus der 
JVA nach draußen gibt . Ob der An 
drohung dann auch die Tat folgt, 
konnte bisher noch nicht festge
stellt werden, da die bisherigen 
Beschwerdeführer verstummt sind. 
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An den 
LICHTBLICK 

Leserbrief zu dem Referat des TAL 
I , im ' Lichtblick' März 1984 

Liebe Leut'! 

Ach , wenn der Dipl . -Psych . und 
Teilanstaltsleiter von Seefranz 
seine öffentlich geäußerten, so 
progressiven Gedanken zur Vollzugs 
planung und 2/3-Entscheidung auch 
zum Maßstab für sein eigenes Ver
halten in der alltäglichen Praxis 
- z . B. bei der Schlußzeichnung der 
von den Sozialarbeiter/inne/n vor
gelegten Stellungnahmen machen 
würde! 

Mit solidarischem Gruß 
Jörg Heger, TA I 

Wie in der Gerüchteküche zu erfah
ren \-.rar, werden die Beamten der Te
geler "Sicherheitsgruppe" (TSG O) 
derzeit mit diesem neuesten Modell 
der Marke "SIUM.JEP" (Sicherheit um 
jeden Preis) ausgerüstet. Der er
ste Testfahrer zieht bereits seine 
Runden. Weitere Modelle folgen! 

********* * 
Redaktion "LICHTBLICK" 

Liebe Ko 1 1 egen! 

Wegen der Aktualität bitte ich um 
Veröffentlichung der beigefügten 
Kopie in der nächsten Ausgabe. 

Erläuterung: 

Seit September 1983 wurden mir auf
grundder AV- (Au s führungsvorsehr i f
ten)Änderung - ohne Verschu 1 den -
meine Dauerausgangsscheine für die 
Wochenenden ersatzlos gestrichen. 

Der daraufhin von mir gegen denAn
staltsleiter geführte Prozeß wurde 
von mir gewonnen. 

548 StVK 373/83 Vollz 

B e s c h l u ß 

In der Strafvollstreckungssache 
des Strafgefangenen 
Erhard S c h m i d t, 
z.Z. JVA Tegel, Seidelstraße 39, 

w e g e n Vollzugsmaßnahmen 

hat die 48. Strafkammer- Strafvoll
streckungskammer- des Landgerichts 
Berl in am 13 . Februar 1984 beschlos
sen: 
1) Die Hauptsache (Antrag vom 26. 

September 1983 betreffend \oli der
ruf der Sonderausgangsgenehmi 
gung) ist erledigt, nachdem der 
Antragsteller seit dem 2. Jan. 
1984 zum Freigang zugelassen ist. 

2) Für einen Ausspruch der Rechts
widrigkeit der angefochtenen 
Maßnahme des Antragsgegners ist 
kein Raum, weil der Antragstel
ler eine diesbezügliche Fest
stellung nicht beantragt und 
daran auch kein berechtigtes In
teresse hat (§ 115 Abs. 3 St
VollzG) . Weder droht eine Wie
derho 1 ung der angefochtenen Maß
nahme noch hat sie diskriminie
rende, den Antragsteller auch 
weiterhin belastende Auswirkun
gen. 

3) Die Kosten des Verfahrens und 
die notwendigen Auslagen des An
tragstellers fallen der Landes
kasse Berlin zur Last (§ 121 
Abs. 2 Satz 2 StVollzG). Dies 
entspricht billigem Ermessen, 
weil bei streitiger Verfahrens
entscheidung voraussichtlich der 
Antrags te 11 er obsiegt haber} wür
de . Denn der Anstaltsleiter hat 
die Sonderausgangsgenehmigung 
vom 15. September 1983 \'liderru
fen, obwohl die dafür erforder
lichen Voraussetzungen des§ 14 
Abs. 2 StVollzG nicht erfüllt 
waren. 

4) Der Geschäftswert wird auf 1 000 
D-Mark festgesetzt (§§ 48 a, 13 
Abs. 1 GKG). 

An die 
Redaktion LICHTBLICK 

Hallo Leute, 

den Grund meines Schreibens möchte 
ich damit erläutern, daß ich in ei
ner "haarsträubenden" Angelegenheit 
nicht mehr weiter weiß. Grund dafür 
ist meine Verlegung, die mich von 
Haus I nach Haus II brachte , nach
dem ich mich bereits seit dem Janu
ar 1982 im erstgenannten Haus be 
fand . 

Ihr glaubt gar nicht , wie wütend 
und enttäuscht man sein kann, wenn 
man feststellen muß, wie sehr man 
sich mit so einer Verlegung ange
schissen hat. Ichmußte nämlich mit 
Verbitterung zur Kenntnis nehmen, 
daß es in meiner neuen Zelle vor 
"Silberfischen" und anderem Getier 
nur so wimmelt. 

Ich schrieb daraufhin einen Vormel
der, auf dem ich mich über diesen 
Zustand besch\o;erte, um eine von 
jeglichem Getier befreite Zelle zu 
bekommen . Stattdessen kam jemand 
vorbei und erklärte : "Die Zellen 
sind alle so . Sie haben keine Aus
sicht auf eine andere Zelle ." 

' Ich muß noch hinzufügen, daß ich 
mit dem Gesundheitsamt drohte . Nur 
nützte es mir gar nichts . Mir wurde 
mitgeteilt , daß ich sowieso nach 
Tegel kommen würde, \1eil ich ja 
noch 6 Jahre habe . Dann g ing die 
Tür zu - und sofort wieder auf . Der 
gleiche Beamte beugte sich zu mir 
und meinte : '! Halten Sie dicht! " 

Im eigenen Interesse und des der 
nachfolgenden Gefangenen, werde ich 
dieses "Dichthalten" nicht dulden 
- und bitte deswegen um die zustän
dige Adresse, da hier damit keiner 
herausrückt. 

Binzufügen muß ich noch , daß so ein 
Desinfektor kam, anschließend, der 
ein bißchen sprühte . Das Resultat 
war nicht schlecht. 86 Tierleichen 
zählte ich am nächsten Morgen, ehe 
ich sie im Klosett beerdigte. Es 
schien schon so, als ob die Vie

~~-- eher erstmal weg wären. Aber der 
~e=~~ Schein trog und abends krochen 

~~~~~ die Dinger wie üblich aus allen 
Ritzen : hurtdertfach . 

I eh bin seit der Zeit an keinem Wo
chenende mehr draußen gewesen und 
man hat sich bis jetzt Zeit ge las -~. 
sen, den (beigelegten) Beschluß zu 4t • 
fällen. /::) 

IVas soll ich machen? 

Zwei Zellen \-Ieiter, mein Nachbar, 
der erzählt mir, daß ihm die Dinger 
überall begegnen : im Handtuch, Zahn
becher usw . . Pfui Deubel·! lilenn es 
auch vielleicht keine Bakterien-

Mit freundlichen Grüßen 

Erhard Schmidt 
Tegel, TA IV 
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Überträger sind , so sind die Vie
cher unzv1eifelha ft eklig , scheuß
lich und unhygienisch. 

Es wäre nett, wenn Ihr mir weiter
helfen könnt. Dafür lege ich Euch 
auch.keine "Viecher" in den Brief 
rein. 

Ich verbleibe mit wartendem Gruß 

Hans-Joachim Schiede 
Alt-I·loabit 12 a 

****** Anmerkung der Redaktion: 

Lieber Hans-Joachim, 

es ist wirklich sehr nect, daß Du 
uns mit den Viechern verschont und 
keine Silberfische in das Couvert 
gelegt hast . Aus diesem Grunde ist 
auch mit seperater Post die Adres
se des Gesundheitsamtes und alles 
weitere an Dich unterwegs . 

Auf Tegel würde ich mich nicht so 
freuen; wir haben zwar nur sehr we
nige Silberfische (wahrscheinlich 
sind die "versilbert" worden oder 
im Kochtopf gelandet), jedoch kön
nen wir mit jeder Henge Grillen, 
auch als Heimchen bekannt, aufwar
ten. Diese Viecher sehen noch ekli
ger aus als die niedlichen Silber
fischlein . Auch geben die ~1onster 
"Laut" - direkc ins Nervenzentrum, 
so daß es mit Deiner Nachtruhe sehr 
schlecht bestellt sein kann. 

Doch will ich Dich nicht zu sehr 
erschrecken und gebe als Tip: meide 
die Grundstacionen, wenn Du nach 
Tegel verlegt wirst. 

Ob Silberfische Bakterienträger 
sind, entzieht sich unserer Kennt
nis, wahrscheinlich aber ja. Nur 
spiele das alles keine Rolle. Man 
ignoriert solche Kleinigkeiten. 
Heilen ist hier besser als Vorbeu
gen - und der Sanitäter oder Arzt 
1o1i rd bestimmt eine Pille dafür I da
gegen parat haben . 

Keine Sorgen also, sondern dran ge
wöhnen . 

Gebots- ooer 
oerbnbsz;eichen? 

DER SENATOR FUR FINANZEN 

Herrn Bodo Kaiser, 
Herrn Hans Sontag. 

-Red-

Betr .: Ihre Zuschrift über ver
meintliche Versch1-1endung von 
Steuergeldern in der JVA 
Tegel 

Sehr geehrte Herren, 

Ihre Zuschrift vom 24 . Januar 1984, 

die sich mit dem Kauf eines "Zet
cat" genannte.'1 Baugeräts für die 
Bauabteilung der Justizvollzugsan
stalt befaßt, habe ich zur Kenn~
nis genommen . i•lie ich hierzu durch 
telefonische Rückfragen erfahren 
habe, handelt es sich bei dem Ge
rät um einen dieselbetriebenen 
Kleinlader (250 l) mi~ KOsten von 
rd. 60. 000 D:·l, dessen Beschaffung 
neben einer Vielzahl weiterer Ar
bei:::sgeräte als \·le:rkstattaus:cüs::ung 
im Rahmen des kürzlich begonnenen 
Neubaus einer technischen Versor
gungszentrale einschließ! ich 1-lerk
stätten (Ersatzbau) vorgesehen ist . 
Der l<leinlader wurde auf \olunsch der 
Anstalt schon jet:zt. gekauft:, um für 
Bauarbeiten auf dem Anstaltsgelän
de eingesetzt zu ~1erden . 

Zu der von Ihnen aufgeworfenen Fra
ge der Auslastunq und Rentabilität 
des Geräts kann ich mich nicht äu
ßern, da es sich hier um eine an
staltsinterne Angelegenheit han
delt . Ich bitte deshalb um Ihr Ver
ständnis, daß ich eine Ablichtung 
Ihres Briefes zur weiteren Beant
wortung an den insO\·Ieit. federfüh
rend zustandigen Senator für Justiz 
1..-eit.ergeleitet habe. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Graet:z 

"Zetcat" ... und kein Ende! 
Wie ein Mitarbeiter des Senators 
fUr Finanzen auf tel efoni sehe Anfra
ge von der Anstalt erfuhr, belief 
sich der Anschaffungspreis des 
"Zetcat" auf 60.000 DM und nicht, 
wie von uns gemeldet, auf 130.000 
DM . 
Nun werden sich e1n1ge Herren, die 
fUr den Kauf des "Zetca t" verant
wortlich sind, Uber diesen schweren 
Schnitzer der inhaftierten "Nest
beschmutzer" ins Fäustchen lachen -
na ja, lachen soll gesund sein. 
Der von uns genannte Betrag von 
130.000 DM kam aus verschiedenen 
Quellen und wurde uns zuletzt noch 
von einem beim Lehrbauhof tätigen 
Beamten, dessen Namen wir bei Be
darf nennen können, bestätigt. Au
ßerdem wäre zu prüfen, ob die Zu
satzausrüstung des "Zetcat", u.a. 
Stemmgerät, in dem genannten Preis 
von 60.000 DM enthalten ist. 
Doch ob der "Zetcat" nun 60 .000, 
130.000 oder nur 5.000 DM gekostet 
hat, steht hier gar nicht zur De
batte . Unser Hauptvorwurf richtet 
sich gegen die Verschwendung von 
Steuergeldern, die unserer Meinung 
nach durch den UberflUssigen Kauf 

des "Zetcat" stattoefunden hat, und 
ob nun statt 130 .000 DM "nur" 
60.000 DM verschwendet wurden, än
dert nichts an dieser Tatsache. 
Im übrigen wäre es zu begrüßen, 
wenn die beamteten Herren des lehr
qauhofs bei der Bemessung der lohn
stufen und Prämien für die dort 
beschäftigten Gefangenen auch so 
großzUgig verfahren wUrden wie bei 
der Beschaffung des "Zetca t", der 
Ubrigens schon \'Iieder kaputt ist 
und untätig herumsteht . Aber nein, 
da 1-Ji rd um Pfennigbeträge ge
feilscht , als wenn die eigene Exi
stenz davon abhinge. 
Schließlich sei noch am Rande er
l'lähnt, daß der Chef des Lehrbau
hofs, namens Herr f.lacherauch oder 
so ähnlich, sinngemäß gegenüber 
einem der Unterzeichner dieses Ar
tikels sein Befremden über den 
"Bund der Steuerzahler" äußerte, 
der um Aufk lärung über den Vorwurf 
der Verschwendung von Steuergel
dern in Bezug "Zetcat" gebeten hat
te, und den er; Herrn Macherauch 
oder so ähnlich, eigentlich immer 
für einen honorigen Verein oder so 
ähnlich gehalten hätte?!? 
Bodo Kaiser Hans Sontag 
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An die 
Redaktionsgemeinscha~t 

"der lichtblick" 

Sehr geehrte Herren vom-Lichtblick , 

ich freue mich , daß irgendwer mich 
bei der Podiumsdiskussion über "Mög
lichkeiten und Grenzen freiwilli
ger Mitarbeit im Strafvollzug" am 
17 . Januar im Haus der Kirche er
kannt und meinen Dis Kussionsbei1:rag 
in der Märznummer des "Lichtblicks" 
erwähnt hat . !eh möchte aber , schon , 
I·Jeil mich Ihre unkorrekte Bericht
ers~attung ein bißchen ärger t , er
I·Jähnen , daß mein Dis kussionsbei
trag auf S . 16 ganz und gar falsch 
wiedergegeben wurde . Ich habe über 
meine "Absetzung" nicht ein einzi 
ges Wort , und über haupt zu meiner 
Person nichts gesagt . Ich hab Herrn 
Lange-Lehngut e1n1ge Fragen zur 
Ver1~eigerung · von Urlaub und Aus
-führung an Gef angene zu di eser Ver
anstaltung gestellt , etwa so : 

"Stürmt es, daß Sie zu dieser 
Ver anstaltung keinen Urlaub und 
keine Ausführung genehmigt haben 
aus Rücksicht auf die Gefangenen , 
weil Si e , 1~ie Sie andeuteten , 
frühere Ausführungen zu solchen 
Veranstaltungen als Alibi handlun
gen empfanden und die Gefangenen 
nun dem Druck und Str eB solcher 
Veranstaltungen nicht mehr aus 
liefern wollen? Oder stimmt es, 
daß Beurlaubungen und vor allem 
Ausführungen aus Per sonalmangel , 
verursacht durch Finanzmangel , 
eingeschränKt werden? Warum hat 
dann Herr Dr . MatzKe am 4 . Janu
ar im Mittwochsforum des SFB als 
Ver t r eter der Sena t sverwa ltung 
Per sona lmangel und Finanzschwie
rigkeiten für den Berliner Straf
vollzug bestritten? 
Ist es nicht vielmehr so , daß die 
Senatsver wa l tung fü r Justiz mit 
den neuen Ausf ühr ungsvor schrif
gen zu§§ 11 , 13 , 15, 35 , 36 ihre 
Tendenz festgeschrieben ha t , der 
Öffnung des Strafvol lzuges ent
gegenzuwir ken und ei ne Tr anspa
renz des Vollzuges zu ver hinder n? " 

Vielleicht ... Jar dieser Beitr ag ein 
bißchen zu ver kl ausulier t , auch 
Her r Lange-Lehngut hatte Schwie
rigkeiten . Er war zwar s icht l ich 
ver ärger t über mei ne Äußer ungen , 
gi ng aber inhalt l ich kaum auf sie 
ei n . 

Zu meiner Per son noch : es stimmt , 
daß ich vier Jahr e l ang Ans t a lts 
beirätin in Plötzensee \var: stimmt 
auch , denk icn , daß ich unbequem 
war . Meine "Nichtver länger ung '' im 
Her bst t raf mich i m denKbar ungün
s t igsten Moment (Wohnungswechsel , 
Examen) und ging lei der etwas un 
ter . (Es ist übrigens ganz und gar 
kein "Vertrag ", den Beiräte und Ju 
stizsenator miteinander schl i eßen , 
•1.1ie Sie schreiben . Aber das wär e 

8 ' der l ich tblick' 

ma l ein anderes Thema : Mißver s t änd 
nisse um Beir~tsaufgaben . . . ) 

So viel für heute , gute und auf
merksame und unabhängige Arbeit 
1-1ünsch ich Ihnen von der Redaktion 
und dem ganzen "Lichtblick" . 

Ro~raut Lindenbarger 

ANMERKUNG DER REDAKTION : Da \'I i r 
l ei der ni cht in der Lage si nd, an 
öffentlichen Veranstal tungen ir
gendwe 1 eher Art tei 1 zu nehmen, kommt 
es immer 1~ieder zu kl einen Unstim
mi gkei ten, die durch die indirekte 
Ber icht erstattung verursacht wer
den. Wir bi t t en für die nicht ganz 
hundertprozentige Wiedergabe, die 
uns in Form eines Protokolls zuge
schickt wurde , um Verzeihung . Vor
schlag am Rande : "Viel l eicht könn
t en Sie einmal ein gutes Wort für 
uns einlegen" , wobei letzt es Zitat 
nicht sooo ernst gemeint ist. 

-Red-

"BERUFSF0ROERUNGS\<1ERK BERLIN E. V." 
heißt i n diesem Heft ein Ar tikel , 
den uns ein Mi tgefangener aus Haus 
!V zur Ver fügung stellte . Aus Platz
gr ünden f ol gt unse're Anmerkung dazu 
an dieser Stelle , die sich auf sei 
nen Artikel und Schl ußsatz (Zitat : 
"Nach meinen Erfahrungen kann i ch 
allen Mitgefangenen nur raten , doch 
z u versuchen, über das Arbeitsamt 
e i ne ähnliche Maßnahme zu bekommen, 
wobei weder Mühen noch Kosten ge
scheu t wer den sollten . Die Mühe 
l ohnt sich . ") bezieht . Hier ist 
s i e : 

Dem können wir uns aus der Redak
tion nur anschl ießen und möchten 

I 

auf di esem Wege allen Therapeuten , 
Gruppenl ei tern und sons twie in ter
ess ierten Sachbearbeitern nahe le
gen, sich doch diese Ei nr icht ung 
einmal aus der Nähe anzusehen. 
Behi ndert - sieht man si ch die Vor
urteil e bei Beamten aller Dienst 
grade, Sozialarbeitern , Therapeu
ten und der öffent 1 i chkei t pauscha 1 
einmal an - ist doch im wahrsten 
Si nne des Wortes j eder Gefangener, 
wenn er wieder in die Gesel lschaf t 
ent lassen wird . Warum sol lte es al
so nicht möglich sei n (vor allen 
Dingen, wei l ja der Strafvol lzug 
am Vol l zugsziel vorbeiarbeitet ) , 
derartige Rehabilitationszentren 
fü r Straffäl lige einzurichten bzw .. 
jene berei t s vorhandenen mitzube
nutzen? 
All es was im Sinne der Wieder ei n
gl iederung Erfolg verspricht, sol l
te aufgegriffen werden. Der Vo 11 zug 
in seiner jetzigen Form selber , ist 
dazu nicht in der Lage. 
Hi er werden ~~i ederho 1 ungs täter her
angezüchtet . Nicht mehr , und nicht 
wen iger . 

***** 
- RED-

Hallo Lichtblicker , 

Euer - war- hat te vor e~n 1ger Zei t 
mal in e inem Arti kel ( Li cht bli ck 
Februar 84) den Vor schlag gemacht , 
jedem Gefangenen 10 % seiner Str a
fe im Zuge e i ner Amnestie zu er las
sen . Der Vorschlag ist nicht 
schlecht , realisier bar und l·JÜr de 
für vie l e Gef angene eine sofor t ige 
Entlassung bedeuten . Nebeneffekt : 
Eine ausreichende Anzahl von Haf t 
plätzen wür de zur Ver f ügung s t ehen . 
Lei der i st i n unser em Deutschland 
dieser Vorschlag r e ine Utopie . 

Noch besser allerd i ngs wäre es , 
wenn i n unserem Rechtsstaa t Urteile 
gefällt werden wür den , die etwas 
mit Recht zu t un hätten und nicht 
wie im Falle Här lin / Klöckner für 
a lle ganz offensicht l ich zeigen -
wie und wohi n der Hase l äuft . (Apr o
pos : Gruß an Hoppelchen . ) 

Mit sol idari schen Gr üßen 
"Honecker" 
Düppel 

Hilf uns unsere Arbeit zu vollenden 

Übngens, lnsight·Newslette... dte drogen· 
politischen RichtUnoen der OCRG und 
natürlich Aufnahmeanträge gibt's kosten· 
los bei uns. 
Info-Kunst-Plakate kosten DM 5.· 
93 & 84 vorrätig 

( Bitte Immer 1. 20 DM Rückporto beilegen) 

OCRG. Postlach 0 447. 1000 Berlin 31 

Gegen eine anachronistische Drogenpolitik 



Am 11 . Februar 1984 standen Peter 
Bodenbach Gefangener in der TA 
IV - und Olaf Heische! - "Gruppen
trainer" am Winterfeldtmarkt , 
ausgerüstet mit 30 LICHTBLICKEN und 
2 Sammelbüchsen, um die Marktbesu
cher auf die Situation im Berliner 
Strafvollzug aufmerksam zu machen 
- und anzusprechen . 

Entstanden war die Idee zu d:eser 
Ak."ion in einer Gesprächsgruppe in 
der TA IV, 1-Ji) wir uns überlegt hat
ten , v1elcha Möglichkeiten wir ha
ben . auf eine Veränderung der mise
rablen Verhältnisse im Berliner 
Strafvollzug hinzuwirken . 

Wir tvaren zwar einhellig der An
sicht . daß engesichts der gegenwär
tigen öffentlichen (NICHT-)Meinung 
unser e Möglichkeiten sehr be
schr änkt seien , daß wir aber trotz
dem [oder gerade deshalb J wenigstens 
das tun sollten , wasunsnoch blie
be . Unter anderem also die Aufklä
rungsarbeit mittels der dann durch
geführten Aktion . Gesagt - getan! 

Unsere anfängliche Schüchternheit 
auf dem Ninterfeldtmarkt ~.oJich trctz 
oer herr schenden Kälte sehr schnell 
einer guten Stimmung . Sowohl ältere 
cls auch jüngere Leute ließen si=h 
r~lativ häufig auf ein kurzes Ge
soräch nach dem Einkauf ein . beka
men einen LICHTBLICK in die Hand 
gedrückt - und spendeten auch ca
~ür . :nnerhalb der 2 Stunden, cie 
.... i r dort 1-:aren, wurden wir nur ein
mal von einemUnverbesserlichen et
was schräg angemacht . ansonsten war 
alles sehr erfreulich und die t:.ICHT
BLICKE, die '"'ir von der RedaKtion 
bekommen bzw. gesammelt hatten, 
gingen gut weg . 

'Air wollen die Aktion demnächst 
'"'ieder holen . Außerdem fJ.el uns noch 
ein , daß 'oJir den LICHTBLICK auch in 
Kneipen auslegen könnten . damit 

111:?}) 111 ~ 

111~~~ 
~ehr Leute von drau3en die 

''tigl::c:hKai:: ha:Jen, mal einer. Blick 
nach ''dr!nnen" zu ~erfen . 

F~r _eu~e. cie sich zu ähnlichem 
Tun aufraf:en wo:len: 

r11 t U;;'lgehäng;;en Transparenten 
braucht ' mensch' keine Sonderge
ne~migung; nur für die Spenden
sammlung benö~igt und bekommt 
man auch eine beimPolizeipräsi
denten ; auf oem C1ark.tgelände 
selbst darf ' meAsch' nicht tätig 
t~erden, nur außenrum; wer geneu
eres wissen will. kann sich erst
mal an Peter Bodenbach. TA IV, 
Station 3 wenden. 

Hier noch der Text unserer Plakate : 

STRAFIJOLLZUGSRE . .:O.LIT.l\T 

Oie Gefangenen tJerden bJror,ratisch 
ver;,alte.:: da jedes Blatt Schreib
papier und jeder Gegenstend des 
täglichen Gebrauchs schriftlich zu 
~eantragen unc zu genehmigen ist. 
bleib1: keine Zeit mehr für eine 
sinnvolle Tätigkeit der Bedienste
ten . J::e Vorbereitung f~r des Le
ben dr außen "in sozialer VerantloJOr
tung" besteht aus vollständiger 
Oben:achung und Fremdbesti:nmung -
24 S"unden pro Tag . Ist das die "An
gleicnung der Lebensverhältnisse" 
von draußen und drinnen nach dem 
S1:rafvollzugsgesetz? Resozialisie
rung? 

STRAFVOLLZUSGESETZ 

Resozia lisi erung § 2 StVollzG . Im 
Vollzug der Freiheitsstr afe soll 

der Gefangene f ähig werden . künftig 
in sozialer VerantHor tung ein Le
ben ohne Straftaten zu führen . Und 
i 3 StVollzG. Das Leben im Vollzug 
soll den allgemeinen Lebensverhält
nissen so~ei~ als möglich angegli
chen werden . Schädliche Folge~ des 
Fre"heitsen~zuges ist entgegenzu
wirro:::r> . 

Der ,o_:zug is' darauf auszuricn
t~n. daS er dem Ge;angenen hilft , 
sie~ in das Leben in Freiheit ein
zugl:edern . 

EINGESCHLOSSEN - AUSSESCHLOSSEN 

Der derzeitige Strafvollzug ist 
Rache, nicht Resozialisierung. 
·.~illk.Gr, nicht Recht . :"'enschen wer
den 'oolie Tiere aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen , w e i 1 sie ta
ten, ~laS Viele VOn uns draußen ir
gendHann einmal auch tun wollten , 
aoer n u r aus Angst vor Stra
fe nicht taten ; w e i 1 sie an
dere Menschenleben mißachteten . 
w e i 1 ihres auch nie geachtet 
wurde ; w e 1 1 sie in ausweg
losen Situationen nicht den richti
gen AusvJeg fanden ; w e 1 1 wir 
uns fi.ir "Gut" halte'1 können , wenn 
die "Anderen" die "Bösen" sind ; 
w e i 1 ... 

ÜFFENTLICHKE:T UNu KNAST 

\>!ir draußen sind t3Ub und stunvn . 
Ein sterbender Pandabär ist den 
Berlinern tvichtig - 4 000 Strafge
fangene, mit miniT-alen Chancen , 
jetzt drinnen oder später draußen 
menschenwürdig zu leben , interes
sieren nicht . Oder doch? 

Die Produk.tion von 40 000 Rück-fall
tätern in der BRO " Im Namen des 
Volkes" läuft auf vol len Touren . 

v/OLLEN SIE DAS? 

Olaf Heische! 
Berlin 
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Wer von den Berlinern kannte ihn 
denn schon, frUher - den Augusta
platz. Heute dagegen, nach den un
glaublichen Geschehnissen in der 
Silvesternacht, als dort sechs (6) 
Menschen jämmer I i eh verbrannten und 
zu Tode kamen, ist er in aller Mun
de, kennt ihn nicht nur der Berl i
ner, sondern ist er als Synonym fUr 

nach Mitcernacht hören wir ein paar 
Schreie: schnell, schnell - Licht 
an, machen Sie wieder Licht an -, 
ein paar Leuce wollen sich aufhän
gen, oder vielmehr, .1-Jaben sich auf
gehängt und schreien, schreien -
b e e i 1 e n Sie sich, schnell, 
schnell ... 

Gott sei Dank konnten die l-1itgefan-

...... 
Tod 1n dor Zdlt. ln dlnem RAWD d .. Poll1elg~wohrwrns ,·ubrannkn ln d"r 
SUnstt!rtLichl ttdu HlfUingt. Erst der Ftl>H""-..br a•l•ne "· dlo durd> dlt Hllu nnogtM 
Elngugstür Unkli •ufwhf"Kheo - t:u spät. FotP -.u~a-or 

menschenverachtende Absch i ebebed in
gungen auf der ganzen We 1 t bekannt. 
Das tut Berl in nicht gut! 

Immer wieder sorgt dieser Abschie
be-Knast fUr Schlagzeilen, wird die 
inhumane Unterbringung von Absch i e
behäftllngen jedoch dort welterbe
trieben- alsobgarnichtspasslert 
wäre. Damitwird ein kalter, unbarm
herziger politischer Trend sicht
bar, der richtungsweisend auch an
deren Minoritäten entgegenschlägt. 

Zur Zeit befaßt sich ein parlamen
tarischer Untersuchungsausschuß m l t 
den Vorfällen in der Silvester
nacht, wobei auch die allgemeinen 
Haftbedingungen dort genauestens 
unter die Lupe genommen werden sol
len. Ob Grundsätzliches dabei her
auskommt, bezweifeln die Skeptiker 
spätestens seit dem Zeitpunkt, als 
zu erfahren war, daß der Vorsitz 
des Ausschusses von einem 11 i tg 1 i ed 
genau jener Partei Ubernommen wur
de, in deren politische Verantwort-
1 i chke i t die Gesamtvorfä 11 e de.s Au
gustapl~tzes fallen . 

genenden Herrn K ••. und Herrn A ... 
retten. 

Ein Dritter, Herr 0 ... , versuchte 
sich das Leben zu nehmen, indem er 
mit dem Kopf gegen die Gitter knall
te. Die Inhaftierten von Zelle C 
rufen die Beamten. Die Bediensteten 
unternahmen die notwendigen Maßnah
men ... 

Etwa sieben MLnuten später trafen 
auf dem Hof mehrere Mannschaftswa
gen sowie auch Kripo-Fahrzeuge ein. 
Es stürmten mehrere Beamte in Zel 
le C und versuchten die Inhaftier
ten unter Kontrolle zu halten. ~ 

Dann fängt die unzumutbare körper
liche Durchsuchung an. Statt mit 
diesen armseligen r·Jesen human um
zugehen, haben sie die sechs t>fän
ner, die aus ihrem Leben scheiden 
wollten, festgenommen; jede Person 
ist von drei oder vier Beamten im 
Polizeigriff abgeführt worden. 

drei Tagen befand e r sich r-1ieder in 
Abschiebehaft und fand keine andere 
Lösung für seine Probleme, als sich 
aufzuhängen . .. 

11an warnte uns vor "Solidarität" 
mi c den anderen Inhaftierten, sonst 
würde die Sache für uns schlecht 
aussehen ... 

In Panik geraten standen wir wie an
gewurzelt, wobei wir von dem höhni
schen Gelächter des Kommandos fer
tiggemacht wurden. 11an beneidet 

die Tiere, da sie besser behandelt 
werden als wir l-tenschen. 

Ganz spontan hat sich einer der Be
diensteten über die Zustände am Au
gustaplatz geäußert: "Wenn ich auch 
ein Abschiebehäftling wäre und un
ter diesen Bedingungen leb1m müßte, 
hätte ich wohl auch durchgedreht . " 
Er fügte hinzu : "Früher, als die 
Abschiebehaft nicht länger als 4-6 
Wochen dauerte, waren die Haftbe
dingungen viel erträglicher. " 

Ein anderer Bediensteter wurde ge
fragt, was wohl der Grund sei, daß 
die Inhaftierten sich aufzuhängen 
versuchten. Die Antwort war kurz 
und bündig: "Die wollen freie Men
schen sein. " 

Es ist uns täglich aufgefallen, wie 
die Bediensteten ungern zur Arbeit 
kommen. Ihre Gesichter verrieten 
uns {Angst, Aufregung, Unkonzen
triertheit, Unsicherheit), daß sie 
ja auch mit diesen miserablen Haft
bedingungen ihren Dienst machen 
müssen. 

UmdieVerzwelf lung der dort Unter
gebrachten zu verdeutlichen und da
beI aufzuzeigen, zu v1e I chen Mi tte In 
Menschen greifen können, wenn die 
Perspektivlosigkeit und entwürdi
gende Behandlung sie zu erdrücken 
scheinen, veröffentlichen wir hier 
die Vorgänge vom 17.2.84 (Selbst
mordversuche), die im Abschiebe
Knast Augustaplatz Inhaftierte de
tailliert zusammenstellten und uns 
zukommen 1 ießen. 

Krlshnaplllal Velautvaplllal (22). Re)ulngam Jevakumaran (24). Kulanthalgopulu Tllitunarukkatu (26). Hamed Ojelas
sl (22). Klfssem Sald (19) und Nezar Sielmann (24) erstickten lnlhret Zelle Im Pollzelgewaht$am. (Fotos: stark-otto) 

"Jetzt ist es genau 24 . 00 Uhr. Das 
Licht ist ausgegangen. Wir sind al-
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Einer von ihnen hatt:e sich vor kur
zem die Pulsadern aufgeschnitten, 
weshalb er fase eine Woche von der 
Abschiebehaft ab1-.'esend war. Wie wir 
jetzt erfuhren, war er in ärztli
cher Behandlung in der Strafanstalt 
Tegel (PN. -Abteilung • Psycholo
gische-Neurologische). Nun, seit 

Die schönste Stunde, die einer der 
Beamten am Augustaplatz erleben 
durfte, war Feierabendstunde. 

l<fedizinische Experten haben sich 
etwas ein:fallen lassen : "Man könn
te durch verschiedene Schlafmittel 
und Beruhigungstropfen die ersehn
te Freihe~t den Abschiebehäftlin-



gen aus den Köpfen schlagen." Lei
der sind sie trotz ihr er Großzügig
keit, was die Medikamentenausgabe 
betrifft, ohne Erfolg. 

Viel von uns leiden :-1irklich unter 
verschiedenen Krankheiten. Von ei
nem Abschiebehäftling wird seine 
Krankheit nicht wahrgenommen, nur 
wenn er umfällt: . Am 16 . 2. 84 ist ei
ner, der Gelbsucht hatte, ohnmäch
tig umgefallen und im Krankenhaus 
gelandet . 

Trotz unserer andauernden Beschwer
den an die ver antwortliche Behörde 
(die uns in der letzten Zeit besucht 
haben), daß bei uns mehrere Inhaf
tierte schlimmere Krankheiten ha
ben und trotz unserer schriftlichen 
Beschwerde gegen die ärztliche Be
handlung, wurden keine ernsthaften 
Schritte unternommen . 

Jetzt gibt es z.B. einen, der ganz 
plötzlich eine Schwellung am linken 
Knie bekam und vor lauter Schmerzen 
keine ruhige Nacht mehr hat:, natür
lich auch seine Zellennachba.rn 
nicht . Gestern morgen als der Poli
zeiarzt anwesend war, wurde der Ge
fangene mit den Worten zurückgewie
sen: "Du bist hier ein Gefangener, 
und mehr als Salbe bekommst Du 
nicht auf Dein Knie . " Der Knie-Kran
ke hatte um eine Spritze gebeten, 
da er vorher er fahren hatte, daß 
ein anderer mit dem gleichen Leiden 
im Moabiter Haftkrankenhaus dadurch 
geheilt worden war; deshalb bat er 
um die gleiche Behandlung - und be
kam diese Antwort . 

Ein Dritter, der TBC zu haben 
scheint und dem dauer nd Blut aus 
Mund und Nase läuft:, wird wie üb
lich vom selben A.r zt zurückgewie
sen : "Das ist nur Täuschung, Du 
hast nichts . " 

Tja , die meisten bekommen nur Be
ruhigungsmittel ver schrieben, z . B . 
Baldriantropfen . Statt 20 Tropfen, 
wie verschrieben , erhalten sie von 
den Wachtmeistern 60- 90 Tropfen . 
Diese Tropfen stinken unheimlich. 

Schat:aron Tabletten (wirken wie Va
lium 30 - ganz schön stark) sowie 
Mandrax und Nambatrin f sowie China
t r opfen gibt es auch. 

Wir Abschiebehäftlinge sehen die 
freien Menschen a ls Instanz der 

Stärke und uns (Abschiebehäftlinge) 
als Gegenstand der Schwäche. l'lir 
appellieren an sie, aus ihrer Stär
ke uns Schwachen eiTh~al die Chance 
zu gewähren, das Leben in den Griff 
zu nehmen , nachdem wir die Katastro
phe, die sechs Todesopfer gefordert 
hat , überlebt ha.ben . 

Wir appellier en auch an das Land 
der Demokratie, uns Abschiebehäft-

lingen aus humanitären Gründen d i e 
Freihei.t zu schenken, damit wir aus 
gutem Willen allen zuständigen Be
hörden zeigen können, daß auch wir 
uns nach dem Gesetz richten können. 

DIE ABSCHIEBEHÄFTLINGE 
V0/1 AUSGUSTAPLATZ." 

********* 
Zu diesem Bericht der Inhaftierten 
vom Augustaplatz erre ichte uns noch 
ein Nachtrag, der auch in der Ta
gespresse zu lesen war . 

"Nachdem die Leute vom Augustaplatz 
abgeführt .,.,orden .,.,aren, I·IUrden sie 
in der Gothaer Straße {Polizeige
fängnis, Hauptsitz der Kripo in 
Berlin) gezwungen, sich auszuzie
hen. Die ganzeNacht mußten sie oh
ne Decken in den Zellen bleiben . 
Begründet wurde das im nachhinein 
mit Sicherheitsgründen. Daraufh in 
haben die 6 ode r 7 Leute aus der 
Abschiebehaft einen einwöch igen 
Hungerstreik gemacht." 

Geändert hat sichander beschisse
nen Situation bisher gar nichts. 
Auch in der Gothaer Straße v1erden 
fastwahllos Beruhigungsmitte 1 ver
teilt. Viele der Inhaftierten sind 
krank . EinemedizIn i sehe Versorgung 
sehe i nt auch dort unbekannt zu se in . 

Wir bi tten hiermit unsere Leser, 
sich auch einma l über diese S i tua
tion Gedanken zu machen und zu 
überlegen, wie man diesen Menschen 

Repräsentation s ba u ten • •. 

he I fen kann . Wenn auch unsere e i ge
ne Lage nicht ge rade die Beste 
ist, somöchte doch wohl keiner mit 
diesen Bedingungen tauschen . Soli 
darität wird mit recht gefordert . 

Die in der JVA Tege l zunehmenden 
Diskussionsgruppen sollten sich, 
um mit ihren eigenen Forderungen 
nicht ung 1 aubvtürd i g zu 1~e rden, be i 
einem Ihre r Abende mi t diesem The
ma befassen . Bere its das Wissen um 
das Warum kann v iel en he l fen, ihre 
eigene Situa t ion besser zu beg re i
fen und Wege zu f inden , s ie zu ver
ändern . 

-war-
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Seit einigen Monaten sind Monteure, 
dabei zu beobachten , l·lie sie in den 
Häusern II und III neue Lastenauf
züge installieren . Aufzüge jegli
cher Art sind meistens für die Men
schen hilfreich , da sie ihnen das 
gesündere Treppensteigen und den 
senkrechten Transport von Lasten 
abnehmen . In diesem Fall erscheint 
der Bau der genannten Aufzüge auf 
den ersten Blick auch hilfreich 
und sinnvoll zu sein, da sie den 
Kalfaktoren das Treppensteigen mit 
den schweren Essenkübeln ersparen 
helfen . 

Auf den zweiten Blick kommen dem 
aufmerksamen Beobach~er, der mi~ 
etwas Überlegung ausgerüstet ist, 
jedoch erhebliche Zv1eifel an der 
Effektivität dieser Aufzüge . 

Bisher wurden die Essenkübel von 
den Kalfaktoren die ein, zwei oder 
drei Treppen zu ihren jeweiligen 
S~ationen hochgetragen, was ver
hältnismäßig schnell .ging . Mit der 

Inbetriebnahme der Aufzüge würde 
dieser kraftraube~de Transportweg 
natürlich wegfallen, was an sich 
zu begrüßen wäre . tfur hat die Sache 
einen Haken . 

Leider oder bezeichnenderweise wur
den die Aufzüge nic.1t in der Mitte 
der betreffenden Häuser instal
liert , so daß sie von allen Flügeln 
einfach zu erreichen gewesen wären , 
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sondern im Haus II auf den C-Flügel 
und im Haus III auf dem B- Flügel , 
wodurch die Transpor~wege von und 
zu den übrigen Flügeln sich ein vre 
nig komplizieren . 

Henn also z .B. im Haus II di e Sta
tionen A 4 und B 4 mit dem Essen
abholen dran sind , muß der Auf zug 
zunächst zur Station C 4 hochge
fahren werden . Dann können ä ie Kal
fakToren die Essenkübel in Empfang 
nehmen , wobei auf die r i chtige Rei
benfolge zu achten ist , da es auf 
dem Vleg zum Aufzug und zurück zu 
den Stationen keine Ausweich- oder 
Überholmöglichkeiten gibt . 
Gleiches trifft natürlich auch auf 
die darunterliegenden Stationen zu . 

In der Anfangszeit wird es daher 
sicherlich ein i ge Schwierigkeiten 
in Form von Ausweich- und Rangier
manövern oder gar Kolli sionen ge
ben . Vielleicht wäre der Einbau von 
Ampeln oder der Einsatz eines ver
kehrsregelnden Vollzugsbedienste
ten zu überlegen . Hin~u kommt, daß 
die Aufnahmekapazität der Aufzüge 
sehr beschränkt ist, also nur we
nige Essenkübel auf einmal trans
portiert wer den können ; bei 9 Sta
tionen ( D-Flügel und die St:ationen 1 
sind ausgenommen) wären voraus
sicht:lich ca. 9 bi s 20 Fahrten (je 
nach Anzahl der Essenkübel) notwen
dig . 

Also wird es nicht nur eine etwas 
komplizierte , sondern auch eine 
sehr zeitraubende Angelegenheit 
werden , bis die Essenkübel auf den 
einzelnen Stationen angelangt sind , 
was die Härmegrade des Essens noch 
weiter in den Bereich der Nullgren
ze bringen dürfte , wobei das Fleisch 
ausgenommen bleibt, denn tiefge
froren wird es durch die Aufzüge 
Hohl nicht . 

So haben auch schon e~n1ge Kalfak
toren erhebliche Zweifel an Wert 
und Zweck dieser Aufzüge angemel
det: , und sie beabsichtigen , ihre Es
senkübel nach wie vor die Treppen 
hochzurragen . Auch einige Beamte 
der Zentrale des Hauses II haben 
ber eits ihre Bedenken angeme~det, 
die aber nicht im Transportöereich 
liegen . Sie bemängeln, daß ihnen 
der ungehinderte Blick auf den C
Flügel durch den Aufzug genommen 
wir d , was natürlich erhebliche Ge-
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fahren für die Sicherheit: und Ord
nung des Hauses II nach sich ziehen 
kann , indem z .B. ungesehen irgend
welche f.lachenschaften und aefähr
liche Umtriebe im (Blick)schu~z 
des Aufzuges get:ätigt werden könn
ten . Wenn man bedenkt , daß dem In 
teresse der Sicherheit und Ordnung 
bereits ganze Häuser und ~lauern zum 
Opfer gefallen sind , kann schon 
fast um die Zukunft des Aufzugs 
gebangt werden . 

Schließlieh sei noch erwähnt , daß 
in den Häusern I und IV bereits 
Lastenaufzüge existieren , die je
doch beide seit Jahr und Tag außer 
Betrieb sind. Im Haus I funktioniert 
der Aufzug nicht , Heil er angeblich 
kapu1:t ist oder die Schlüssel dafür 
ver sch1-runden sind . Im Haus IV wur
de die Diätküche wegen des Baus ei
nes neuen Sprachzentrums verlegt 
und lieg1: nicht mehr im Bereich des 
Aufzugs , Homit letzterer überflüs
sig geworden ist. 

B~eibt noch eine Frage in bezug auf 
d1ese Aufzugsgeschichte übrig . 

- Henn auf den Betrieb der be
reits existierenden Aufzüge in 
den Häusern I und IV scheinbar 
ohne größere Schwierigkeiten ver
zichtet werden kann , warum hat 
man dann mit diesem Erfahrungs
wert überhaupt erst di e Installa
tion von Aufzügen in den Häusern 
II und III veranlaßt? -

Eine Antwort auf diese Frage könn
te sein , daß hier mal wieder auf 
unverantwortliche Weise mit Steu
ergeldern umgegangen wird, aber d i e 
Leser(innen) mögen selbst ihr Fa
zit ziehen . 

Nachbemerkung: 

Es ist erstaunlich immer wieder 
feststellen zu können, wie unbe-

kümmert manche beamteten Staats
diener mit den ihnen anvertrauten 
Steuergeldern umgehen, während an
dererseits jemand, der eine Flasche 
Schnaps klaut oder schwarz mit der 
U-Bahn fährt, dafür in den Knast 
wandern kann. 

Da werden finanzielle Mittel in 
Dinge, wie z. B. den bereits berüch
tigten "Zetcat" oder Aufzüge, in
vestiert, die vollkommen überflüs
sig oder fehlgeplant sind. Da wer
den im Sicherheitsbereich immense 
Mengen an Geld aufgewandt, um ki
lometerweise Stacheldraht und Ei-

~ 
senzäune anzubringen oder große 
Teile der alten Anstaltsmauer samt 
Wachtürme abzureißen und etliche 
Meter weiter durch neue Mauern und 
wachtürme zu ersetzen, nur um da
durch u.a. ein besseres Sicht- und 
Schußfeld zu erreichen . 

Andererseits wird in den Bereichen, 
die den Gefangenen unmittelbar be
treffen und die für seine Entl'lick
lung und Zukunft nach der Entlas
sung von äußerster Wichtigkeit 
sind, gespart, wie und wo es nur 
geht. 

So wird seitens des Justizsenats 
über die Kostspieligkelt der Rund
funkanlage für die Gefangenen la
mentiert und deren Außerbet rieb
stellung in ernsthafte Erwägung 
gezogen . Oder die Gefangenen werden 
nach wie vor mit einem Arbeitslohn 
abgespeist, der gerade ausreicht, 
um das Nötigste für den täglichen 
Bedarf zu kaufen (starke Raucher 
und Kaffeetrinker ausgenommen), 
während gleichzeitig seine Schulden 
durch Zins und Zinseszins immer 
größer werden . 

Darüberhinaus wird auch noch sei 
tens der Arbeitsverwaltung um die
ses - im Vergleich zu draußen - lä
cherlich geringe Arbeitsentgelt ge
feilscht, als wenn die Existenz der 
Arbeitsbetriebe davon abhinge . Da 
werden die Lohnstufen und Prämien 
gedrückt, im Krankheitsfall (außer 
Arbeitsunfall) keine Lohnfortzah
lung geleistet, bei unentschuldig
ten Fehltagen der bezahlte jahres
urlaub (auf der Zelle) verweigert 
und bei Kurzarbeit (Fa . Grauel) nicht 
nur kein Kurzarbeitsgeld gezahlt, 
sondern auch der erwähnte Jahres
urlaub nicht gewährt, weil (durch 
die Kurzarbeit) mehr als 15 ent
schuldigte Fehltage im Jahr vor
handen sind. 

Es mag nun die Kritik eines Gefan
genen an der Verschwendung von 
Steuergeldern bei einigen Leuten 
wiederum auf Kritik stoßen, da er 
(der Gefangene) durch seine krimi
nelle Handlung und die folgende 
Verwahrung in einem Gefängnis · ja 
selbst dem Steuerzahler Kosten ver
ursacht, aber dazu kann ich nur sa
gen, daß sie mich für die von mir 
in einem Anstaltsbetrieb geleiste
te Arbeit "normal" entlohnen soll
ten, denn dann könnte ich nicht 
nur die durch meinen Freiheitsent
zug entstehenden Kosten selbst be
zahlen, sondern auch den durch mei
ne Tat entstandenen Schaden "wie
dergutmachen" - wenigstens in ma
terieller Hinsicht. 

Hans Montag 



UNGLAUBLICH 

Schneller als der LICHTBLICK war 
der Technische Dienst, wie wir hier 
neidlos, doch sehr überrascht zuge
ben müssen. 

In der letzten Ausgabe berichteten 
wir im KUNTERBUNT von den Duschen 
des Hauses I , die als Energiever
schwender eingestuft \·/Orden waren, 
weil ihnen ein Stückehen Verlän
gerungsrohr fehlte, wodurch die Ge
fangenen von Tropfen zu Tropfen 
hüpfen mußten. 

Wir hatten gerade die Filme von un
serer Ausgabefertigstellen lassen, 
befanden uns also kurz vor dem ei
gentlichen Druck , a 1 s der bemängelte 
Schaden schon behoben war. Der Tech
ni sehe Dienst hatte bereits auf das 
Schreiben des Insassenvertreters 
reagiert. 

Aus diesem Grunde drucken wir hier 
gerne die Berichtigung und bedan
ken uns (vor allen Leuten!) für die 
Schnelligkeit, mit der der Techni
sche Dienst doch diesmal geschaltet 
hat . -war-

"BUDDELPLATZ II TEGEL 

Nicht nur verfii.gungsmäßig t.rird zu 
las-ten der Gefangenen bereits seit 
Jahr-en. eingeengt~ sondern auch bau
Zieh. Im besonderen >neinen wir da
mit die vielen Zusatzzäune, Sta
chel-drahtverhaue und Gir;te1• . 

Es wurde im Zuge des Neubaus (Tech
nische Versorgungsanstalt) nicht 
nu~ der Freistundenhof von Haus I 
"geklaut"~ sondern nun auch beide 
Preist'.mdenhöfe der TeiZa.nstalt II 
fUJ.chenmti.ßig · reduziert. Versor-

g-:..mgsrohre IJ.lf..Q>den verlegr; wercen, 
hei.J;; es im offiziellen JCU'gon -
und wider Erwarten soU das sogar 
sturmen. 

Allerdings stirrmt auch, daß qie Ge
fangenen dero TA II im Sorrmer wohl 
wie die tilsax>dinen auf dem Hof lie
gen werden~ da man die Blumenstöcke 
der Gärtnerei, die vor der alr;en 
Umzäunung gepf~n~t waren, nun au; 
die bereits dPastisch reduzierten 
Freis~~nfLachen un~rbringe~ 
mu.'3te (?). 

Daß die zurückversetzten ~ae nun 
auch noch Stacheld~aht, sozusagen 
als Rrönung, aufWeisen werden~ 
fällt baLd keinem mehr auf - und 
schon gar nicht ins Gewicht. 

Auch ~~de ain neues Zusatzgitter 
zwisahen Freistundenumzäunung w'IC 
der Druckerei/Setzerei geschar;fen~ 
so aa.3 sogenannr;e "Frei lauf-Au.sweis
Besitzer" ihre diesbez!igliche Legi
timation beruhigt vergessen dürfen. 
Der Ausweis hilft ihnen nichts meh:t>, 
da sie vor ~uter Z~unen und Türen 
nirgends meJtr. hinkorrmen . Zwar düz>
fen sie im Freien stehen~ aber man
gels auffindbarer Beamten konnten 
sie dort auch durchaus WUrzeln 
schlagen, ohne da/3 es jema1'.den auf
fallen !.Ji.lrde. Doch das nur neben
b~i: ~s ist im Gl".mde geno/1J7!en un
<.rncht7-g . 

Wichtiger dagegen ist, aaß den Ge
fangenen inrner mehr .'·föglichkeiten 
entzogen werden, ihre Freizeiten in 
entsprechend zur Verfügung gestell
ten Freiräum~1 zu absolvieren. 

Daß bauliche Tätigkeiten Verände
rungen mit sich bringen, ist wohL 
allen k lai', doch so 7,1, te man seitens 
der Anstaltsleir;ung dafür Sorge 
tragen, daß ausreichend Ersatz f~r 

A"''n"··lln·pup·apr Berliner Justiz gegen Härlin/Kiöckner nmg und Wut ausgelöst, doch am Mitrwochfolgten nur etwa 
im 'radikol-Verfahren, und gegen Teilnehmer der Anri-Rea- 2.(){)() Demonstranten dem Lautsprechenvagen vom Knast in 
gan-Demonstration (I /.6.-Prozeß) haue zwar liberal/ Empö- Berlin-Moabit zum Kudamm. Foto: Andreas Schoelzel 

auf die Art Entfremdetes zur VerfU
gu>tg gesteUt ~~ 

-pq)' -war-

--WIR S:E! _ - iiz:; waeclnar 

Oie Bürger von Schilda hätten in 
der JVA Tegel noch senr viel lernen 
können. IITYTler ·,1ieder werden bau 1 i
ehe Veränderungen getroffen, mit 
denen man anschließend nichts anzu
fangen weiß . 

Neustes Beispiel dieser Serien-Tä
terschaft sind die Lüftungsfenster 
des C-Flügels in der TA III, die 
vor nicht -allzu langer Zeit dort all
gebracht ·.o~urden, nachdem festge
steHt ~1orden war, daß die ursprüng
lieh montierten Original-Lüftungs
Fenster verrottet waren und beim 
Öffnen und Schließen Schwierigkei
ten bereiteten . 

Unter einem nicht geringen Kosten
aufwand wurden also die Kipp-fen
ster durch moderne ersetzt. die so
gar zur Seite hin geöffnet werden 
konnten. Nachdem die lang1~ierigen 
Arbeiten abgeschlossen >~Jaren und 
jeder sich freute, daß nun endlich 
~Iieder für frisc'1luft-Zufuhr auf 
dem im Altbau befindlichen C-Flügel 
gesorgt war, stellten einige Her
ren der Sicherheitsabteilung außer
ordentlich scharfsinnig fest, daß 
durch die so breit zu öffnenden 
Fenster nun auch Kontakt zum Park
platz aufgenommen werden konnte, 
der sich nur durch die i1auer ge
trennt vor diesen Fenstern befin
det . Es könnten dadurc"l doch einige 
Gefangenen mit i"lren Besuchern un
erlaubte ~/orte wechseln ... und das 
1·1äre doch wirklich unerhört. 

So kam es also, daß die gerade in
stallierten Fenster zugeschweißt 
wurden . Seitdem herrscht dick.e Luft 
- nicht nur für die Gefangenen . 

-war-
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Abgeschafft ist die Todesstrafe in 
Deutschland bereits seit langer 
Zeit, die Rufe nach ihrer erneuten 
Einführung für bestimmte Delikte 
dagegen sind jedoch nie ganz ver
stummt. 

Vor diesem Hintergrund sollte man 
sich vielleicht einmal die Fälle 
betrachten, bei denen Haftentlas
sungen aus Gründen der Haftunfä
higkeit zur Debatte stehen, wobei 
diesen Anträgen allerdings nur in 
den seltensten Fällen stattgegeben 
wird. Denn eine genaue, bindende 
Defination, wann ein Gefangener 
haftunfähig ist, gib es nicht. 

Den Erfahrungswerten der Gefange
nen - zwar subjektiv, doch haftge
schärft -, wonach die Chance auf 
Haftentlassung in dem Grade steigt 
wie finanzielle Abhängigkeit nicht 
vorhanden ist, geben spektakuläre 
Berichterstattungen in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen immer wie
der neue Nahrung . 

Uns interessieren diese Fälle hier 
jedoch nicht , sondern unsere Be
trachtung gilt den abgelehnten An
trägen, und hier speziell einem : 
"Dem Fall Pe ter Schult!" 

Er steht nämlich für viele, be
trifft jedoch uns alle. Wir sitzen 
im gleichen Boot ; jeder von uns 
kann in die gleiche aussichtslose 
Lage geraten und es dann mit einer 
gnadenlos inhumanen Justiz zu tun 
bekommen, in der der Richter nicht 
nur und zusätzlich ärztliche Ent
scheidungen über Haftfähigkeit re
spektive Haftunfähigkeit trifft, 
sondern durch persönliche, einsei
tige Betrachtungen bestimmter De
likte zu einem Negativ-Ergebnis 
gelangt, wodurch bei einem Teil 
der Bevölkerung zusätzlich der 
Eindruck erweckt wird, daß der 
bereits dermaßen überforderte 
Richter nun auch noch die Person 
und Verantwortung eines Henkers in 
sich vereint . 

Kann diese Einstellung verwundern, 
wenn schon die leiseste Kritik an 
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dieser weltlichen Dreieinigkeit, 
Dreifaltigkeit auf heftigste Vor
würfe stößt und man sich dabei so 
benimmt, als stehe ge1vöhnl ichen 
Sterblichen keine Beurteilung der 
richterlichen "Göttlichkeit" zu? 

Auch oder gerade wenn man zwischen 
den Interessen der Öffentlichkeit 
und des einzelnen Gefangenen ab
wägt, muß man zu der Uberzeugung 
gelangen, daß im konkreten Fall 
"Peter Schult" eine Fehlentschei
dung ergangen ist . Mit anderen 
tiorten, man muß wahrlich menschen
verachtend sein, um Zwei-Drittel 
Entlassung und Gnadengesuch abzu
lehnen, wenn man definitiv weiß, 
daß der auf diese Art zu weiterer 
Haft Verurteilte nur noch eine 
knappe Zeitspanne zu leben hat. 
Wohlgemerkt und das muß betont 
werden handelt es sich bei dem 
hier durch Unterlassung zum Ster
ben im Strafvollzug verurteilten 
Menschen nicht um einen Massenmör
der, sondern um Peter Schult, ei
nem Homosexuellen, der dank jetzt 
noch bestehender Paragraphen eine 
Gefängnisstrafe bekam, obwohl er 
im Grunde doch nur eines suchte: 
Liebe! 

"Im Namen des Volkes: verrecke?" 
Nein, soweit wird man es dann doch 
nicht kommen lassen. Kurz vorher, 
von den meisten unbeachtet, wird 
man Peter Schult in ein freies 
Krankenhaus verlegen, auf eine 
freie Station, so daß er die Sta
tistik des Strafvollzuges nicht 
belastet , wenn sein letztes Stünd
chen gekommen ist. Dann ist end
lich auch der Zeitpunkt erreicht, 
wo man die Akten über ihn (und da
mit über ein Stückehen Geschichte 
unserer teilweise so inhumanen Ju
stiz) zuschlagen kann, wobei sich 
im nachhinein noch Leute darüber 
aufregen werden, warum denn der Pe
ter Schult überhaupt solch einen 
\olirbel veranstaltet hat und sich 
nicht einfach ruhig in sein aufer
legtes "Schicksal" fügte. 

lo/i r können nur hoffen, daß Fernse
hen und Zeitschriften erneut tätig 
werden und gerade diesen spektaku
lären Fall der Öffentlichkeit so 
lange vor Augen halten, bis Gnade 
den Strafanspruch des Staates er
setzt hat. 

Die Achtung vor dem menschlichen 
Leben sollte gerade bei der Justiz 
besonders ausgeprägt und für jeden 
Bürger offensichtlich sein, wenn 
man ansonsten "Im Namen des Volkes" 
täglich diejenigen bestraft, die 
sich gegen diesen Grundsatz ver
gangen haben. 

Wie Peter Schult als Betroffener 
die ganzen Geschehnisse sieht, 
braucht wohl nicht extra betont zu 
werden. Dennoch wollenwir den fol
genden Briefausschnitt von ihm an 
einen Bekannten unseren Lesern auf 
keinem Fall vorenthalten. 

Ptötzenoee, den 26 . 2. 1984 

UebVI. Ac.?Wn, 

... an cü.eM.m VonneMtag (23.2.84) 
WWr.de J..c.h von HeM.n W. au.6 dem 
Sc.hea6 gewec.k..t, und VI. ba.t nl-{.c.h., 
doc.h e) .. nmal. mLtzulwmmen. Va I.W.ßte 
J..c.h, daß ei.ne En.:t6c.hudung da !.iXIIt. 
(~bt g-i..ngen J..n da;., U.mmVI. gegen
ü.bVL mehtVI. Ze.U..e, wo VL l'l0l. dann. 
e~~.ö66ne..te, daß gegen 14.00 Uhlt. 
cü.e Miinc.hnVL S:t.a.a..t6ai'Uool...t6c.ha6t 
a1tge1U.L.6en hii;t;te. 1 c.h nahm u kwl.z 
zW!. l<eni'LtJU.l,, m-i..t dVL Bemell.kwtg: 
'SJ..e wo.U.en a..Uo daß J..c.h ..im Kna.6t 
veM.ec.ke.' {Vao 'S-i..Q' bezog ~J..c.h 
na.tü.Jr.Uc.lt au 6 cü.e '.fiinc.h.n.VI. J uo:üz, 
tU.c.h"t au6 HeNUt (IJ. l 
. . . nun, J..c.h hafte z!.iXtlt rt!-U dem 
Kop6 1U.e an ei.Yte po.6W.ve Ent
~;c.hUdung geg,eaubt, abVL m<.c.h na
t.Wr..Uc.h auc.h .U.c.h:t dagegen wehl!.en. 
können, da.ß -ün UnteJtbeJ.W./it6Un 
doch Rawn bf.J..e.b 6iilt cü.e. zögVLnde. 
HQ66n.ung, u köYI.YLte ja doc.h -llei.n, 
daß J.>-i..e. ma.t e..twao menoc.hU.c.h den
ken, a.n.gu-i..c.h;U dVI. poJ.>.u-i..ven. 
Ec.ho.o w~d dVL v-i.e.ten UnteMc.hM.6-
.ten. Ve.n.n n.oJWral.e.ll.wwe. h.a..t ja cü.e 



J~:t<.z doch ~ Angl>.t wtt .i..lvr. 
Image. und man hatte. ja damalA ~o
gaJt cü.e ' T eNtow:Un' Kat110.l'I-Uta 
Hanun~clvn.<.dt ~ge.ful>en, al.6 
6-i..e. KILebi, fu:ttte. NUlL 1U.c.ht den 
Sc.hu.U! 

. . . bl.gencfw.i.e g~t e..inettl 6dton 
volL CÜ.Uel!. 6acii.6:U6clten Ha.Uung, 
noc.h daiu we.mt man we).ß, daß cü.e. 
.6.i..c.h volLheiL eJLk.und..i..g.t haben, ob 
i..c.lt denn nwt l>c.hon be.,tttä.ge.M..g uii-

ILe/'.. man Hexen 6oUe.IL.te. und vC?JL
btl.ru ut.te., von e.btern ba yvr.b., c.fte.n J u.
't-Uten s.tammw und noc.h zu ehte.IL 
Ze.U Attwe.ttduttg 6a.•tden, a.U man an
dvr.e..'l.o,ttl> 6clto11 .tiiHgM; deJr. Au6hUi
.wng lud.tü.gte. In Baye.M wwt.deJt da 
h11m e-'1. aoc 1t Hex e.tt vvr. f)lu:tml:t . 

... -&e.U tvoc.hert geht u nti..IL bede.u.
:tvtd 6c.ltle.c.h.tvr.: 6-tJL'I.k.e. Hll4.te.na.n-
6äUe., A.tewto;t, Gwtgl.l.tÖILUnge.n ~w. 

M odvr. ob man äuße/I.Uc.h VeJtände.- Na.tiili.Uc.h ~.>c.hi..eße. .<.c.h j etz;t mU 
ILU.ngen a11 miJt bernvr.ken k.öM:te.. Wa.& aU.en Mi..tte.tn na.c.h aU.en Se.i..te11 , 
na.tiili.Uc.h d..i..e hi..ui..gen Ätr.z.te veiL- wobei.. e.6 11Wt. lei..dvr. .{mmC?JL !>c.luuvr.vr. 
~teht.te.n . Wi..e. öo.U man de.mt auc.lt i..n )ä.U.t zu öc.hlz.e.i..be.11• Jede n.t.e.i..M.te. 
Piö.tze;t6ee bet.tlägvr.i..g 6e.i..l1, wo e.i..- Tätigke.i..t vr.6011.de/l.t e.i..lte. KM6.trut-
tt.em tt.i..c.lt.t e.i..wnal ci.a.l> FJrii.hl>tüc.k ge.- Peter S c h u 1 t d · h · 1 .:~ G 
bllacl!:t w.iltd, ode.IL cü.e .\lecü.U.n, al- ~>i:Jte•tgu.ng , zu vr. .<..C. nu.c. 1 11

"'-'<- e.-
60 manl>c.hon au6~>.tehen muß, Wll l>i..c.h . too..l.t au6MS6e.n muß . 
jede. Kle.bu.gk.e.i..t 1.elbeJr. zu hote.n. :i,~ * ... .<.eh tu.i.U. auch mä e.i..nern AILU-
Vaß .<.c.h ht tetz.te.IL Ze.U kaun1 noch ' :i,Jif ~ ~ kel w.i.e.dvr. mal .<.11 cü.e. Vi..l>~.t.i..cm 
cü.e TILe.ppe..t hoch kam, da.& l>i..e.l!:t ~.\ /II e.i..ng1Le.i..6e.tt - dM muß .i..ch e.i..n6a.ch 
a.rtl>ch.e.i..ne.nd k.e..i..ne.IL . ~ 6cha66en , we.U. titi..C.h .60n6.t dvr. 

Jd Ha..ß und cü.e. Wut vvr.gi..6.te.n. Wa.& da. 

le1; t.J..miX1.11JL.6c.hwtli..c.h v011... va ~u- ~ w ... i..ltgendw.i.e kommt Wtem da6 a.l- 8 ''l?g C?.lt..tl>c.hi..e.dea wuJtde. .U.,;t glattvr. MOILd ! 

zen 6 .<_e a.töo .Ut München wul WM- . . . und noc..h dazu .ö.Utd cUe BegJrii.n-
.ten, daß .<.eh k.ul!.z volL dem KILep.<.e- dungvt eJI.l>.:tunk.e.n und eJr.loge~t. Vi..e. 
Jte.tt bht. Vann v.iiJtdm t..i..e. nti..c.ft au6 .. •••••••••••••• .. haben ja. 6elbh.t dem VJti..ttel damal-6 
.J:e. t:o~ ... ~Qe. t"'"'''"t, Wll •nnn .. zu p t S h lt · t 1 gt d E · zugU:Ü'lrnt u.ttd hplte.c.he.n jetzt, daß 
U.(.. ->-V~..,., """"J""" "--:~""' e er c u rs ver e wor en. r 1. -Dt> Al:x .. h · 
~..::.,,te."' , ",. ; ... t 1·". ,.:-'-~ ;"1 KM"''t 1. t . t t. 'f . , K k h man nac.r~ ~e;t oogungen e-ute 
rw. ... .. """ """ ..... , IA,.l;.J·t-t.. ~, ,....., 1eg Je z 1m relen rao en aus d E h" ;,.~ .... ,.. r.::~~ ~ .. 61 
'-•ep·;A .. ~, ,.,;" l"•be·t :r ... ·~o~h '"";_ H k h E ... ·r..t • an e..'Le tt.t&c. ~~ IWAA..e. .v~e ~>e.n r<-• "'!:/"'- """" ..... • "-'"' .. "" a'•<:Ao ec es orn, e1 ner 1 nr1..... ung 1 n h .. 
gAD-. '""' · V'" ; • ~ U"""' co ..... _6voDII_ 6 1. 1 i d . omte~t . ~ ... , .. ,. """ IV-'~ '""'""" ->-VOM. ~ er 1n a so, n erman s1ch spezl-
zug .i..n e.i..nvr. Vemok.lla:Ue. , wo man e11 mit Lungenkranken beschäftigt. . .. cü.e hc.lte.i..ße.n au6 cü.e. WWr.de. du 
t.ägUch WoJt:te. w.i.e. Men6c.hUc.hke..i..t Me116c.lte11 und Men6c.hl.i..c.hke.i..t . Wvr. 
wtd WWr.de. höiL.t , von ve!Lloge.ne.n Oie Verlegung erfolgte um den 8. 3.84 h.i..c.h jetz.t noch T.e.tul>.i..one.n LibelL 
Pft!La.&e.nd!Luc.hvr.n ~ge.l>p!Loc.he.n , herum. AngekUndigt wul"de diese Ver- di..e J~:t<.z odvr. den StMnvo.Uzug 
wo man -6i..c.h iibeJr. HäJtte.6äUe. i..n de.IL legung schon auf det· letzten Sit- ma.c.h.t, dem i..l>t. Jt.i..c.ht me.hlt zu hel-
VOR be.l>c.hweJr.t, und dann 6alvr.e.n zung des Rechtsausschusses des Ab- aen. Ve;m 1004 man W!ern a.ntu.t, .tut 
cü.ue veJLtogvte.n Poli..:Uke.IL naclt geordnetenhauses. Auf die diesbe- man a.Ue.n a.n . 
.J~::b .:~ · ' : . .t d H:: .. ~ zügliclle Frage deli Abgeordneten 
U/W. ett IIHA. e.<..ne.IL '-'V-) e eiL WIA.e.- 11 .. - t tel, d 1!--- ts Vi·oe. G· .. ::t>e. 
6äUe. - Ut1d cü.e dJrii.ben 1.-i.nd noc.h I'MI'ze mBno, ges .. t an en onsta - P~~.. '"'-W 

60 a.l1.6.tä.ncü.g , d.i..e. Leute. 61Le.i..zuta.&- direttor Bung von der-Justizverwal~ ""'""" 
l>e.n. tung, antwortete dieser sirmgemäß: 

-wir können Ihre Frage r.ach der 
... ~>elb~>.t cü.e Naz.U., Ueße~t Ca!Ll VeJ'legung des Herrn Schult positiv 
von Ohö.i..e.tzky 6Jte..i.. , al.6 man .t.i..c.lt beantworten. I h m geht es zur 
.im A~land da.Jrii.bvr. bMc.hweJL:te. , da..ß Zeit so schlecht, daß gegen e.ine 
-~>.i..e e.i..ne.n k.M1tk.e.n Men6c.hen eht- HaftunterbrKhung nichts mehr ein-
l>peJLIL.ten. zuwenden ist." 
... cUe. hi..eJL .i..n )..hltel!. 6Jte..i..ke.i..t- Peter Schult 1n seinem letzten 
Uc.h-dernolvtaWc.ken Gtumdo!Ldl'Ulng Brief, dazu an einen Bekannten: 
6clte.i..ßen l>.i..c.h daJuun e.hten VILec.k 
um au..6t.ii.rtd.i..l>c.he. PM.tut.e., ~mt l>.i..e. • ••• herzlieben De.nk fiJr Deinen 
öcltOit übvr. cü.e.U1liindi..l>c.hen la.c.hen . Brler, der m.i.E na h Heckeshorn 
Va.& i..l>t Ul1.6eJr.e JU4:UZ . u.td .i..c.h 6e- nachgescbicld: wurde. baß l.Cb Hut-
he. da auc.h kwtvt Un;t~c.hi..e.d ztui.- unterbrecbung babe, wirst Du gehort 
6cften Ba.yeJLn u.rtd Bvr.l.i..n. haben, aber es hat mit: }faft:v.nt:er-

brecbuilg .kaum etwas ~u t:un, da icb 
. . . dM 6i..ltd cü.e. mode.l!.tten He.x.e.n- die Auflage habe, fleckeshorn n~cht 
jägvr. , cü.e. ja auc.h de..t "Kop6-ab"- zu verlassen. Han hatte wohl ein-
Jägvr. .i..lt cü.e Me.t6c.hert1Lec.h-t.6k.otlun.i...6- :fach nur Angst, daß ich im Knast 
l>.i..o~t nac.lt Gen6 · ge.l>c..hi..ck:t ha.be.n.. krepieren trl.!rde, denn nacil der :let:z-
He.x.e.njä.gvr. .tlli..66t .Ut mebtetn Fa.U t:en Diagnose gJ:bt: es ZI'IE!J: t-teitere 
de.t NageJ. au~ den Kop6, demt luvr. Metastasen, dieSIDal in de.r rechten, 
geht e1> ja ä.hnUc.h tui.e. bei.. Hexett der bislang gesunden Lungenhäl:fte. 
um VoiLUJtte-U.e.. Die Pllitzeoseer abernahmen aus die-

... ttiHtiLe.tui ht BoM derno~c.he. IHJIII Grtti1d ru.cht" mehr d e V&ranewo.r-
PM.te.i..e.tt cü.e Abi,c.fta~6ung du § 115 tung. 
601Lde.l!.n, be.ILU6en .t..i..c.h cü.e. bayelli..- ••• Jlli.f:de.r sel.tsamen H.tfturrtaz:bre-
.öc.hen He.x.enjä.gvr. au6 11t.<.tteta.Ue1L- i::lJiu29' 1laben sJe mJ.ch w eder ei.ZJDtal 
l.i..c.he VoJtWt..twe. umi. .6ehen ..&1 m.ilt ~1clce"." 
e.i..ne Be.d!Lohu.ng de.IL ö 6 6en.tUc.he.n 
Si..c.heJthe..U. Man daJtn n..i..c.li.t ve.l!.gel>
l>e.n, da$ d.i..e. Ge1>e.tze. au6gJtUnd de.-

Der Artikel , meinungsgeladen und 
mit dem bewußten Verzi~ht auf Aus
gewogenheit , entstand unter dem 
Eindruck der Gesamtsituation von 
Peter Schult und dem soeben Ge~e
senen. Er ist soetwas wie meine 
persönliche Antwort auf die inhu
mane Handlungsweise der Justiz im 
allgemeinen , und ganz besonders in 
diesem spektakulären Fall. 

Wer mehr über den Ablauf im Falle 
"Peter Schult" wissen möchte , be
stelle sich bit te die Zeitschrift 
für Bürgerrechte und Gesell
schaftspolitik "V 0 R G Ä N G E", 
Heft Nr. 6 , welches zum Preis von 
12,- DM im gleichnamigen Verlag 
(München) zu haben ist und eine 
Selbstdarstellung von Peter Schult 
enthält. Titel des Aufsatzes: 

Die bayerische Justiz fällte das 
Todesurteil -
die Berliner Justiz vollstreckt es. 

-war-
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GEFANGENEN-
MiivE~ANTW~RT\JN G 

DIE INSASSENVERTRETUNG 
ALS ORGAN DER 
GEFANGENENMITVERANTWORTUNG 
GEMASS § 160 STVOLLZG 

BERICHT: 
HUBERT WETZLER 

Obwohl das am 1 . 1 . 1977 in Kraft ge
tretene Strafvollzugsgesetz (StVoll
zG) in § 160 den Gefangenen und Un
tergebrachten die Möglichkeit er
öffnet, "an der Verantwortung für 
Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse teilzunehmen, die sich 
ihrer Eigenart und der Aufgabe der 
Anstalt nach für ihre Mitwirkung 
eignen", begegneten - und begegnen 
auch heute noch - die Anstaltslei
tungen dieser neuen Form der Gefan
genenmitverant\·rortung lange Zeit 
mit größter Skepsis und Zurückhal
tung, so daß sie bis heute noch 
keineswegs in allen Vollzugsanstal
ten eingerichtet ist. Selbst in den 
Justizvollzugsanstalten, in denen 
heute die Gefangenenmitverantwor
tung eingerichtet ist, bestehen Un
k larheiten über die Rechte und ins
besondere über die Art der Ausge
staltung der Tätigkeiten der In
sassenvertretung als Organ der Ge
fangenenmi tverantvrortung . Die 
Strafvollstreckungskammern wurden 
in den zurückliegenden Jahren wie-
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I C:IL 
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, daß wir Sinn und Zweck 
der Insassenvertretung dadurch zu fördern suchen , indem ihren Bemühungen 
um Veränderungen im Strafvollzug in der Art entgegengekorrrnen wird, ein
fach noch mehr Platz im LICHI'BLICK für diesbezügliche Veröffentlichungen 
zur Verfügung zu stellen. · 

Die Insassenvertretung ist ein unbedingt notwendiges Organ innerhalb des 
Strafvollzuges, das nicht "nur" demokratisches Verhalten vermittelt und 
aus einem eher passiven Ve.rhalten der Gefangene~ aktives macht, sondern 
hri r sehen in diesem durch denGesetzgebermit ~litspracherecht in bestimm
ten Vollzugsangelegenbei ten ausgestattetem Interessen-Konsortium der Ge
fangenen eher noch ein ~Ii ttel, bremsend den (teilweisen) Willkürent schei
dungen der Anstaltsleitung entgegenzutreten, indem verhandelt wird oder 
die Gerichte einbezogen Herden . 

Der Job als gewählter Insas~envertreter ist nicht leicht, es sei denn, 
man betrachtet ihn nur als Sprungbrett zur Verbesserung persönlicher An
gelegenheiten, wozu die "häufigen" Treffen mit der zuständigen Teilan
staltsleitung durchaus dienen können; vor allemdann, wenn man noch sig
nalisiert bekorrrnt, diese oder jene Angelegenheitnicht so "verbissen" zu 
sehen - tmd lieber unter den Tisch fallen zu lassen. Ein derart bereitwil
liger Insassenvertreter kann dann durchaus mit einer '\.rohh•ollenden" Ent
scheidung seines Anstaltsleiters bei eventuell anfallenden Vollzugslocke
rungen rechnen: natürlich auf Kosten seiner Mitgefangenen. 

Wie schlecht es hingegenmit der Wahrnehmtmg dieser gesetzlichen Möglich
keit aussieht und wie \venig intakte derartige Vertretungen es im Grunde 
genommen doch gibt, beweisen uns fast täglich Leserzuschriften aus dem 
Bundesgebiet, in denen Inhaftierte sich f~gend nach Stat ut, Rechtspre
chung und anderen diesbezüglichen Details erkundigen. 

So kam uns der Aufsatz von Hubert lvetzler - Postfach 1204 -, Garten
straße 1, in 4156 Willich 2, gerade recht, um jedem interessierten Ge
fangenen etwas an die Hand zu geben, das ihm zur Bildung oder Durchset
zung einer Insassenvertretung in "seiner" Anstalt dienlich sein könnte . 

Sollten für den Leser des folgenden Berichtes noch Fragen auftauchen oder 
im Text en,'ähnte Gerichtsentscheidungen benötigt werden , so sollte er 
sich vertrauensvoll an den Verfasser dieses Aufsatzes wenden: Er steht 
gerne mit "Rat und Tat" zur Seite , wie er uns gegenüber versicherte. 

\Vir dagegen können nur hoffen, daß mögli chst viele Leidensgenossen in 
"ihrer" Anstalt unter Venvendung des Gelesenen das in Angriff nehmen, was 
sie eigentlich schon sehr lange wollten: EINE IN&ÄSSENVERTRETUNG - und 
damit ein Mitspracherecht bei Entscheidungen, die ihre eigene Situation 
betreffen. - Red-

• 
derholt mit der Frage beschäftigt, 
welche Rechte der Insassenvertre
tung auf der Grundlage des § 160 
StVollzG zukommen und auch, ob sie 
ein allgemeines Vertretungsrecht 
für die Gesamtheit aller Insassen 
einer Justizvollzugsanstalt hat, 
ob die Insassenvertretung kla
gebefugt ist gegen den Leiter einer 
Justizvollzugsanstalt und Anträge 
auf gerichtliche Entscheidung nach 
§§ 109 ff . StVollzG stellen kann . 

Alle diese Fragen sollen in diesem 
Aufsatz weitgehendst im "Spiegel" 
der Rechtsprechung und Literatur 
versucht werden zu beantworten. Auch 
soll dieser Aufsatz dazu bei tragen, 
bestehende Zweifel über die Gefan
genenmitverantwor~ung auszuräumen 
und a l 1 e n, sowohl den In
sassen als auch den Anstaltsleitern, 
ein Arbeitspapier in die Hand zu 
geben, damit das Experiment Gefan
genenmitverantwortung gelingt und 
in den Justizvollzugsanstalten ei
ne möglichst funktionierende Gefan
genenmitverantwortung praktiziert 

werden kann , im Interesse aller 
Beteil:i:gten . 

Die zu diesem Aufsatz her angezoge
nen Gerichtsentscheidungen und die 
verHertete Literatur sind im An
schluß an diesem Aufsatz unter 
laufenden Nummern zusammengeiaßt 
worden . Innerhalb des Aufsatzes er
scheinen nur noch in Klammern die 
Nummern des Verzeichnisses - z . B.: 
( 1 , 2) -. Unter diesen Nummern kann 

dann die herangezogene Gerichtsent
scheidung oder die verwertete Li
teraturfundstelle ermittelt wer
den . Der größte Teil der verwende
ten Gerichtsentscheidungen ist bis 
heute in der juristischen Fachpres
se nicht veröffentlicht worden . 
Dies zei gt deutlich, daß der Ge
fangenenmi tverantwor tung in der 
juristischen Fachpresse, die sonst 
regelmäßig Gerichtsentscheidungen 
veröffentlicht, noch nicht die Be
deutung beigemessen wird , die der 
Gefangenenmitverantwortung eigent
lich zukommen müßte . Zu erwähnen 
ist noch, daß in diesem Aufsatz 



selbstverständlich nicht alle bis
her ergangenen Gerichtsentschei
dungen verwertet werden konnten, 
weil sie teilweise spezifische Fra
gen aur ein~ bestimmte Justizvoll
zugsanstalt betrafen. 

Nicht behandelt wird in diesem Auf
satz. die Vereinsbildung und Ver
einsgründung im Strafvollzug . Die
se mehr als umstr.ittene Möglichkeit 
der Gefangenenmitverantwortung wird 
zu gegebener Zeit in einem geson
derten Aufsatz behandelt werden. 

Ich bitte alle Insassen und An
staltsleiter, aber auch alle sonst 
a~ Strafvollzug und an der Gefan
genenmitverantwortung Interessier
te, mir ihre Erfahrungen mit der 
Gefangenenmitverantwortung mitzu
teilen und mir Wahlordnungen, Sat
zungen, Richtlinien usw., aber auch 
weiter ergangene Gerichtsentschei
dungen zur Verfügung zu stellen. 
Von allen Betroffenen muß noch mehr 
getan werden, um die Gefangenen
mitverant\-lortung in allen Justiz
vollzugsanstalten zu ermöglichen 
und, wo sie noch nicht besteht, 
einzurichten, um insbesondere die 
Arbeit der Organe der Gefangenen
mitverantwortung nocheffektiver zu 
machen . Dieser Aufsatz soll dazu 
beitragen, dies zu erreichen. 

Nach § 160 StVollzG s o l 1 den 
Gefangenen und Untergebrachten in 
den Justizvollzugsanstalten ermög
licht werden, an der Verantwortung 
für Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse teilzunehmen, die sich 
ihrer Eigenart und der Aufgabe der 
Anstalt nach für ihre Mitwir kung 
eignen . Mit dieser S o l l - Vor
schrift ist nicht nur die Ermäch
~1gung, sondern die Verpflichtung 
der Strafvollzugsbehörden (Just iz
vollzugsanstalten) ausgedrückt , den 
Gefangenen und Untergebrachten die 
Möglichkeit zu geben, an der Ver
antwortung für Angelegenheiten von 
gemeinsamem Interesse teilzunehmen 
(vgl . 1 bis 9) . Mit dieser Bestim
mung \otird erstmals (vgl . 10) die 
verant':.Jortliche Beteiligung der Ge
fangenen und Untergebrachten von 
Angelegenheiten, die von gemeinsa
mem Interesse sind, gesetzlich in
stitutionalisiert (vgl . 11) . § 160 
StVollzG gibt den Gefangenen und 
Untergebrachten Z\'lar keinen Rechts
anspruch auf kollektive Mitwi~kung 
(vgl. 4, 6, 11 bis 15) , verpflich- . 
tet aber andererseits die Straf
vollzugsbehörden (Justizvollzugs
anstaltenl doch, Möglichkeiten zur 
Teilnahme an der Verantwortung für 
Angeiegenhei ten von gemeinsamem In
teresse zu schaffen und zu gewähr
leisten (vgl . 1, 3, 11 , 12, 15 bis 
201. 

\.Jährend die eine Meinung den Stand
punkt vertritt , die Gefangenenmit 
verantwortung sei durch Gesetz in 
stitutionalisier~ worden , geht ei
ne andere Meinung dahin , daß § 160 
StVollzG die Gefangenenmitverant
wortung nich~ institutionalisiert 
nabe . Vielmehr sei nur ein weitge
hender Freiraum auf die Erprobung 
geeigneter Modelle offen gelassen 
1'/0rden . § 160 StVollzG gebe inso 
weit nur den A u f t r a g, den 
Gefangenen und Untergebrachten die 
Teilnahme an der Verantwortung für 
Angelegenheiten von gemeinsamem In
teresse zu ermöglichen . Er lasse 
offen , in welchen Formen und in 
welcher \>leise das geschehen soll 
(vgl . 1, 2 , 21 bis 24) . Anderer
seits wird die Meinung vertreten, 
daß die Gefangenenmitverantwortung 
zur freien Disposition der Str~f
vollzugsbehörde gestellt ist und 
diese sie jederzeit wiederauflösen 
könne , ja in ihrer Existenz in die 
Entscheidung der Strafvollzugsbe
hörde gestellt sei (vgl . 23) . 

\.Jenn in einer Justizvollzugsanstalt 
eine Gefangenenmitverantwortung 
nicht ermöglicht wird , so unterliegt 
es der gerichtlichen Nachprüfung 
dahingehend, ob die Gefangenenmit
verantwortung ermessensfehlerhaft 
nicht eingerichtet wird (vgl . 25, 
26) . Als Gründe für die Ver weige
rung oder Einschränkung der Gefan
genenmitverantwortung als besondere 
Ausnahme können nur die Aufrecht
erhaltung der Sicherheit oder un
erläßliche Maßnahmen zur Abwendung 
einer schwerwiegenden Störung der 
Ordnung der Anstalt (§§ 4 Abs . 2 , 
81 Abs . 1 StVollzGl herangezogen 
\>~erden ( vgl. 27) . Dies dürfte je
doch nur für eine kurze und - vor
übergehende Zeit möglich sein . 

Im übrigen steht es im freien Er
messen der Justizvollzugsanstalt, 
wie die Gefangenenmitverantwortung 
im einzelnen ausgestaltet wird 
(vgl. 28) . 

INHALT UND AUSGESTALTUNG DER GE
FANGENENMITVERANHIORTUNG , BINDUNG 
DER STRAFVOLLZUGSBEHöRDEN AN EIGE
NE RICHTLINIEN 

§ 160 StVollzG gibt als Sollvor
schrift nur den Auftrag , den Gefan
genen und Untergebrachten die Teil
nahme an der Verantwortung für An
gelegenheiten von gemeinsamem In
teresse zu ermöglichen , läßt aber 
völlig offen , in welcher Weise das 
geschehen soll (vgl . 2 , 23) . Der 
Gesetzgeber hat davon abgesehen, 
über den Prograrrmsatz des § 160 St 
VollzG hinaus näher e Bestimmungen 
über die organisatorische und son
stige Ausgestaltung der Gefangenen
mi tverant\'Jortung zu treffen . Dies 
ist eindeutig unter Hinweis auf die 

zu geringen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet bewußt geschehen (vgl . 3) . 
Vielmehr \'/Oll te der Gesetzgeber nur 
die "Grundlage für eine Experimen
tiermöglichkei ~" schaffen ( vgl . 16 l . 
Des halb hat der Gesetzgeber auch 
bewußt offen gelassen , t-Jie die Mit
verantvJortung geregalt werden soll . 
Dies erfolg~e zum einen aus dem 
Grunde , daß bei Festschreibung be
stimmter Organisationsformen deren 
Mißbrauch durch einzelne Gefangene 
und die Entstehung neuer Hierar
chien und Subkulturen befürchtet 
1'/Urden ( vgl . 29 J und zum anderen 
wurde von einer stärkeren Institu
tional isierung der Gefangenenmit
verantwortung maßgeblich deshalb 
"abgesehen , weil die bisherigen 
Erfahrungen noch keine für alle An
stalten gültigen Feststellungen" 
über die zweckmäßigsten Modelle und 
Bereiche der Gefangenenmitverant
wortung zuließen (vgl . 16) und "erst 
Erfahrungen gesammel ~ \oJerden" müß
ten (vgl . 6 , 9 , 30) . Aus der Be
gründung zu § 147 des Regierungs 
entwurfs , der1o~örtlich mit§ 160 St
~ollzG übereinstimmt , ergibt sich , 
daß die Entwurfsautoren sich noch 
nicht einmal in der Lage sahen mit
zuteilen, welche Angelegenheiten 

•• nichb 
ausruhe 
unn schlafen 
sonoern 
U> a c h 
U>eröen unö 
INSASSEN
VERTRETER 

sich für die ~litverant".;ortung eig
nen, da dies unter anderem auch von 
der Art der Anstalt und ihrer In 
sassen abhänge und insoweit noch 
ErfahrungP.n gesammelt werden müß
ten (vgl. 30) . 

Da off:m geblieben ist , in l'lelcher 
Heise ·die Gefangenen.mitverant\oJOr
tung geschehen soll , sind die ver
schiedensten Gestaltungsmöglich
keiten denkbar und in die freie Hahl 
der Strafvollzugsbehörden (Justiz
vollzugsanstalten) gestellt . § 160 
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StVollzG l äßt offen , i n wel chen 
For men und in welcher Wei se die 
Teilnahme an der MitvJi rk.ung gesche
hen soll (vgl . 1 , 6 , 21 bis 24 , 
31}. 

Einer seits ~1ird die !1einung vertre
~en , daß die St ra~vollzugsbehörden 
(Jus~izvollzugsansta l~en) nac~ dem 
Hillen des Gesetzgebers ein der ge
richtl ichen Nachpr üfung entzogenes 
freies Gestaltungsr echt haben und 
es der J ustizvol l zugsanstalt völlig 
frei über lasse . Mitwi r kungsmodelle 
zu entwickeln und zu e rpr oben ( vgl . 
1 , 3) . Nach dieser f1e i nung soll 
S 160 StVollzG aber auch das Frei
neitsrecht aus Artikel 2 Abs . 1 
Gr undgesetz einschränken, \oJeil die
ses Gr undr echt von vornherein unter 
dem Vor behalt der verfas sungsmäßi
gen Or dnung stehe . Nach dem zum 
Ausdruck. gekommenen Wil l en des Ge
setzgeber s sol lte mit § 16D StVoll
zG nur di e Gr undl age der Gef ange 
nenmit Ver antwortung geschaf f en wer
den . Dies l asse die Auslegung zu , 
daß der St rafvollzugsbehör de (Ju
stizvollzugsanstalt) in der konkre
ten .O.usgesta 1 tung des Mi boJirkungs
modells ein f r eies Ges "taltungs r echt 
zuk.Oimle , das auch die Befugnis ein
schließe , entspr echende Ri chü inien 
für die Gefangenenmitverantwortung 
aufzus t ellen (vgl . 31 , 32, 55) . 

Auch wenn der J ust izvollzugsansta lt 
in der Ausgestaltung der Gef ange
nenmit verantwortung ein freies Ge
staltungs r echt zukommt , ist sie in 
der Ausgestaltung nicht gänzlich 
frei (vgl . 19) , der Gest altungs
spiel raum ist nicht; "nahezu unbe
grenzt " [vgl. 2 , 23 , 33 ). sondern 
gerade begrenzt; (vgl . 19) . Der An
stal t s l e i ter der Justizvol lzugsan
stalt ist i nsoweit in seinem Ermes
sen nicht völlig frei . Er ha t das 
gesetzliche Gebot des § 160 StVoll 
zG und die dazu ergangenen Richt
lirüen und VerloJal t ungsvorschriften 
der Landesj ustizver\oJaltung , die 
sein Ermessen binden , zu beachten 
(vgl . 2) , denn Ar t und U~fang der 
Tät igkeit; der Gefangenenmi "tver ant
vJOrtung er geben s ich aus j 160 St
VollzG und den dazu ergangenen Ver 
"'al tu'lgsvor schri ften ( vgl . 35) . 

Die Ri cht l ini en der Landesjustiz
verwaltung (Jus tizminister , Just i z
senator ) binden das Ermessen des 
Anstaltsl eit e r s einer Justizvol l
zugsans talt , solange sie bestehen . 
Ebenso ve r hält es sich , wenn der 
Anstal tsleiter e i ner Justizvoll 
zugsansta l t Ri cht l ini en zur Ausge
sta l t ung der Gefangenenmitver ant
\-tortung aufgesteilt hat . Er k.ann 

der Richtlini en f ür die Gef angenen
mitver antwor tung frei , sie können 
eine Satzung aufstellen , ändern und 
wieder auf~eben (vgl . 29 , 31, 32 , 
55 ) . Insowei~ hande l t es sich u~ 
objeKtives Recnt; nach Art a: ner 
Sat;zung im allgemein öf~entl1cn

rechtliche, Sprachgebrauch . Die 
Stra~vollzugsbehörde und der Ar.
staltsleit er einer Justizv~llzugs-

anstalt br ingen durch die Regelung 
der Gefangenenmi~veranti<~Ortung in 
einer Satzung zumAusdruck , daß sie 
sich dar an halten wollen . Demzufol 
ge handelt e s s ich um eine Verwal 
t ungsvorschrift , mit der der An 
s t a l t sleiter ei ner Justizvollzugs
anstalt sich für die Ausübung des 
ihm zust ehenden Ermessens ge~,oJissen 

Regeln unter wir ft und an die er 
sich selbs t bindet , solange diese 
Regeln (Ri cht;linien , Sat;zung. l.Jahl 
or dnung) bestehen . Eine solche 
"Selbstbindung der Ver ... :al tung" nat 
über die i nter ne Bedeutung hinaus 
auch Außenwirkung : der durch ei n
schlägi ge "laßnahmen Betroffene kann 
sich darauf ber ufen (vgl . 2 , 19 , 
33 , 36 , 37 ) . Im Rahmen der Selbst
bindung der Strafvollzugsbehörde 
und des Anstaltsleiters der Justiz 
vollzugsanstalt hat die Gefangenen 
mi tveram:~JOrtung ein Recht auf feh
ler~reien Ermessensgebrauch (vgl . 
2 . 3 , 33 , 38 , 39) . 

sie z•,o~ar jederzeit änder n , aber GEFANGENENI1ITVERANTWORTUNG NUR AN
sie bi nden ihn . sol ange sie beste- STALTSINTERN, KEINE RECHTE FOR 
hen . Dera rtige Richtlinien (z . B. AUSSENSTEHENDE 
Satzung, Wehl ordnung l sind näml ich .................................. _, 
nicht unverbindlich (vgl . 33) . Die 
Strafvollzugsbehörde und der An
stal t s l eiter s ind i n der Gast a l tung 
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S 160 St Vol l zG gibt den Gefangenen 
und Unt ergebrachten die Möglich-

keit , an der Be~tJältigung bestimm
t er Aufgaben der Justizvollzugsan
s1:alt mitverantt..,ortlich teilzuneh
men . Oies ergibt sich bereits aus 
dem \·!ortlaut des Gese1:zes : "Den Ge
fangenen und Unt;ergebrachten soll 
ermöglicht .o~erden ... " . Außenste
hende können aus dieser Vor schrift 
keine Rechte herlei"ten [vgl . 40) . 
Dem Grundgedanken der Gefangenen
mitverantl•lortung entsprechend sol
len die Tätigkeiten ausschließlich 
anstalts intern sein (vgl . 1 , 23 , 
39 , 41 , SSJ , weil die Justizvoll
zugsanstalt nach außen allein vom 
Anstaltsleiter ver treten wird 
(i 156 Abs . 2 Satz 1 StVollzGl . 

Streitig ist die Frage, ob die Ge
fangenenmitve r antwor tung Briefe 
empfangen darf . Einerseits wird die 
Meinung vertreten , daß die Gefan
genenmitverantwor tung nicht vom Ge
setz geschaffen , sondern zur Dispo
sition der Strafvollzugsbehörden 
und der Justizvollzugsailstall:en ge
s1:ellt ist und sie daher nicht mit 
dem Gefangenen gleichgesteilt lver
de mit der Folge , daf3 die § § 28 ff . 
StVollzG insoweit kei ne Amo~endung 
finden •,o~ürden . Sinn und Zweck des 
; 28 Abs . 1 StVol lzG sprächen gegen 
eine Anwendung auf die Gef angenen
mitverantwortung , denn durch den 
gr undsätzlich unbeschr änkten Brief
ver kehr mit der Außenwel t solle die 
Situation des Gefangenen im Inter
esse seiner Resozialisierung so 
·,..teit , 1•1ie bei Freiheitsentzug mög
lich, normalen Lebensverhältnissen 
angenä,ert sein . Für diese E~o~ä
gungen sei in Bezug auf die Gefan
genenmitver antwor tung kein Raum 
(vgl. 23 , 42) . 

Ander er seits wird di e Mei nung ver
t r eten , daß die Gefangenenmitver
antwortung berechtigt sei, Briefe 
zu empfangen . Nach § 26 StVollzG 
st;ehe dem Gefangenen das Recht zu , 
unbeschränkt Schreiben abzusenden 
und zu empfangen , .o~obei dieses 
Recht nur in den Fällen der f§ 28 
Abs . 2 bis 31 StVollzG eingeschränkt. 
werden dür fe . Das Recht , unbe
schränkt Schrei ben empfangen zu 
dürf en , k.orrespondier e damit mit 
dem Recht Außenstehender auf freie 
Meinungsäußer ung . Di ese Meinung 
wi rd damit begründet , daß jede Ge
fangenenmitver antwor tung ein ver
antwortliches Mitglied (Vorsitzen
den , Anstaltsspr echer, Hausspre
ciler us ... J . ) habe , über ~telches die 
Anstaltsleitung Kon1:aKte zur Ge
samt; -Gefangenenmi tverant~,o1ortung der 
JJstizvollzugsanstalt pfl ege . Ein 
einzelnes an die Gefangenenmitver
antvlortung ger ichtetes Schreiben 
müsse daher an deren verant wor tli
ches Mitglied (Vorsitzender, An
staltsspr echer, Hausspr echer usw . ) 



ausgehändigt werden . Al lein die 
Tatsacne , daß ein einzelnes Schrei
ben nicht den Namen des Empfängers 
trage, könne , wenn d~eser als Per
son feststehe, die 8e~5rderung des 
Schreibens ~icht scnei~ern lassen 
(vgl . 41 , 43. 44) . 

!st: ein Schreiber namen-.:lich an ei n 
i1i tglied der Ge-=angenenmitverant
~Qrtung gerichtet , so wird es nach 
den § f 28 ff . StVollzG zu behandeln 
und wenn keine Gründe nach S 31· St
VollzG vorliegen , auszuhändigen 
sein (vgl. 45) . 

mit der Ansta~tsleitung sein , um 
die vor handene Konzept:ion fortzu
entlvickeln . Darin Kann keine Stö
rung der Anstaltsordnung erblicKt 
~·~erden lvgl . 55 l . Oie an einzelne 
·ti tgl ieder der Gefangenenm:!. tveram: -
1-10rtv'lg i.loersandten Unterlagen sind 
auszuhändigen , 1~enn nicht einer der 
AnhaltegrQnde nach { 31 Aos . 1 S~ 

VollzG vorliegt (vgl . 95) . Dies 
setzt aber voraus, daß eine konkre
te Gefährdung von einigem Gewicht 
vorliegen muß (fühlbare Beeinträch
tigung der Sicherheitsinteressen 
oder des Ordnungsgefüges der Ju
stizvollzugsanstalt . Nach § 156 Abs . 2 St'JollzG hat der 

Anstaltsleiter einer Justizvoll
zugsanstalt das alla~nige Außen
ve~tretungsrecht der Justizvoll
zugsanstalt . ~ach der gleichen Vor- FORt~ DER TEILNAHME AN DER GEFANGE-
schrift trägt er auch die Verant- .. N•E•N•t1•IT•V•E•RA•N•T•·~.IO•R•TU•N•G ______ _, 
~•ortung für den gesamten Jollzug . 

so 2in ".Schlagabtausch" mit! öer An
st:aUsleil!ung kann nicht: nur unher
hall:!eni\, sanilern auch erfolgreich 
sein - wie uns öie Erfahrung zeigt:. 

Aufgrund des t 156 Abs . 2 StVo!;ZG 
·.~ird deshalb die Meinung vertreten, 
daß die Gefangenenmitverantwortung 
nicht befugt sei , eigene Schreiben 
abzusenden , denn sie sei kein selb
ständiges Organ und ihre Tätigkeit 
sei ausschließlich anstaltsintern . 
Oie Gefangenenmitverantwortung sei 
kein Vertretungsorgan der Gesamt
heit der Insassen einer Justizvoll
zugsanstalt nach außen hin (vgl . 
23 , 40, 55 l . Andererseits ~d rd aber 
auch die Meinung vert :-eten , daß d:!.e 
Gefangenenmi tverant:•.oJOrtung das 
Recht haben müsse , eigene Schreiben 
absenden zu dür~en (vgl . 45 . 

Einzelnen 1"11 tg liedern der Gefange
nenmitverant~>Jortung steht jedoch das 
Recht zu , soweit !<.ein Gesamtvertre
tungsanspruch für die Gefangenen
mitverantwortung erhooen wird , Au
ßenkontakte 7U ,alt.en , die den Be
reich ihr er ~itarbeit in der Ge
fangenenmitverant~>IOrtllng betref
fen. Hier gelten dia §§ 2e ff . St
JollzG (vgl . 3S, 45 , 46) . Da die 
:nsassen einer Jus~izvo:lzugsan

stalt Interesse an der iandhaoung 
der Gefangenenmitverant~oJortung in 
anderen Justizvollzugsanstalten 
haben , ist es nur na~ürlich, wenn 
sie sich Satzungen , Wahlordnungen 
US\-J . schicken lassen, denn sie kön
nen dann eins der Gesprächsthemen 

Die Teilnahme der Gefang-enenmi tver
antwort:ung geschieht insbesondere 
durch ~itwirkung bei der Vor berei
tung von Entscheidungen in der 
form, daß eine Anhörung und Erörte
rung der 1tJünsche , Anregungen und 
9esch.·Jer den der Gefangenenmitver
ant.·,ortung mit der Straf'vollzugs
beh5rde ( Anstaltsleiter der Jus1:iz
vollzugsanstalt) stattfindet . ~s 

soll ver-sucht ·.~erden eine Lösung 
zu finden. die so•..;ohl von der Ge
fangenenmitverantwortung als auch 
vom Anstaltsleiter der Justizvol l 
zugsanstalt getragen werden kann . 
Die Entscheidungsbefugnis jedoch 
steht allein dem Anstaltsleiter zu , 
da er für den gesamten Vollzug die 
Verant:\-.lortung trägt (1 , 22 , 23, 29) . 
Der Anstaltsleiter der Justizvoll
zugsanstalt ist nur verpflichtet , 
sicn mit den Vorstellungen der Ge
.: angenenmi t:verantto~ortung, .ihren 
Anregungen , Vorstellungen und Be
schwerden in einem gemeinsamen Ge
spräch auseinanderzusetzen und ge
gebenenfalls die gemeinsam gefun
dene Lösung in seine Entscheidung 
einzubeziehen (vgl . 1 , 39 , 47 , 48 , 
69). 

Den Gefangenen und Untergebrachten 
sollen nach § 160 StVollzG aus 9e
hand:ungsgründen Partizipations
Chancen eingeräumt '.·Jerden . Die 
Stellung von Organen der Gefange
nenmi tveranttoJOrt:ung kann j edocn 
nicht als ein der Anstaltsleitung 
der Justizvollzugsanstalt gegen
über stehendes , mit eigenen Rechten 
ausgestattetes , Organ mit eigener 
Rechtsfähigkeit angesehen werden 
(vgl . 49) . Die Gefangenenmitver
antHor<:ung soll keineswegs ein au
tonomes Qrgan sein , ~o~alches bei der 
Gestaltung seiner Arbeit: und de~ 
Ziele, ,o~e ::.che es sich steckt , völ
lig ~rei und schon gar nicht der 
Anstaltsleitung der Justizvollzugs 
anstalt verant1-10rtlich \>Järe ( vgl. 
26 , 35) . Als eine solche Rechts 
persönlichkeit soll die Gefangenen
mitverantwortung nach dem Wortlaut 
des § 160 StVollzG ersichtlich 

nicht konzipier t sein (vgl . 4 , 50) . 
Die Gefangenenmi tverantt-Jortung hat 
keine Entscheidungsgel·lal t und l<.ann 
allenfalls mit einem beratenden 
Gremium verglichen .·Jerden (vgl . 24, 
39}. 

AKT! VLECITIHATION DER GEFANGENEN
MITVERANTWORTUNG 

ANTRAGSBEFUGNIS - KLAGEBEFUGNIS -
GEMÄSS §§ 109 FF. STVOLLZG 

Die l'leinung in Literat:ur und Recht
sprechung sind nicht einheitlich , 
sie gehen M~i t auseinander. 

i'!ach der einen Meinung soll die Ge
fangenenmitverant~ortung nicht 
rechtsfähig sein , d . h . nicht fähig 
sein , Träger eigener Rechte zu sein 
(vgl . 22 , 51) . Die Gefangenenmit
veranb•ortung habe insoweit kein 
Antragsrecht im Sinne von § 109 St
VollzG . Nach dieser Vorschrift sei 
ein Antrag nur zulässig , ~•enn der 
Antragsteller geltend mache , durch 
eine Maßnahme zur Regelung einzel
ner Angelegenheiten auf dem Gebiet 
des Strafvollzugs oder durch ihre 
Ablehnung oder Unterlassung in sei
nen Rechten verletzt zu sein ( § 1D9 
Abs . 2 StVollzG) . Voraussetzung sei 
demnach , daß der Gefangenenmitver
antwortung eigene Rechte zustehen 
(vgl . 11 . Die Stellung der Gefan
genenmitverantwor tung könne jedoch 
nicht als ein der Anstaltsleitung 
gegenüberstehendes mit eigenen 
Rechten ausgestattetes Organ mit 
eigener Rechtsfähig~eit angesehen 
werden . Nach dem Hort laut des § 160 
StVollzG sei die Gefangenenmitver
ant\-Jortung als eine solche Rechts 
persönlichkeit nicht konzipiert 
worden (vgl . 35 , 49 , 50) . Die Ge
fangenenmitverantwortung sei als 
vollzugsinterne Einrichtung nicht 
rechtsfähig und daher könnten auch 
nicht in ihrem Namen Anträge nach 
den Si 109 ff . StVollzG gestellt 
werden ; sie sei ~-Jeder eine natür
liche noch eine juristische Person 
und somit nicht Trägerin von Rech
ten und Pflichten (vgl . 51) . 

Andererseits wird jedoch die Mei
nung ver t reten, daß die Gefangenen
mitve rantwortung berechtigt sei An
träge auf gerichtliche Entschei
dung nach §§ 109 ff . StVollzG zu 
stellen , wenn sie in ihren e i -
g e n e n Rechten verletzt sei , 
so zum Beispiel wenn sie mit ihren 
1.·mnschen , Anregungen , Vorschlägen 
und Vorst:ellungen , aber auch mit 
ihren Beschwerde~ von der Justiz
vollzugsanstalt n i c h t an
gehört und diese mit der Gefange
nenmitverantwortung n i c h t 
e r örtert werden . Inso~o1ei t beschrän
ke sich die Tätigkeit - das eigene 
Recht - der Gefangenenmitver ant 
wortung lediglich auf eine Anhörung 
und Erörterung (vg l. 2 , 39 , 45, 47 , 
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52, 53, 69) . Oie Rechte 
der Gefangenenmitverantwortung er
gäben sich aus den Richtlinien der 
Landesjustizverwaltung sowie aus 
der Satzung , \vahlordnung, Ge
schäftsordnung usw . des Anstalts
leiters der Justizvollzugsanstalt, 
da dieser sich hier einer Selbst
bindung unterwerfe . t..Jerden hier 
Rechte der Gefangenenmitverantwor
tung verletzt, so soll das Ermes
sen des Anstaltsleiters einer ge
richtlichen Nachprüfung durch die 
Strafvollstreckungskammer gemäß 
den §§ 109 ff . StVollzG zugänglich 
sein (vgl . 2, 4, 23, 33) . 

Ein gerichtlich durchsetzbarer An
spruch auf Berücksichtigung der An
regungen und Vorschläge der Gefan
genenmitverantwortung gegen den An
staltsleiter einer Justizvollzugs
anstalt besteht nicht (vgl . 1, 2, 
39, 47, 52, 69) . 

Unzweifelhaft \.Järe eine Antragsbe
rechtigung der Insassenvertretung 
nach § 109 StVollzG dann gegeben, 
wenn der Anstaltsleiter der Justiz
vollzugsanstal~ die Gefangenenmit
verantwortung bei einer zu ent
scheidenden Frage nicht angehört 
oder ansonsten an der Entscheidungs
findung nicht beteiligt hätte (vgl . 
48, 69) . 

ALLGEMEINES PROZESSFOHRUNGS
DER GEFANGENENMITVERANTWOR

FOR DI E GESAMTHE IT DER INSAS
INER JUSTIZVOLLZUGSANSTALT 

Es ist einilellige 'leinung , daß die 
Gefangenenmitverantwortung kein 
allgemeines ProzeBfünrungsrecht für 
die Gesamtheit der Insassen einer 
Justizvollzugsanstalt hat . 

Es ergibt sie~ nicht aus i 160 St -

20 ' der lichtblick ' 

·---------------· VollzG, daß der Sefengenenmitver
ant• .... ortung tatsächlich die Vertre
tung der Gesamtheit der Insassen 
einer Justizvollzugsanstalt nach 
außen übertragen ist, \.Jeil die Ge
fangenenmitverantwortung nur an
staltsintern konzipiert ist. 

Ein allgemeines Prozeßführungs
recht, das nicht einmal das Verwal
tungsrecht Vereinigungen zur \.olahr
nehmung der Rechte ihrer Mitglieder 
ge1-1ährt ( vgl. 54 J, scheidet ohne ei
ne ausdrJcK!ich zuerkannte Vertre
tungsbefugnis zur Wah~nehmung der 
Rechte der Gesamtheit der Insassen 
einer Justizvollzugsanstalt für die 
Gefangenenmitverantwortung aus 
(vgl. 2, 53, 56). 

Die Gefangenenmitveranb-Jortung er
hält auch keine Antragsberechtigung 
nach§ 109 StVollzG für d:e Gesamt
heit der Insassen einer Justizvoll
zugsanstalt, weil der Anstaltslei
ter die Gefangenenmitverantwortung 
gebeten hat, Anträge ausdrücklich 
zu stellen, die sich auf Angelegen
heiten beziehen, die eine größere 
Anzat:ü der Insassen der Justizvoll
zugsanstalt betreffen könnten und 
diese Anträge sollten nicht von 
einzelnen Insassen , sondern von der 
Gefangenenmitverantwortung an die 
Anstaltsleitung herangetragen wer
den. Mi~ einer solchen Regelung 
wolle der Anstaltsleiter lediglich 
ein möglichst effizientes Zusammen
arbeiten zwischen ihm und der Ge
fangenenmi tverantvmrtung im Inter
esse aller Insassen der Justizvoll
zugsanstalt bewirken . Dadurch, daß 
die Vielfältigen Interessen der In
sassen der Justizvollzugsanstalt 
zunächst in einer Stelle - der Ge
fangenenmi tverantvmrtung - gesam
melt würden, könne ein besserer 
Überblick über die Vielfalt und das 
Gewicht der Interessen gewonnen 
werden . Aus der Absprache Zvlischen 
dem Anstaltsleiter und der Gefan
genenmitverantwortung , daß letzte
re diese Anträge ausdrücklich stel
len solle , die sich auf eine grö 
ßere Zahl der Insassen der Justiz
vollzugsanstalt beziehen und nicht 
von den einzelnen Insassen gestellt 
\•/erden sollten, wird die Antrags
befugnis für Anträge auf gericht
liche Entscheidung nach § 109 St
VollzG in keiner tveise en-1eitert . 
Es handele sich vielmehr lediglich 
um eine hausinterne Absprache, die 
ohne Außenwirkung sei (vgl . 48) . 
Auch wenn der Anstaltsleiter die 
Gefangenenmitverantwortung bei An
gelegenheiten von gemeinsamem In
teresse für alle Insassen einer Ju
stizvollzugsanstalt anhöre, so fol
ge daraus keineswegs eine über die 
Regelung des Gesetzes hinausgehen
de Vertretungsbefugnis für die Ge
fangenenmi tverant~o10rtung ( vgl . 52) . 
Das Strafvollzugsgesetz kenne eine 
allgemeine Prozeßstandschaft von 
Vereinigungen , die diese zur Hahr-

nehmung der Rechte ihrer Mitglieder 
im eigenen Namen ermächtige, nicht 
Cvgl. 57 J . 

ANWALTLICHES VERTRETUNGSRECHT DER 
GEFANGENENMITVERANTWORTUNG 

Die Beistandstätigkeit eines Rechts
anwalts in Strafvollzugssachen ist 
in den Bereich der Verteidigung 
einbezogen (vgl. 58). 

Soweit eine Antragsberechtigung 
nach § 109 StVollzG für die Gefan
genenmitverant\~Ortung gegeben ist:, 
kann sie sich durch einen Rechts
amotalt vertreten lassen (vgl . 22) . 

DI E GEFANGENENMITVERANTl~ORTUNG UN
TER DEN ASPEKTEN DER BEHANDLUNGS
t-1ASSNAHME IM SINNE VOf4 4 STVOLLZG 

Die Gefangenenmitverantwortung im 
eigent liehen Sinn beginnt dort , 1-.ro 
es den Insassen über den zwischen
menschlichen Bereich gegenseitiger 
Unterstützung hinaus ermöglicht 
wird, als Interessengruppe an der 
Gestaltung des Anstaltsgeschehens 
beratend und entscheidend mitzu
wirken (vgl . 14, 59) . 

§ 160 StVollzG soll den Gefangenen 
und Untergebrachten die Mögl ichk.ei
ten einräumen, ihr Leben im Vollzug 
ltJeitgehend selbständig und eigen
veranbiOrtlich zu gestalten , damit 
sie lernen können , gemeinsame In
teressen zu finden und zu verloJirk
lichen (vgl. 7) . 

Durch die aktive Teilnahme an der 
Mitverantwortung im und am Voll
zugsgeschehen soll ein Leben in 
sozialer Veranb-1ortung schon im 
Vollzug erprobt loterden (vgl . 4, 60) , 
um den Gefangenen zu befähigen, in 
Freiheit ein straffreies Leben in 

I I I UND VERSCHA FFT 
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sozialer Verant'.-'Ortuna zu führen 
{vgl . 61) ; dies ist d;s erklärte 
Vollzugsziel nach§ 2 Satz 1 StVoll
zG . Die in j 150 S~\fol:zG einge
räumte ·~i tverant:>·IOrtung k.önr:;e ca
her eher im Sinne von Selbst~ilfe 
zu verstehen. sein , die sicn die Ge
fangenen gemeinsam und unter einan
der leisten können , ohne daß sie 
in die Veranb;ortung ~ür den Voll
zug einbezogen ·.~erde" (vgl . 52 . 
Es handelt siel-t um einen tneraoeu
tischen Versuch zur Einübung ga
sellschaftsadäquater Verha 1 tens•.·Jei
sen (vgl . 63) und zur Einübung von 
Demokratieverständnis (vgl . 22 , 51 , 
54 , 65 , 94) . Diekollektive "''itl"ir
kung von Insassen einer Jus1:izvoll
zugsanstalt in Vollzugsangelegen
heiten kann als e:!.n Trair'li;-,g i" De
mokratie und als ein Training in 
Selbstverantwortung und Selbstkon
trolle im Umgang mit anderen (In
sassen und Vollzugsbediensteten) 
angesehen werden , welches für die 
Erreichung des Vollzugszieles (i 2 
Abs . 1 StVollzG) nützlich sein kann 
(vgl . 66, 67 , 94) , 

Insoweit ist § 160 StVollzG im Zu
sammenhang mit den Si 2 Satz 1, 4 
Abs . 1 StVol lzG , abe• auch mit den 
Vorschriften der §! 6 Abs . 3, 81 
Abs . 1 StVollzG zu sehen (vgl . 6 , 
7, 18, 61 , 68, 70) , in denen sich 
klar der Leil:gedanke und die Grund
konzeption des Strafvollzugsgeset
zes ausdrücken, den Gefangenen aus 
der Rolle des bloßen Objekts staat
lichen Z~.otangs und staatlichen Han
deins herauszunehmen und ihm mit 
Hilfe und im Verlauf des Strafvoll
zuges zum in eigenen und gemeinsa
men Angelegen'leiten k.ra-~'t Einsic,t:, 
Mitarbeit w~o Zusammenarbeit zu 
Selbstveranb10rtung und "iitverant
~IOrtung fähigen Subjekt zu machen 
(vgl . 9 , 51 , 71 bis 79), so daß der 
Gefangene nicht nur Objekt der Be
einflussung ist (vgl . 30) . 

S 160 StVollzG ergänzt demzufolge 
die iS 4 und 6 StVollzG, die die 
''Ii t\olirkung des einzelnen Gefange
nen an seiner Behandlung und der 
Erreichung des Vollzugsziels (§ 2 
Satz 1 StVollzGl regeln . § 160 St
VollzG ist wie die H 4 Abs . 1 Satz 
2 , 6 Abs . 3 StVollzG als eine Ver
oflich~ung der St:rafvollzugsbehör
den (Justizvollzugsansteltenl ge
faßt worden, den Gefangenen und 
Untergebracnten Gelegenhei~ zu ge
ben , eigene Vorstellungen und Vor
schläge einzubringen, so daß sie 
bei der Gestaltung der einzelnen 
Angelegenheite~ im Strafvollzug 
berücksichtigt werden können (vgl . 
1) . Danacn gibt S 160 StVollzG den 
Gefangenen und untergebrachten die 
Möglichkei~ , an der Bewältigung be

stimmter Aufgaben der Justizvoll
zugsanstalt mi tverantwort 1 ich teil
zunehmen (vgl . 40) . 

Darüber hinaus ist auf die Voll-

Die lnsassenverl.:rel:!ungen sol Uen 
sich nichl:! zu reinen fentsehpro
grammhesl:!immern oegraoieren lassen. 

Zugsgrundsätze des § 3 Abs. 1 und 
Abs . 3 StVollzG hinzu1·1e~sen, v1onach 
das Leben im Vollzug den allgemei
nen Lebensverhciltnissen soweit: als 
möglich angeglichen werden soll und 
der Vollzug darauf auszurichten 
ist. daß er den Gefangenen und Un
tergebrachten hil~t, sich in das 
Leben ~n Freiheit einzugliedern . 
.·Jenn aucn aus diesen Grundsätzen 
des Jollzuges keine unmittelbaren 
Rechte der Gefangenen entspringen 
(vgl . 80 , 81), so sind sie doch bei 
der Auslegung des Strafvollzugsge
setzes und bei der Ermessensaus
übung durch die Justizvollzugsan
staltzubeachten (vgl. 9 , 83, 84) . 

Wie die bisherigen Erfahrungen aus 
der Praxis zeigen (vgl . 82) , ist die 
Mitveran~wortung in Angelegenhei
ten , die die Gemeinschaft der In
sassen einer Strafvollzugsanstalt 
betreffen , ein wirksames "11 t:tel auf 
dem \'leg , die Ziele des Strafvoll
zuges zu vervlirk.lichen, da gerade 
sie oer \.Jeckung, Förderung, Erler
nung und Einübung sozialen Ver
ständnisses undsozialen Verhaltens 
dienen kann (vgl . 6 , 61 , 68) , Eine 
möglichst breite und unfassende 
kollekt.ive "'litverant1vortung der Ge
fangenen und Insassen einer Justiz
vollzugsanstalt ist deshclo ebenso 
zu wecken und zu fördern l>tie die im 
Behandlungsvollzug ebenfalls uner
läßliche Einsicht und ~itarbeits
bereitschaft (Kooperation) . Mehr 
noch als die f'litverantwortung der 
Gefangenen für Maßnahmen, die ihn 
als einzelnen betreffen , ist eine 
i·litverant:·.·IOrtung in den die Gemein
schaf~ be~reffenden Fragen geeig
net, soziales Verständnis uhd Ver
halten zu fördern . In der ~itwir
kung bei der Gefangenenmitverant
wortung sind Fähigkeiten zu erwer
ben und zu erproben, die sich für 
den einzelnen Gefangenen nicht nur 
im Gemeinschaftsleber der Justiz
vollzugsanstalt als unerläßlich 
er•11eisen , sondern auch zur Vorbe
reitung auf das Zusammenleben in 
der Gesellschaft in Freiheit unver
zichtbar sind Cvgl . 61 , 85) . Die 
Beteiligungen der Gefangenen und 

Ver wahrten an der Gestaltung des 
Ans:altslebens in der Justizvoll
zugsanstalt: stell: sich mithin als 
Teil der im Strafvollzugsgesetz 
aufgegebenen Benanclung dar (vg! . 
66) . Dabei ist die Teilnahme an an
Sc3ltsinternen Entscheidungsvorbe
reitungen und Entscheidungsvorgän 
gen SOL..tohl ~littel der Behandlung 
wie ~eilweise , nämlich anstaltsoe
zogene Verwirklicnung des Zieles, 
die eigenen In;;eressert im Zusammen
hang mit: denen anderer zu sehen und 
in sozialer Verant:~ortung zu leben . 
Oie Gefangenenmitverant:wortung för 
dert außerdem demo!l.rat:ische Verhal 
tensvJeisen und sie mindert Mißtrau
en und das Unverständnis gegenüber 
der Anstaltslei;;ung; sie beweist , 
daß die Gefangenen nicht mehr nur 
Obj el\ta der Ver,:at>rung sind; sie 
vermag ihre nicht selten passive, 
resignierend~ Einstellung und eine 
aggressive Haltung zum Positiven 
zu wenden, allmählich anstelle von 
Fremdbestimmung die MöglichK.eit und 
zu ent1·1ickelnde Fähigkeit zur au
tonomen Gestaltung .·:enigstens eines 
Teils der Lebensverhältnisse in der 
;ustizvollzugsanstalt zu setzen 
(vgl . 87, 88), und insgesamt die 
Grundlage für ein therapeutisches 
Vollzugsklima zu schaffen, ohne' daß 
das gese:zliche Vollzugsziel (§ 2 
Abs . 1 StVollzG) Utopie ist (vgl . 
6<). Demzufolge sind nicht nur An
gelegenheiten gemeint, die aus
sc,ließlich die Gefangen~n selbst 
betreffen (vgl . 16) . In der Regel 
tangieren fast alle Angelegenhei
ten des Vollzuges auch die Organi
sation und die Bediensteten der 
Justizvollzugsanstalt, so daß eine 
Beschränkung der ~itverantwortung 
ausschließlich auf Angelegenheiten, 
die die Gefangenen selbst betref
fen , dazu führen I·Jürde , daß es 
kaum noch Bereiche geben würde , 
auf die sich die Mitverantwortung 
der Gefangenen und Verwahrten be
ziehen könnte (vgl . 16, 60, 89 bis 
91) . 
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Die Angelegenheiten von gemeinsa
mem Interesse müssen sich ihrer Ei
genart und der Aufgabe der Anstalt 
nach für die Gefangenenmitverant
~~ortung eignen ( vg 1. 1 , 92 , 93) . 
Oie EignungsKlausel des § 160 St
VollzG beschränkt insO\oJeit den Um
fang der Teilnahme an der Verant·,:or
tung und Mi t\·lirkung im an sich 
,•lei1:gefaßt:en ~aum der gemeinsamen 
Angelegentleiten (vgl. 92), denn die 
gesamte Gestaltung des Iallzuges 
und des Anstaltslebens ist eine 
gemeinsame Angelegenheit der' In
sassen und der Anstaltsleitung ei
ner Justizvollzugsanstalt . 

tung und aufzeigen, welche Rechte 
Organe der Gefangenenmitverantwor
tung haben und haben können. Es 
liegt nicht nur bei den Gefangenen 
und Verwahrten einer Justizvoll
zugsanstalt, sondern auch bei der 
Anstaltsleitung und allen im Voll
zug tätigen, daß der Gefangenenmit
verantwortung die Stellung zukommt, 
die der Gesetzgeber sich vorgestellt 
hat . 

Ich bitte alle an der Gefangenen
mitverantwort~qg In~eressierte, 

mir Erfahrungsberichte, Satzungen, 
Richtlinien, Wahlordnungen zur Ge
fangenenmitverantwortung zur Ver
fügung zu stellen . Durch eine re
gelmäßige ~erichterstattung soll 
versucht werden, die Gefangenenmit
verantwortung effektiver zu machen, 
damit das Ziel des Experiments Ge
fangenenmitverantwortung erreicht 
werden kann . 

A N M E R K U N G : 
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- 2 r~s 325/80 Vollz -
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24. LG Koblenz, Beschluß vom 14.1.1980 
- 7 vollz 92/79 -

25. LG Oldenburq, Beschluß vom 27.3 . 1981 
- StVK 133I/80 VEC _-

26. Dudek, Selbstbehauptungstraining durch Mitverantwortung, 
1977, Seite 29 

27. Dudek, Selbstbehaupr::ungstraining durch •'licverantwortung, 
1977, Seita 24 f. 

28. LG Gießen, Beschluß vom 29.2 . 1980 
- 1 Sr::VK - Vollz - 156/80 -

29. Protokoll über die Siezungen des Sonderausschusses des 
Deutschen Bundestages für die Strafrechcsreform, Seiten 
2032 bis 2036 

30. Bundestags-Drucksache 7/981, Seite 97 

31. BVerfG (Vorprüfungsausschuß), Beschluß 
- 2 BvR 153/82 -

32. BVerfG (Vorprüfungsausschuß) , Beschluß 
- 2 BvR 1117/81 -

33. OLG Celle, Beschluß vom 15 . 6 .1 981 
- 3 r~s 150/81 (StrVollz) -

35. LG Gießen, Beschluß vom 6 . 5 .1 980 
- 1 Stv.K - Vollz - 25/80 -

vom 28. 6 .1982 

vom 15.12.1981 

36 - Schmidc, AK StVollzG, 1. Auflage 1980, § 115 Rdnr. 34 

37. sowie fürdas allgemeine Verwaltungsrecht : Eyermann/Fröh
ler, VwGO, § 114 Rdnr. 22; Redeker/v. Oertzen, v~, 
§ 42 Rdnr. 122 • 

38. Kaiser/Kerner/Schöch, StVollzG, 3 - Auflage 1982, Se.ite 333 

39. Calliess/Huller-D1etz , ScvollzG, 3 . Auflage 1983, § 160 
Rdnr. 5 

40- LG Koblenz, Beschluß vom 16.1 . 1980 
- 7 Vollz 86/79 -

41 . LG Trier, Beschluß~~ 5 . 2 . 1980 
- 57 Vollz 145/79 -

42. Calliess/Muller-Dietz, Sr::VollzG, 
Rdnr. J unter Bezugnahme auf 
7/918, Seite 59 

3 _ Auflage 1983, § 28 
Bundesr::ag~-Drucksacbe 

43. LG scuttgart, Beschluß vom 13.2. 1980 
- 1 StVK 35/80 -

44 . KC Berlin, Beschluß vom 15 . 5 . 1981 
- 2 ww 39/81 Vollz -

45. Hoffmann, AK StVollzG, 2 . Auflage 1982, § 160 Rdnr. 7 

46 . so auch Joester, liK StVollzG, 2. Auflage 1982, § 28 
Rdnr. 1 



47. LG Arnsberg, Beschluß vom 19. 2 . 1982 
- 1 . Yollz . 405/81 -

48. LG Arnsberg, Beschluß vom 29.5 . 1981 
- 1 . Vollz . 59/81 -

49. LG Gießen, 5~schluß vom 22. 2 . 1980 
- 1 StVK - Vollz - 88/80 -

50. LG Gießen, Beschluß vom 6 . 5 . 1980 
- 1 StVK - Vollz - 199/80 -

51. KG Berlin, Beschluß vom 5. 12. 1979 
- 2 Ws 315/79 Vollz -

52. OLG Hanun, Beschluß vom 10. 8 . 1981 
- 7 Vollz (r·ls) 146/81 

53 . OLG Harnm, Beschluß vom 1. 7. 1982 
- 7 Vollz (Ns) 52/82 

54 . Bundesverwaltungsgericht, TJJ;·I 1980, Seite 1911 

55 . LG Regensburg, Beschluß vom 2 . 2 . 1982 
- 3 StVK 90/77 (13, 14) -

56 . OLG Hamm, Beschluß vom 23 . 3 . 1981 
- 7 vollz (Ws) 75/81 -

57. HansOLG Hamburg, Beschluß vom 25 . 11 . 1980 
- Vollz (Ws) 15/80 - zur Frage , ob ein aus Gefangenen 
bestehender Verein einer Justizvollzugsanstalt antrags
berechtigt sei, wenn der Anstaltsleiter Anträge des Ver
eins für die Gesamtheit d.er Insassen einer Justizvoll
zugsanstalt ablehne . 

58 . OLG J.lünchen , NJ'I 1978, Seite 654 ff. 

59 . umfassend Hauser, l1itsprache und Mitverantwortung der 
Insassen im Strafvollzug, 1975 

60. Calliess/Müller Dietz, StVollzG, 3 . Auflage 1983 , fi 160 
Rdnr. 3 

61 . Seebade, NStZ 1982, Seite 86 ff ., unter llbschni·tt 2 . b. 

62 . so auch Hoffmann , AK StVollzG, 2 . Auflage 1982, § 160 
Rdnr . 3 

63 . LG.Arnsberg, Beschluß vom 8 . 5 . 1981 
- 1 . Vollz . 203/81 -

64 . Grunau , StVollzG, 1 . Auflage 1977, § 160 Rdnr. 1 

65 . LG Arns berg, Beschluß vom 20. 6 . 1980 
- 6 . vollz . 61/80 -

66 . Dudek, Selbs tbehauptu.TJgs training durch 11itverantwor tung, 
1977, Seite 15 ff . 

67. Kaiser/Ker ner /Schöch, Strafvollzug, 3 . Auflage 1982, 
§ 13 Rdnrn, 22 ff. 

68 . LG Mannheim, Beschluß vom 22. 7. 1982 
- 4 T 260/81 - um:er Abschnitt 1 . c . 

69. LG Arnsberg, Bes chluß vom 2 . 8 . 1983 
- 1 Vollz 430/81 -

70. Kaiser /Kerner /Schöch, Strafvollzug, 3 . Auflage 1982, 
§ 13 Rdnrn, 22und 32 

71 . Feesc, AK StVollzG, 1. Auflage 1980, § 2 Rdnr. 11 

72 . Feest/Quensel, AK StVollzG, 1. Auflage 1980, § 4 Rdnrn . 
7 ff. 

73. Quensel, AK ScVollzG, 1 . Auflage 1980, § 6 Rdnrn. 7 f. 

74 . Spiccler, AK StVollzG, 1. lwflage 1980, § 81 Rdnr. 7 

75 . Calliess/Nüller- Dietz, ScVollzG, 3 . Auflage 1983, § 2 
Rdnr . 12; § 4 Rdnrn. 2 ff . ; § 6 Rdnr . 7; § 81 Rdnrn . 2 f . 

76 . Kaiser/Kerner/Schöch, Strafvollzug, 3 . Auflage 1982, 
§ 13 Rdnrn . 22, 25 f ., 31 , 33 

77. Kunisch, Scrafverceidiger 1981, Seite 287 

78 . Busch, Nachrichtendienst des deutschen Vereins für die 
öffentliche und private Fürsorge, Band 56, 1976, Seite 
311 ff . 

79 . . 'lilller-Dietz , Scrafvollzugsrecht, 2 . Auflage 1978, Sei
te 278 

80. Calliess/Nüller-Dietz , StVollzG. 3 . ~uflage 1983, § 3 
Rdnr. 2 

81 . Feest, Ak StVollzG, 1 . Auflage 1980, § 3 Rdnr. 25 

82 . Kaiser/Kerner/Schöch, Strafvollzug, 3 . Auflage 1982, 
§ 1J Rdnrn . 38 ff., 40, 41 ff ., 43 

83 . Calliess/Nüller-Dietz , StVollzG, 3 . Auflage 1983, § 3 
Rdnrn. 2 ff . 

84 . Feesc, AK StVollzG, 1 . Auflage 1980, § 3 Rdnr. 26 

85 . BVerfG, Urteil vom 5. 6 . 1973 
(sogenanntes Lebach-Urteil) BVerfGE Band 35, Seite 202 
(235) 

86 . Bendel , Protokolle des Sonderausschusses des Deutschen 
Bundestages für die Strafrechtsreform, Seite 2032 

87 . Baumann, Einige Modelle zum Strafvollzug, 1979, Seite 
28 f . 

88 . Corves, Protokolle des Sonderausschusses des Deutschen 
Bundestages für die Strafrechtsreform, Seite 2036 

89 . Hoffmann, AK StVollzG , 2 . Auflage 1982, § 160 Rdnr . 4 

90 . Protokolle des Sonder ausschusses des Deutschen Bundes
tages für die Strafrechtsreform, Seiten 2032 - 1036 

91 . Dudek, Selbstbehauptungstraining durch Mitver antwortung, 
1977, Seite 30 ff . 

92 . Calliess/Müller - Dietz , StVollzG, 3 . Auflage 1983, § 160 
Rdnr. 4 

93 . Dudek, Selbstbehauptungs training durch Mitverantwor tung, 
1977, Seite 32 ff . 

94 . Kaiser /Kerner /Schöch, Strafvollzug, 3 . Auflage 1983 , 
UTB- Taschenbuch 706, Seite 336 

95 . OLG Nürnberg, Beschluß vom 22 . 2 . 1982 
- lis 34/82 -

~C!}-\ ~-~!~!t.nn i s " . hieß 
UNSPORTLICH 
Auf Wunsch ei niger Gefangenen i n 
der TA II sol l hier zum Ausdruck 
gebracht vierden, daß man das Ver
halten der TA-Leitung für unsport
lich hält, nämlich deswegen, wei l 
man i hnen ersa t zlos den Tischten
nisraum entzogen hat . In diesem 
Raum (wi r berichteten darüber) hat 
man Gefangene untergebracht , wurde 
eine 10-Mann-Zelle geschaffen . 

es dementsprechend in Haus II . Das 
aber stimmt ganz offensichtl fch 
nicht . Auf der A 4 befindet sich 
ein Gruppenraum, der auch schon in 
früheren Zeiten als Möglichkei t für 
die Gefangenen diente, an der Tisch
tennis-Platte ihren Frust abzubauen 
- und sich dabei r ichtig auszuto
ben. 
Wi r können nur hoffen, be i der Lei 
tung der TA 1I damit nicht auf tau
be Ohren zu stoßen. -war-
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DERUNHEUBARKR~KRANKB 
Berliner Häftling Peter Schult (55) 
wurde wegen der rapiden Verschlech
terung seines Gesundheitszustandes 
in ein Krankenhaus verlegt. Nachdem 
die medizinischen Befunde des Häft
lings eine Behandlung außerhalb des 
Strafvollzugs notwendig machten, 
stimmte die zuständige Münchner 
Staatsanwaltschaft der V:erlegung zu, 
erklärte ein Münchner Justizsprecher 
gestern auf Anfrage. Schults Gnaden
gesuch, das von über 4000 Anwälten, 
ÄrZten und Schauspielerio unter
zeichnet worden war, hatte das baye
rische Justizministerium vor kurzem 
abgelehnt. Der. Journalist war 1982 
vom Münchner Landgericht wegen 
homosexueller Handlungen mit Jun
gen zu 34 Monaten Freiheitsstrafe 
verurtei.lt worden. 

LKSBLATT BERLIN (vom 8 . 3. 
"Kein Ruhmesblatt 

für die Justiz" 
Das Urteil des Berliner Landgerichts 

im Kontos-Prozd ist nach Ansicht des 
rechtspolitischen Sprechers der SPD
Fraktion im Abgeordnetenhaus, Andre
as Gerl, ,.kein Ruhmesblatt fllr die Berll· 
ner Justiz". 

Nach der Verurteilung der Journali
sten Härlln und Klöckner habe erneut 
ein Berliner Gericht unangemessen 
hohe Strafen verhängt. Vergleiche man 
das Urteil mit solchen über Wirtschafts
kriminelle oder NS· Verbrecher, 
.springt die Unverhältnismäßigkelt un
mittelbar ins Auge•. 

Die Alternative Liste bewertete das 
Urteil als .Ungeheuerlichkeit, die aller
dings nicht überraschend kam •. Die 
rünJ Angeklagten seien • willkürlich 
herausgegriffen• ,worden und sollten 
nun .dafür büßen, daß es nach einer ge
zielten Provokation der Polizei zu Zu
sammenstößen kam •. LR 

D er Vorsitzende Richter Dieter Palhoff hat 
in der mündlichen Begründung des Urteils 

gegen die Journalisten Klöckner und Härli.n 
den Proußberichterstattern und Kommentato
ren des Verfahrens vorgeworfen, sie betrieben 
"das Geschäft mit der Unwahrheit•; denn es 
sei "offenbar einträglicher als jenes mit der 
Wahrheit•. 

Von -Rechts wegen hätte Palhoff das Wort 
im Halse steckenbleiben müssen. und wir wol
len ihm sagen, warum. Er begründete seinen 
Vorwurf gegen die Medienvertreter damit, sie 
hätten ,.so getan, als wäre den Angeklagten le
diglich Werbung für eine terroristische Vereini
gung - die Revolutionären Zellen - vorgewor
fen worden-, "~des in Wahrheit um die 
Aufforderung zu Straftaten oder ihre Billigung 
gegangen sei. Dies auch habe allein das Straf
maß begründet. 

Wenn die Behauptung zuträfe, wäre Pal
hoffs Strafsenat gar nicht in die Lage ~ekom
me.n, über Klöckner und Härlin urteilen zu 
dürfen. Die Oberlandesgerichte - und das 

DER TAGESSPIEGEL (vom 16. 3 .84) 
Bestraft durch "falschen Hasen" 

Pboenlx (AP). Die Verwaltung des Gefäng
nisses von Phoenix um OS-Bundesstaat Arizona 
hat sich eine besondere Methode ausgedacht, 
Häftlinge zu disziplinieren: Gefangene, die 
wiederholte Ermahnungen zu besserem Betra
gen nicht befolgen, bekommen eine Woche lang 
morgens, mittags und abends nur .falschen 
Hasen· zum Essen vorgesetzL Offenbar sei 
dieses Gericht nicht beliebt. erklärte jetzt ein 
Sprecher der Strafvollzugsbehörde, doch ent
spreche es den Ernährungsvorschriften der 
Gesellschaft für den Strafvollzug. Eine Bürger
rechtsvereinigung hat inzwischen das Vorgehen 
der Gefängnisverwaltung als grausam bezeich
neL Ihr Versuch, die Maßnahme durch ein 
bundesgerichtliches Urteil zu Fall zu Qringen, 
scheiterte jedoch. 

Fehlurteil 
in Berlin 

Kammergericht ist ein solches - sind nämlich 
in erster Instanz nur zuständig für ganz be
stimmte, ausnahmslos politische Delikte, <lie 
bei ihnen angeklagt werden müssen. Um sol
che handelt es sieb bei der zu,ehörigkeit zu ei
ner oder das Werben für eme terroristische 
Vereinigung, nicht aber bei der Aufforderung 
zu oder der Billigung von Straftaten. Letztere 
gehören vor untere Gerichte - ganz. entspre
chend dem Grad du Strafdroliung: Bis zu 
zehn Jahre beim Terror, fünf bei der Aufforde
rung zu und drei Jahre bei der Billigung von 
Straftaten. 

Aus d&.m.Recntsaus 

Stcherh 
Da8 man den Slcherh 

gar umbauen k6n 
ß hfngeatellt wurd 

Mn. r hat andere Pll1 
tollten, augenblicklich 
Der teure (6.5 Mio.Mart<) T1 
baut worden, nachdem ein 
Leuten der Ausbruch geluD 
er nun offenbar nichtbenölig 

-~gefüllt werden: mit • .S 
nellen", bei denen besor 
Fluchtgefahr bestehe. 1~ 
noch in Untersuchungshat' 
gen Orogenvergehensverur1 

DER TAGESSPIEGEL (vom 7.3 
Kritik an Unterbringung v• 

Abschiebehäftlingen bei Ju! 
Der Verband der JustizvoUzugsbedie 

hat gestern die ·Absicht des lnnens 
kritisiert. männliche Abschiebehäftlin1 
vor der Obernahme in die Abschiebehe 
Freiheitsstrafe verbüßt haben. bis zur A 
bung in einer Einrichtung des Strah 
unterzubringen. Heute beginnen Verh 
gen zwischen der Polizei und der Ju 
waltung, die eine Unterbringung der /> 
behäftlinge in der Nebenanstalt Kantst 
der Untersuchungshaft- und Auinahm• 
Moabit regeln sollen. 

Hätte also die Staatsanwaltscb.aft den 
Klöckner!Härli.n so gesehen, wie ihn Ricl 
Palhoff von den JoUrnalisten gern bewe 
wissen wollte, so hätte sie ihn von vornhe1 
tiefer hängen müssen. Nein, die Schreiber I 
ten richtig gerochen: Hier Waft!n die Falsc 
angeklagt worden, weil man der Richtigen ru 
habhaft werden 'konnte. Also mußte man • 
Fall .zur Staatsaffäre aufblasen und vors K; 
mergericht bringen, datpit sich eine marti 
sehe Strafe, wie sie herausgekommen ist, ""' 
nicht aus der Sache selbst. so doch aus il: 
bochrangigen Behandl~ rechtfertigen ließ. 

Das Urteil in der Saclle Klöckner!Härli.n 
ein Fehlurteil. Die Medienkritik des Senatsv 
sitzeilden bei der mündlieben Begründ, 
wirkt wie ein Ein~dnis des Imums. D· 
Richtersprüche sind Machtsprücbe. Journ 
sten können sie gar nicht. Revisionsrichter 
unter sehr strengen Voraussetzungen korri1 
ren. Es ist durchaus möglich. daß der Sc 
des Kammergerichtes reclit behält, auch W• 

er es nicht gesprochen hat. Hans Sch~rele 



Chuß DIE TAGESZEITUNG (vom 2.3. 

!itstrakt abreißen 
ltatrakt der U·Haftanstalt Moabit abreiSen 
a, weil er 1980ganzoffenllchtllcham Bedarf 
, will JustlzeenatorOxfort {FDP) nicht zulaa· 
t fOr den Trakt, ln dem 27 Gefangene leben 
tber nur vier untergebracht sind. 
<t war ge
an 2.Junl
m war. Da 
'lird,soller 
lYI9rkriml-
9fS hohe 
lVCI'l sind 
sechs we
ll.,Unum-

f 
L· 

ll' 

Lt 
n 

gängllch" selen die Verlegungen, so Ox
fort. das Personal sei bis an seine Gren
.... ., belastet und die Resozialisierung ge-

fährdet Der SPD-Abgeordnete Ger1 for
derte, daß der Trakt, für den es aus heuti
ger Sicht "keinen Bedarl" gebe, umge
baut wird. AusderEckedesAL-Abgeord
neten Kunzelmann war von Abriß die 
Rede. 
Im Rechtsausschuß wurde weiterhin mit· 
geteilt, daß Peter Schult in das Kranken
haus Heckeshornverlegt worden Ist. Sein 
Gesundheitszustand habe sich noch 
weiter verschlechtert. Der Leiterder Haft
anstalt·Tegel, Lange-lehngut, so wurde 
auch bekannt, wird Nachfolgerdes kürz
lich tödlich verunglückten leitersvon Te
gel, Halwnsleben. Neuer Sicherheitsbe
auftragter für Moabit Staatsanwalt Möl
lenbrock. 

,,Uchtbllck" ohne 
Räume 

Die Redaktlonegemelnechlft dM .,Licht
blck",dlrauftagenatlrbttn,~
-~ptOtHtlettlln 
..._ Prwaeertdlrung gegen die Weg
llllhme ."., Redaldlonlrlume,dle Ihnen 
..n 18 Jahren 1m ...._ 3 dir HaftllaRtt 
TegelzwVtfft)gungltlnden. 
Senatsdirektor Bung hatte die Ma8nah
mebelderl8tzlenSitzungdesRech~ 
achusaes damit begiÜndet, daS wegen 
der Oberbelegung der Anstalt auch auf 
~lese Räume ~rOckgegrlffen werden 
mOsse. Aufkeinen Fall wolle derSenatder 
,.Uchtblick"-Redaktion damit die Arbeit 
unmöglich machen. Der Redaktion wür
den nun Räume Im HausSzurVerfügung 
gestellt 
Dia ,.Uchtbllck"-leute vermuten den
noch,daS mitdieserVorgehenswelse,,dle 
lAngst gewünach18 Schlle6ung" dleaer 
ungeßebten. weil krtti8c:hen,Zeltung her· 
~rtwerden soll . .,Beldemder.zalli
gen Obefbelegunoapro .alnd I8Chs 
ZU8itzilche Haftplätze in den Redaktlon&
riumeneln Tropfenauf demheißen Stein, 
für die Presse-, MeinUhg&- und lnfonna
Uonsfrathelt dagegen wärt es ein Schlag 
lnsGeslcht",hei8teslnlhrerEltdirung. 

DIE TAGESZEITUNG (vom 2.3 . 84) 

Rechtswidrig in U-Haft festgehalten 

73Jijhrlger erhängte sich 
~(tu) Das~ Ju
stizmjnisterium bat beltl~ daß ein 7). 
~ähriger Mann, der sieb 8JU11. November 
un Omab.rückcr Gefängnis erblngt hatte, 
ohne Rechtsgrundlage in U·Haft saß. Der 
7~ der cb Betruges ~~htigt 
~. wa.uum ersten tertll.indeTHaupt. 
verlw!dJung vor dem Antugericht Osna
brüek Riebt ersdliencn. Dlulau.fhincrdnete 
der Richter nach§ 230derstrafp~ 
mmg Haft' an. I)er Paragraph sieht die 
Vorfllhruog oder einen Haftbefehl vor, 
wenn ein Angeklagter nicht zur Verband
Jung mtheint. 
Der zweite Prozelltermin am 8. Juli bei 
dem der Angeklagte nunmehr anwesend 
war, plau.u, da ein anderer Zeuge tUcb' 
erschienen war. Obwohl der Ha!tgrun<f 
durch die Präser)z des Angeklagten beim 
Juli-Termin entfallen war, ordnete der 
Richter weiterhin Untersuchungshaft an. 
Wegen eines Herzleidens beantragte der 
Angeklagte später aus dem Gefängrm ent
lassen zu werden. Im Ansd!.luß an eine 
Untersuchung im Gefl!.ngniskrankc:nhaus 
lingen wurde er jedodl für Haftfähig er
klärt. Am ftäcbsten Tag, nacl!.S 1/2Mona
ten U-Haft, erhängte sich d!fi3-jä.hrige in 
seiner Zelle des Osnabrücker Gefängnis
ses. 

Die St.aataanswa.lt&chaft Aurich ermiuelt 
in.zwischeb gegen den Richter wesm Frei
heitsberaubung und Rec;btsbeugung. Dio
ser hat inzwis.ehen ~ Entlassung zum 
ersten Aprü beantrast. 

TAGESZEITUNG (vom 15 . 2. 84) 
Selbstmorde in Gefdngnissen 
~hsmalhäuflgera~ 
dtauBen 
BerUn (taz) • Die Selbstmordrate in den 
bundesdeutschen Haftanstalten ist sechs-
mal höher als in der Freiheit. Darauf 
macht das Deutsche Änteblatt, Organ der 
Bundesärztekammer und kassenänUi
chen Vereinigunge"' aufmerksam. Zwi
schen 1976 und 1980 seien in den Gefang
nissen 619 Menschen gestorben, davon 
mehr als die Hälfte (362) durch Selbst
mord. Mit einer Selbsttötungsquote 
l3 auf 10.000 Gefangene liegt die Bundes
republik im Vergleich zum v.-estlichenAus
land an der Spitze. Gefängnisärzte und 
RechtSanwälte fUhren diese ~lbstmorde 
aufungenü~nde Besetzung medizinischer 
Planstellen, Überfullung der Vollzugsan
stalten, die unzureichenden räumlichen 
und schlechten gesundheitlichen und hy
gienischen Bedingungen in den Gefangnis
sen zurück. 

VOLKSBLATT BERLIN (vom 3 .3.84) 

Z UIJUDSten der Kinder 1m Frauenheus 
Spandau verkaufen Insassen der 

Freigingerhaftanstalt Hakenfelde heute 
auf dem Spandauer Trödelmarkt am 
Kolk Selbstgebasteltes. Seit Monaten 
haben sich die Haftlinge auf die Aktion 
vorbereitet, bel der sie sich auch als 
Freigänger zu erkennen geben. ,.TroJa" 
ist der neue Name der Kultur-Sozial· 
Sportgruppe des Frelglngerhelmes, die 
die VerkaufsaldJon organisiert hat. 

Seit dem Bestehen der Haftanstalt an 
der Niederneuendorfer Allee, .rund 
seclu Jahre•, gibt es eine intensive Zu
sammenarbeit mit der Wiechernge
meinde. Regelmäßig werden Räume der 
evangelischen Gemeinde für sportliebe 
Aktivitäten genutzt. Dort trüft sich die 
TischtennJsgruppe. 

Gemeindemitglieder sind seit Jobren 
im Anstaltsbelrat a.ktiv, bei dem Pfarrer 
Totna Kietzmann den Vorsitz' filhrt. 
Man versucht, durch Kritik und Vor
schläge den Strafvollzug zum Positiven 
bin zu verllndem, wie es in einem Ge
meindebrief heißt. F<lr viele Strafgefan
gene sei es eine neue und gute Erfah· 
rung: In der Gemeinde begegne man 
ihm frei und offen. Er sei nicht mehr auf 
seine Rolle als Bestrafter festgelegt. 

Die Kulturgruppe trifft steh zu Ge· 
sprächen und Diskussionen •. Theater• 
und Kinobesuche werden organisiert, 

Freigänger-Aktion 
für Kinder aus dem 

Frauenhaus 
Museen und Sportveranstaltungen be
sucht. 

BeJ der Sozialarbeit basteln die Mit
glieder der Gruppe mit Holz. Am kom
menden Sonnabend sollen die Arbeiten 
auf dem Trödelmarkt am Orantenburger 
Tor verkauft we.rden. Der Erlös geht als 
Spende an das Spandauer Frauenhaus, 
wo es den dort lebenden Kindem zu
gute kommen soll. Beim Weihnachts
markt und bei anderen Veranstaltun
gen auf dem Spandauer Markt haben 
die Freigänger in der Vergangenheit 
Selbstgebasteltes verkauft. Der Erlös 
wurde für wohltätige Zwecke gespen
det. 

Im Freig!ngerhaus in Hakenfelde 
gibt es 250 Plätze. Freig!nger wird man 
nach einer Zeit der Erprobung im Straf
vollzug. Die Häftlinge können weiter 
ihrer Arbeit nachgehen. Wichtige Ver· 
bindungen zu Freunden und Bekannten 
blelbe.n erbalten und werden durch die 
Strafe nicht unterbrochen. .P. u. n. •, 
pnnktlich und nüchtern, sollen die 
Häftlinge abends wieder in der Anstalt. 
erscheinen. mab 



BERUFSFÖRDERUNGSWERK BERLIN E.V . 

Kurzinformatlon: Das Berufsförderungswerk Berlin ist eine Einrichtung 
zur beruflichen Rehabi I itation behinderter Erwachsener. Träger des Wer
kes ist ein eingetragener Verein, in demzurZeit 24 deutsche Sozialver
sicherungsträger zusammengeschlossen sind. Im Rahmen der geMeinnützigen 
Zweckbestimmung \ve rden 

Ausbildungsmaßnahmen, 
Maßnahmen der Berufsfindung 
und Arbeitserprobung so~ie 
Vorförderungsmaßnahmen 

durchgeführt. Es werden Behinderte aufgenommen, die das 18. Lebensjahr 
vo II endet haben und bei denen die med i z in i sehe Rehabi 1 ; tat i on 1·1e i tgehend 
abgeschlossen ist. Die körperliche und geistige BelastbarkeIt muß für die 
vorgesehene Rehabi 1 i tat Ionsmaßnahme ausreichen. Behinderte, .-Ieiche sich 
sanitär nicht selbst versorgen können, ferner Blinde, Gchörlose, psy
chisch Behinderte, mehrfach Gelähmte, Personenmit sch\..reren Anfallsleiden 
und Hirnleistungsschwächen, können nichtaufgenommen werden. Das Berufs
förderungswerk Berlin verfügt über 430 Ausbildungsplätze, 4S Plätze für 
die Berufsfindung und Arbeitserprobung und 20 Plätze für die Vorförde
rung. Die Behinderten \'terden während der Dauer der Rehabi 1 i tat Ionsmaßnah
men im Internat des Werkes untergebracht und erhalten volle Verpflegung, 
ausgenommen die Teilnehmer der VorförderungsmaCnahmen. Begleitende Hil
fen, wie medizinische, soziale und psychologische Betreuung sowie Mög
lichkeiten fUr eine angemessene Freizeitgestaltung ergänzen das Lei-

""ng.angebot ,., '•'"'''ö''•'""''w"'k"' '•" ;swE'RK 

··'RoE'RUN 
sE'RufSfO BERLIN E.V. 

Der nachfolgend abgedruckte Erlebnisbericht eines Mi tgefangenen, dem ei
ne Rehabilitationsmaßnahme ennöglicht wurde, hat fürdenNormal-Gefange
nen eigentlichweniger Bedeu,tung; denn so 1 ehe Maßnahmen betreffen haupt
sächl i eh Körperbehinderte. Der Knast wird also nurindirekt angesprochen, 
indem Vergleiche zur Haftsituation hergestellt werden, die dem Bericht
erstatter auffällig waren. 

Hichtiger für uns von der Redaktion war jedoch , daß die Vorstellung, ei
ne derartige t·1aßnahme mit t1odell-Charakter könnte ei nma 1 für zur Entl as
sung anstehende Gefangene realisiert werden , ausschlaggebend und damit 
Grund genug zum Abdruck war. 

Liebe Lichtblicker, heute möchte 
ich über den lang geplanten und nun 
auch endlich durchgeführten Berufs
tindungslehrgang beim BF\>1- Berlin 
berichten. 

Ich 'li'ar , da ja jemand einmal den 
Anfang machen mußte, der Erste, der 
durch die Vermittlung des Arbeits
amtes IV (hier: Frau Ott) an die
ser Reha-l·!aßnahme teilnehmen dur:
te. Die vorausgegangenen Schwierig
keiten wurden im LICHTBLICK 12/83 
ausführlich geschildert . 

Doch weir.er im Text: Ich mußr.e noch 
einmal zum Arbeitsamt und bekam für 
zt.;ei Wochen Fahrgeld ' bar' in die 
Hand gedrückt, um mir eine Wochen
karte der BVG (Berliner-Verkehrs
Gesellschaft) leisten zu können . 
"Gestriegelt und geb\lgEH.t", so wie 
es sich für einen ordentlichen Men
schen der Sozialtherapeutischen An
stalt der JVA Tegel gehört, fand 
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-RED-

ich mich dort pünktlich ein : es war 
genau 8 . 30 Uhr. 

Als erstes wurde ich an das Sprich
wort "Der Ton macht die Musik'' er
innert, welches mir noch aus der 
Zeit vor der Inhaftierung schwach 
in Erinnerung war . Ein Einführungs
gespräch mit einer reizenden jungen 
Frau lockerte die Atmosphäre auf 
und nahm die Unsicherheit, die wohl 
jeden in solchen Augenblicken be
fällt. Da"ln gab es einen "Laufzet
tel", au:: dem peinlich genau ver
merkt: war, v:o, wann und bei wem man 
sich einzufinde~ hatte . Nie daraus 
zu ersehen, tYclr meine nächste An
laufstation Prau Fuhr, ihres Zei
chens eine Diplompsychologin. 

Nun vlird sich wohl jeder , der auch 
nur eigenermaßen die Gepflogenhei
ten der Sozialtherapie kennt , vor
stellen können , 1·1ie bei mir die 
Alarmglocken klingelten , als ich 

diese Berufsbezeichnung la~ . Doch 
meine Be furch tungen '.·Iaren grundlos . 
Ich kann nur sagen, Henn es solche 
Diplompsychologinnen in der TA IV 
geben w-ürde, gäb• es sicher weniger 
Probleme. Die "Dame" 1·1ar nicht nur 
von e inem a~genehmen Äußeren, son
der n hatte ein ansprechendes \•lesen, 
so daß sic h die Unterhaltung als 

äußerst 1-1ohltuend herausstellte . 
Hier fiel mir dann auch das zweite 
Sprichwort an diesem Tage ein : 
"Kleider machen Leute". (Scheint 
wohl ein kleiner Seitenhieb auf die 
- na , sagen wir einmal - unge\.;öhn
liche Kleidungsart der Therapeuten 
in Haus IV zu sein, was? RED) Ich 
war jedenfalls froh, daß ich meinem 
Imaqe treu geblieben Har und or
dentlich herumlief , denn, was im 
Knast auffiel , war hier gang und 
gäbe. 

Nachdem mich Frau Fuhr über den Ab
lauf des Lehrganges unterrichtet 
hatte und mir auch mitr.eilte, daß 
ich anschließend von einem Doktor 
untersucht '"'erden 1vürde (wobei ich 
den DOKTOR bevrußt: ausschreibe, war 
er doch der erste ei:-~er langen Rei
he, der mich während meiner gesam
ten Haftzeit richtig und gründlich 
untersuchte), verlieB ich sie und 
durfte dem bereits Nartenqen Dok
tor schildern, '1-Telche Verletzungen 
und Gebrechen ich mir in meinem 
langen Arbeitsleben a lles zugezogen 
hatte . 

Danach 1-1ar Frühstückspause ange
sagt . Als ich sah, was da alles an
geboten wurde, lief mir das Wasser 



,.Eingangshalle" 

im Munde zusaiDIDen, wobei mir blitz
artig als Vergleich klar wurde, lvie 
einfach es doch sein kann und ohne 
Geschrei oder Gezeter, 200 Men
schen "abzufüttern". Es gabwirklich 
alles, was man mit einem guten Früh
stück verbindet. Es konnte auch je
der essen, soviel und was er t·loll
te. Ich gestehe an dieser Stelle 
ein, daß ich mich regelrecht voll
schlug und "rundherum" satt aß. An
gefangen von frischen Schrippen 
über Schusterjungensund Knäckebrot 
gab es alles, was die Backstube zu 
bieten hatte. Auch mit dem Belag 
war es nicht anders: ein Tegeler 
Gefangenentraum wurde wahr; Schin
ken, die verschiedensten Sorten 
Wurst, Käse und verschiedene Marme
laden. Dazu: Kakao, Kaffee, Tee, 
Milch und Zucker . Beinahe wie im 
Schlaraffenland. 

Das Mittagessen war dem Frühstück 
ebenbürtig: mit Vorsuppe , Hauptge
richt und Nachspeise. Und das je
den Tag. Nicht nur zu Weihnachten . 

Am nächsten Tag mußte ich um 7.20 
Uhr im Labor des Hauses sein, was -
da ich ja noch im Knast war - eini
ge Probleme mit sich brachte . Doch 
ein Anruf an Herrn Fiedler (Thera
peut und Vertreter der Teilanstalts
leiterin) -und es ging auf einmal. 
Seltsam fand ich das, nach meinen 
bisher mit ihm gemachten Erfahrun
gen. 

Mein grüner Ausgangsschein der JVA 
Tegel \var mit 10 Tagesausgängen 
versehen und diente mir als Aus
weis. Sonderverfügungen meines The
rapeuten (besagter Herr Fiedler) 
veranlaßten die Pfortenbeamten, 
mich früher in die Anstalt ein- und 
auszulassen . Wobei ich nicht ver
gessen sollte zu berichten, daß der 
Unterricht im BFVI sehr anstrengend 
ist und einem nichts geschenkt 
wird . Andererseits sieht man aber 
gerade dadurch auch einmäl, wozu 
man überhaupt noch fähig ist . 

Die für mich zuständigen Dozenten 
im BFW, Herr Schulz und Herr Mül
ler, sind Lehrkräfte, von denen 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ich früher geträumt habe: sie for
dern einem zwar Alles ab, geben auf 
der anderen Seite aber auch sehr 
viel . Wicht~g war auch, daß sie 
sich die Zeit nahmen, alles genau
estens zu erklären . Beispiel: Alge
bra ist mir immer sehr schwer ge
fallen . Erst nachdem mir der zu
ständige Dozent dank seiner plau
siblen Erklärungen "auf die Sprün
ge half", begriff ich . Dafür bin 
ich ihm im nachhinein noch dankbar. 

Und so verlief auch der Unterricht 
in den anderen Fächern: ruhig und 
gelassen (trotz der hohen Anforde
rungen) . Zwar lief alles nach Zeit
vorgabe und nach der Stoppuhr, aber 
komischenleise fühlte sich keiner 
gedrängt; auch tolollte keiner unbe
dingt besser sein als der andere -
es gab halt jeder sein Bestes . 

Im Unterricht befanden sich Frauen 
und Männer aller Berufs- und Al
tersklassen, die in der kurzen 
Zeit zu einer 'duften' Gemeinschaft 
1rorden und sich auch alle gleich 
per "Du" anredeten. So viUrde es je
denfalls allgemein beschlossen und 
auch von einigen begossen . Die mei
sten Internatsschüler kamen aus der 
BRD und waren in den schönen, kon
fortablen Einzelzimmern de~ Hauses 
untergebracht. Ich selber mußte 
leider immer wieder für 10 Stunden 
in meine karge Zelle zurückkehren, 
lvodurch ich einer doppelten Bela
stung ausgesetzt war. Besonders, 
da die TA IV und die Station 3 kaum 
noch für das stehen, was sie einmal 
waren. Um die TA IV nicht als Dreck
stall zu bezeichnen, möchte ich lie
ber sagen , daß ich täglich vom "Re
gen in die Traufe" und von zivili
sierten Menschen unter Wilde kam. 
Dermaßen kraß waren halt meine Emp
findungen . 

Auch die medizinische Versorgung im 
BFW ist beispielhaft . Ich würde vor
schlagen, daß Tegeler Ärzte und Sa
nitäter einen Lehrgang vom Senator 
für Justiz spendiert bekommen, wo
durch die Gesamtzahl unliebsamer 
Vorfälle in Tegel reduziert werden 
könnte und sich die Gefangenen als 
medizinisch versorgt betrachten 
dürften ; 1-;ogegen sie heute meistens 
nur (man verzeihe den herben Aus
druck!) verarscht wer den . 

Beim Abschlußgespräch, am Freitag, 
dem 17.2.84, hatte sich auch meine 
Vermittlerin vom Arbeitsa~t IV, 
Frau Ott, angesagt . Welch ein Un
terschied zum Strafvollzug! Ich hat
te es vorher nicht glauben können, 
daß es Menschen gibt , die sich um 
meinen weiteren Lebens~o1eg soviel 
Sorgen und Mühe machen würden oper 
auch nur könnten. Aber diese Men
schen waren real und taten es wirk
lich. Ob Dozenten , Psychologen , Me
diziner oder Werkmeister, alle be
ratschlagten und wogen ab, zu was 
ich noch einzusetzen 1.,räre - und 

.,lntormationselektroniker" 

wollten damit mein Bestes. 

Auch alle Ergebnisse in den einzel
nen Fächern tororden mir mitgeteilt, 
so daß ich jetzt genau weiß, was 
ich kann - und was nicht. Auch tvas 
ich noch aufgrund meiner Vorstrafen 
arbeiten darf . Denn auch dem wird 
Rechnung getragen und konsequent 
danach gehandelt. In meinem Fall 
werde ich vom Arbeitsamt mit meinen 
45 Jahren auf dem Buckel noch ein
mal zur Schule geschickt, wo man 
mich zum Lagerverwalter und Gabel
staplerfahrer ausbilden tvird. Auf 
dem Bau darf ich jedenfalls nicht 
mehr arbeiten, so daß ich auch mei
ne Bau-Arbeit im Knast nicht mehr 
aufnehmen durfte. 

So sitze ich wieder in meiner Zel 
le , habe Z\var eine Arbeit für die 
Zeit meines Freiganges, muß aber 
solange v1arten, bis mein Therapeut 
wieder da ist: der zuständige in 
Haus IV . 

Nach meinen Erfahrungen kann ich 
allen Mitgefangenen nur raten, doch 
zu versuchen, über das Arbeitsamt 
eine ähnliche Maßnahme zu bekoiDIDen, 
wobei weder Mühe noch Kosten ge
scheut werden sollten. Die Mühe 
lohnt sich. 

-Bodo Kaiser-

"Testraum" 
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DIE SPIT~: DES EISBERG~S 

Im S~Pafvollzug Deutschl~As ga~t 
es . Ab und zu wePden Aktionen von 
Gefangenen deP ~ffentlichkeit be
kannt , ~hPend sich dep.ßasis- Pro
ze/3 in teil,weise beängs tigender Ru
he unter deP 0 be'!'fläche abspielt 
und dabei bei den direkt betroffe
nen die unterschiedlichs ten Gefühle 
produziert : ~lut, Ohnmacht und Ha/3; 
Resignation und Gleichgültigkeit, 
wn 141.1' einige aus einer ganzen Rei
he zu nennen . 

Besonder s deutlich kann man diesen 
for tlaufenden Prozeß in Gro.'3anstal
ten ver folgen, und so kommt es, daß 
die JVA Tegel immePwiede'l' beispiel
haf t filr' den inte'l'essie Pten Beobach
ter jene Symptome auf zei gt, die als 
Schnitt für den gesamtdeutschen 
St!'afvollzug genommen werden kön
nen, vorausgesetzt, man beachtet 
die vorgegebenen KPi:cer>ien in Bezug 
au; den Voltzug in den einzelnen 
Utndern - und die si11A, obwohl, bun
deseinheitliche Verwaltungsvor
schr>iften bestehen, ziemlich diver
gierend. 

Grund des imme'l' s tär ker zu spUren
den Widerstandes - v.m diesem "CK:t
rungsprozel311 eine Richtung und ei
nen Namen zu geben - dßr Gefangenen 
im Strafvollzug ist ganz eindeutig 
der Br-uch des Yel'SpPechens. das del' 
~esetzgeber mit dem 1977 in K.~f~ 
getrer;enen "Stm fvoUzugsgesetz" 
den Gefangenen rrachte . Reaoz-iali
siel'ung bzw. !liedßr eingliederur.g in 
die Gesellschaft wurde als Voll
zugsziel p~oklamiel't, pel' Gesetz 
bes timmt - und auch r;atkräftig in 
der allgemeinen ersr;en Euphorie in 
Angl'iff genommen, wodurch sich bei 
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den einzelnen Gefangenen Hoffnungen 
abzeichneten und gewisse ErwartenB
haltungen einstell-ten, die die Per
spektivlos igkeit alten Stils nicht 
nUP verd:t>ängten, sondern ins Gegen
tei~ verkehrten . 

Diese "Auroruch- zu- neuen- Ufern-"
Stimmung Ziegt langst wieder hin
ter v.ns, mu.'3te der tristen, grauen 
Realität der BOer Jahre weichen~ 
die sich mi-; Staaheldr>ahtzäunen, 
Abschaf fungen von erst er~eilten 
Vergüns tigungen, aLlgemeinen Ver
S.Jhäl'f ungen im Vollzug und einem 
bedeutend rw~hel'en Ton ankandigte, 
jedoch mittlerweile in einer kata
strophalen Sicherheitshysterie ma
nifes tier t hat, daß von einer frei
willigen Mitarbeit der Gefangenen 
zur Erreichung des VolLzugs zieles 
nur noch in Einzelfällen die Rede 
sein kann . 

Irrmel' m:?uel'e Restrik~ionen - rrv~.er 
dUPch die verschiedenen TeiLan
staltsbereiche - haben dafül' ge
sorgt~ daß derallgemeine Unmut der 
davon Betroffenen langsam Formen 
annimmt~ die die bisher meis t pa s
sive Haltung in eine aktive verwan
delt . "Druck erzeugt Gegendruck 11

, 

heißt diese simple Gleichung, die 
das Scheitel"'t sämtlicher Vollzugs
reformen ankür~igen ~n~te . 

"Hungerstreiks", eines der letzten 
.~1i~r;el I nhaf-cieroter (wn tr<if ihre 
Lage au.fmer~sam zu machen) • die VO'l' 
Inkraf t-cl'er;en des Strafvollzugsge
se~zes des öfteren durchgeführt 
wu:rden, fülden neuerdings wieder 
Bef arwor ter, sind Ausdruck zuneh
mender Unzufriedenheit - und soll 
ten nicht unbeachtet bleiben, denn : 

Sie haben e·inen bedingten Ans tek
kungseffekt . 

Um die MtJgl.i~hkeiten aufzuzeigert, 
d• e bei forr;sahl•eite ... 4er 2'ear;r>ikti
ver Auslegung Wld en~sprechender 
Hand"Lztngs:.Jeise bi-;;-;;ere Realitär; 
we"!'de11 kam•. verof:'"entlichen wir 
die letzte HvAgel'streik- Srklärung 
und das ProtokolL einer Diskussion, 
die aufgrund der zigfar;:h kopie1•ten 
Erklärung im Haus I unter Gefange
nen stattfand. 

HUNGERSTREIK-ERKLÄRUNG 
- A B S C H R I F T -

Sei t dem 22. Februar 1984 befinden 
sich fünf Gefangene in der JVA Te
gel (Haus li ) in einem unbefriste
ten Hungerstreik. Oie Forderungen 
von uns sind: 
1)- selbstbestimm~Zusammenlegung 

für alle Gefangenen; 
2) - generelleöffnungaller Isola

tionen/ Trakte etc.; 
3) - keine Zwangsarbeit fUr all e; 
4) - Aushändigung jegl ichen Infor

mationsmaterials das uns zuge
sandt wird; 

5) - 8 Stunden Besuchszeit für je
den im Monat ... und 

6) - Erhöhung des Automatenzugs von 
36,- auf 50,- DM monatlich. 

Kontaktadressen: 
Aribert Kohout, Klaus Eckert, 
Richard Weizenhöfer, Günter 
Bär, Michael Kazuch , 
JVA TEGEL, SEIDELSTRASSE 39, 
1000 BERLIN - 27 

\4ir wollen aber noch was dazu sagen, 
weshalb wir die Forderungen in der 
jetzigen Situation nun praktisch 
angegangen sind und durchzusetzen 
versuchen. 
Zu den Forderungen 1, 3 und 4: wes
halb wir diese erheben, brauchen 
\'lir wohl nichtnochmals darauf ein
zugehen, weil dies aus der Hunger
streikerklärung von Günter (TAZ -
23,2.84, Seite 12) hervorgeht. In 
diesem Zusammenhang fordert auch 
Richard wie wir seine sofortige 
Verlegung auf die Arbeitsverweige
rer-Station 8. 
Wenn wir die Forderung aufstellen 
und die öffnung von Isolierstatio
nen/Trakte etc. fordern, dann heißt 
dies, daß wir das nicht nur auf Te
ge 1 begrenzt sehen, sondern für a 1-
1 e Knäste, Heime, Altersheime, psy
chiatrische Anstalten und, und .. . ; 
es gilt eben fürjede Isolation, in 
der sich jede/r von uns allen mehr 
oder weniger befindet . Für uns heißt 
dies konkret : wir wollen nicht nur 
mit den Gefangenen zusammenkommen, 
die man/frau als politische Gefan-



gene bezeichnet. Für uns ist es auch 
gerade wichtig , mit den Gefangenen 
zusammenzukommen, die angefangen 
haben, sieh po 1 i t i sch zu begreifen, 
die davon runtergekommen sind, bloß 
eine Oberlebensnische zwischen 
Zuckerbrot und Peitsche zu suchen, 
die Knast nicht mehr nur als 
Schicksal begreifen, in das man/frau 
sich halt zu fügen hat. 
Gefangene, die sich in diesem Sinne 
begreifen, sind für uns politische 
Gefangene, wie wir auch, die wir 
uns in diesem Sinne begreifen . Die 
Forderung nach dem Zusammenkommen 
mit Genossen und anderen kämpfenden 
Gefangenen, nach eigenen Vorstel
lungen undgemeinsamen Bedürfnissen 
zu bestimmen und zumTragen zu brin
gen, ist deshalb der grundlegende 
Schritt, der sich gegen das Kalkül 
der Knastkommandos richtet und in 
seinem Kern angreift, weil er den 
~lillen nach Selbstbestimmung und 
Kollektivität, die der programmier
ten Vernichtung innerhalb dieser 
Mauern entgegengesetzt ist, unmit
telbar Ausdruck verleiht. 
Wir sind der Überzeugung , daß der 
Kampf für bessere Lebens- und Wi
derstandsbedingungen im Knast durch 
die Einbeziehung aller politischen 
Gefangenen (im oben genannten Sinn) 
wesentlich an Breite und Stoßkraft 
gevlinnen kann. Wir hoffen auf eine 
offene Diskussion mit den Gefange
nen und dem Widerstand draußen. 

ES GIBT "VIELE" GRüNDE ALLES BEIM 
ALTEN ZU LASSEN - und nur einen 
EINZIGEN, doch endlich etwas zu 
ändern: DU HÄLTS ES EINFACH NICHT 
MEHR AUS! NIMM DI E KLAGE AUS DEM 
MUND IN DIE HAND! 

Der beste Schutz für den/die Gefan
genein ist eine starke Bewegung, 
und Gefangene sind wir alle mehr 
oder weniger , draußen wie drinnen . 
Knast ist nur ein Spiegelbild der 
Gesellschaft unter extremeren Be
dingungen; weilman/fraukeine Aus 
weichmöglichkeiten hat, wird man/ 
frautäglich mit den Schweinereien 
konfrontiert. 

-Ende-

~ ******** 
PROTOKOLL EI\lER KNASTGRUPPEN-DIS-
KUSSION IN TEGEL 1-lA.US I MIT SIEBEN 
(7) "-KNACKIS" OBER DIE HUNGERSTREIK
ERKLÄRUNG VON ARIBERT K., KLAUS E. , 
RICHARD W., GONTERB., mCHAEL K. -
HAUS II 

1) SELBSTBESTßHrE ZUSA,\1.\IENLEGUNG 
FüR ALLE GEFANGE.\TEJ'l 

JA - es 1vird berichtet , daß es das 
im Haus III- E lange Zeit gab; 
erst vor kurzem hat TAL (Teil
anstaltsleiter) ~IDller durch 
ein Veto gegen eine einstimmi-

ge Entscheidung von seiner 
~lacht Gebrauch gemacht und 
diese progressive Handhabung 
zurückgenommen - "\\'ENDE''! 

2) GENERELLE ÖFFNIDlG ALLER ISOLIER
STATI0~1EN/TRAKTE ETC. 

JA - ein Teilnehmer kann sich eine 
Realisierung aber gar nicht 
mehr vorstellen und der Forde
rung deshalb keinen Ernst z~
billigen. (Keine Bestrafung 
mehr für alle, die sich nicht 
an Gesetze oder Regeln hal
ten?) 

3) KEii\'E ZWN.JGSARBEIT FüR ALLE 

JA - aber: keine Arbeit heißt hin
terher "Sozialfall". Deshalb 
zusätzliche Forderung: AR
BEITSLOSEN-VERSICHERUNG FüR 
ALLE! Und: in Tegel gibt es 
ca . l 550 Gefangene, aber nur 
1 200 Arbeits- und Ausbil
dungsplätze! Außerdem kommt 
der im StVoll:G vorgesehene 
"Stufenplan z.ur Erhöhung der 
Ecklöhne" zur Sprache, der von 
einigen CDU-regierten Ländern 
inzwischen außer Kraft gesetzt 
'~de. Auch das Arbeitslosen
geld für Entlassene soll ja 
nicht mehr nach dem Berufs
durchschnitt errechnet 1-.rerde·n 
(für Hilfsarbeiter also Nie
drigsteinkommen) , \vodurch man 
viel Geld einzusparen gedenkt. 

4) AUSHÄi\lDIGUNG JEGLICHEN Ii''iFOR\IA
TION~lA.TERIALS DAS ZUGESANUf 
WIRD 

JA - einstimmig und olme Erklärung . 

5) ACIIT (8) STUNDEN BESUCHSZEIT :-..u
NATLiti-1 FüR JEDEN 

JA - in Harnburg gibt es mei (2) 
Stunden jedes Wochenende. In 
Tegel Haus IV, wo die Leute 
\Qel mehr Kontakte und Außen
kontakte haben, gibt es z.T. 
ZloJölf (12) Sttmden monatlich 
Besuchszeit. Im Haus II und 
III haben sie dagegen nur 2 x 
45 Minuten monatlich (und zwei 
(2) Sondersprechstunden in 
dringenden Fällen) Besuch. 

6) ERHöHUNG DES AUTQ\IATENZUGES VO~ 
36 AUF 50 D-M..\RJ< ~10/JATLICH 

JA - mit der Einschränkung, daß das 
freiwillig bleiben muß. Gefahr 
von "Absahne" - Besuchen! 

Ferner '''llrde über die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit des Hunger
streiks (HS) unter den jetzigen Um
ständen und jetzigen Zeitpunkt dis
kutiert . Es herrschte Einmütigkeit 
darüber, daßder HS das letzte ~lit
tel in höchster ~ot bleiben muß und 
daß vorher anäere ~littel- möglichst 
auf breite<~r Basis und sicherge
stellter Öffentlichkeit - auspro
biert werden müßten . Z. B. STREIK! 

Berlin 27, den 29.2.1984 
7 Kumpels und Genossen 

LEUTE, DISKUTIERT IN ALLEN HÄUSERN 
UND VIELEN GRUPPEN DAROBER UND 
SCHICKT EURE STELLUNGNAHMEN ErnWE 
DER AN DIE "TAZ" UND/ODER ADRESSEN , 
DIE EUCH EINFALLEN. 

******* *""' 
Hungers~eik-EPk~ärwlg und PPoto
koZ~ hingen tei~weise in den Tei~
anstalten an den SehhJarzen Brettern 
aus . Zwar nicht Zange , doeh ande
rerseits unedel' Zange genug. Dis
kussionen kamen unte~ den Gef~tge
nen zustande, in denen das Für und 
~lider aus füht>Ueh diskutier>t wur
de und andere Aktionsfo'l'men ins Au
ge gefaßt urur>den. Spontanität und 
abwartende Vernunft hielten sieh 
jedoch die Waage bei dieser demo
kratischen Meinungsäußerung, noeh; 
das "Zünglein" in Gestalt der An
staUs ~ei tung IJY'ird fr>üher> oder spä
ter> die Richtung weisen, in we~he 
si:ch die Schalen dann senken. 

Unter dem Strich und inhaltsgleich 
ergaben. fast aUe Diskussionen. fol
gendes: 

1) Hunge~st.reik wirk~ieh nur a~s 
"aller~etztes" Mittel . Außerdem 
kann man davon ausgehen.> daß ei
ne OffentZiahkeitswirksamkeit 
(und damit D:l'uek auf die Anstalt) 
erst bei Teilnahme einer Viel
zahl von. Gefangenen eneicht 
wiPd. Einzelaktionen sind zweek
Zos . 

2) Arbeitsstreik ist dagegen ein 
ins Auge zu fassende_s Mittel v.nd 
geht nicht an die eigene Sub
stanz. Aueh hier kann. nur etwas 
erreicht wer>den, wenn viele Ge
fangene mitmachen. Einzelaktio
nen wären zwecklos, da uber JCJ 
kf>beits~ose in. derAnstaU sind. 
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Alle anderen Fo~en des Protestes 
die ePWä~at und besprochen wv~den, 
aber im Widerspr-ach zv.m Strafgesetz 
st~aden, ve~f man mit dem be
rechtigten Hinweis , daß man doch 
vnd gerade die Unterstützung der 
Offentlichkeit benötigen WUrde, 
niaht aber diese noch mehr gegen 
Strafgefangene aufbringen dürfte . 
Außerdem wäre es doah grundver
kehrt der Anstaltsleitvna als Ali
bifunktion zu dienen uniihren Vor
s tellungen über Sicherheit vnd f/pd
nung noch Nahrung zu verschaffen, 
indem man mit solchen Aktionen ant
wortet, obwohl verstärkter Druck 
sowieso einkalkuliert werdenmüßte . 

Wir von der Redaktionsgemeinschaft 
sind dagegen der Mei nung, daß man 
zwar unbedingt die Diskussionen 
beibehalten sollte, weil auch sie 
bereits mithelfen, einen Haufen un
nützen Frust abzubauen und auPverdem 
der so notwendigen Konmrunikation 
förderlich sind, m~a sich jedoch 
zur Erreichung bestimmter Ziele 
beispielswei·se verstärkt der Insas
senvertretung bedienen müßte, um 
mit ganz legalen Mitteln einen Ge
gendruck zu erzeugen, der erstens 
für> alle (vor aUenDingen draußen) 
deut'liah die Mißstände aufzeigt und 
zweitens hilft, Veränderungen im 
Sinne des Strafvollzugsgesetzes 
her>beizuführen. Ein zwar lang-wieri
ges, doch sinnvolles undgesetzkon
formes Unterfangen. 

Nur eines sollte auf alle Fälle 
nicht geschehen, namZich, durch 
sinnlose, aggressive ~onti-Hand
lungen der Anstaltsleitvng und dem 
Justizsenat Hilfe zu leisten, indem 
man genau den Grund liefert, um 
Gespräche über Verbesserungen und 
gese~zmäßigen Strafvollzug nicht 
erst stattfinden zu lassen. 

-war-

NACHTRAG : 

Von den 5 Hunge rst r e ikenden haben 
zwischen zei t l ich 3 Mann, nachdem 
s ~e 12 Tage mitgemacht ha t t en, aus 
gese t z t (ni cht aufgehört!), während 
die be iden anderen Gefangenen nach 
wi e vor für ihre Fo rde rungen weiter 
kämpfen . - Red -

NACHTRAG NUMMER 2 : 

Auch die letzt en be iden Hunger
s t reikenden haben j e t z t , nach 17 
Tagen des Protestes, ihren geme·in
samen St re ik vo rl äufig ausgesetzt . 
Ih re Forde rungen, so versi cherten 
s ie , bl ieben i ndessen bestehen . 

·---------- - Red -
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des Reehtsstaates 
Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschlanq besagt: 
"Jeder hatdas Recht, seine Meinung 
in Wort, Schri ft und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemeinzugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten." 

Der letzte Halbsatz dieser Grund
gesetz-Vorschrift hat sei nen kon
kreten Niederschlag für Inhaftierte 
im Strafvollzugsgesetz im§ 69 ge-
funden . · 

Danach kann der Gefangene am Hör
funkprogramm der Ans ta I t sovd e am 
gemeinschaftlichen Fernsehempfang 
te i l nehmen. 

Die Vorschrift ist so kla r gefaßt, 
und sie geht davon aus, daß jede An
stalt ein Hörfunk- und Fernsehpro
gramm anbietet. Der Gefangene hat 
ein subjektiv-öffentliches Recht 
auf Tei 1 nahme (vergl. auch Al terna
tivkommentar 1980, Randziffer 2 zu 
§ 69 StVollzG). 

Nun sind aber seit e1n1ger Zei t in 
Westberl in Bestrebungen im Gange, 
dieses Recht kolossal mit den Füßen 
zu treten. Senator Oxfort (FDP ) v1i 11 
die Gemeinschaftsrundfunkanl agen 
in den Westberliner Haftans talten 
abbauen lassen. 

Begründung f ür diesen Kraf takt: die 
jährlichen Kosten für Reparaturen 
und Rundfunkgebühren in Höhe von 
ca. DM 300.000 . - . Etwa 2/3 dieser 
Summe entfa 11 en auf die Rundfunkge
bühren. 

Um nicht als Sparsamkeits-Senator 
Furore zu machen, hatte der Li bera I
demokrat Oxfort auch schon gleich 
das nächste Argument parat : viele 
Gefangene haben eigene Rundfunkge
räte in den Zellen stehen; und au
ßerdem müssen sie keine Rundfunkge
bühren bezahlen . 

So gesehen wollte Oxfort offenbar 
auch seinen letzten Kritikern den 
Wind aus den Segeln nehmen. 

We i t gefehlt:derProtest gegen die 
Radio-Raus-Politik macht sich 
s t ark. 

Eine Vie l zahl prominenter Bürger 
aus Westberl in und Westdeutschland 
unterstützen in einer Petition die 
Erhaltung der Gemeinschaftsrund
funkanlagen in den Westberliner 
Haftanstalten (siehe auch LICHT
BLICK 3/84) . 

Und wohl mit Recht! Denn die Begrün
dung des Senators ist nur die halbe 
Wahrheit. Zwar verfügen sehr viele 
Gefangene über ein eigenes Rund 
funkgerät, und diese sind überwie
gend von den Rundfunkgebühren be
freit . Befrei t insofern, als daß 
das für sie zuständige Sozialamt 
die Gebühren überNimmt und an die 
GEZ (Gebühreneinzugszentrale) ab-

führt . Also auch aus der Staatskas
se . 

Aber viele Gefangene, die ein e ige
nes Radiogerät besit zen~ benutzen 
überwiegend die Gemeinschaftsrund 
funkanJage undsind darauf angewie
sen, wei I die hohen Batteriekosten, 
d iederBetrieb eines eigenen Rund
funkgerät s mi tsich bringt, von ei
ner Mehrzah l gar nicht zu f i nanz i e
ren sind . 

Der Senator hat·also recht, wenn er 
me int, viele Gefangene haben ein ei
genes Rund funkgerät in der Zelle 
stehen . Aber er übersieht und ig 
noriert, daß ein solches Gerät bei 
vielen einen halben Monat lang a l s 
Muster ohne Wert herumsteht, weil 
d ie Batterien leer sind . 

Eine Großzahl von Gefangenen wü rde 
die Anschaffung eines eigenen Gerä
tes gerade noch verkraften, wenn 
eine netzabhängige Benutzung ge
währleistet wäre. So sind in den 
Häusern I, II und III der JVA Tegel 
aber immer noch keine Steckdosen 
installiert, die Gefangenen dort 
eine kostensparende Rundfunkteil
nahme ermögl i~hen würden . Und wer 
von den ca. 60- 70 DM Monatsentloh
nung auch noch die Batterien für 
sein eigenes Rundfunkgerät bestrei 
ten soll, der kann entweder das Rau
chen total aufgeben oder - anstatt 
Zusatz-Butter und Obst etc.- gleich 
mi t der Werbung im Flimmerkas ten 
vor! ieb nehmen. Oder sich auch 
g I e i eh vom Sandmännchen Sand in die 
Augen streuen lassen. 

Doch der Senator beharrt 1r1ei ter auf 
seinem opportunistischen Plan . Um 
verhäl tn i smäß i g ge ri nge Rundfunkge 
bühren einzusparen, mutet er den 
Gefangenen das Doppelte an Batte
rie-Kosten zu . 

Wider das Gesetz und gegen alle 
Vernunft . Und wider jeg l ichen Pro 
test. 

Hier kannnurnoch eins helfen: An
trag auf"gerlchtl iche Entscheidung! 
Wenn's akut wi rd . 

Einer Demontage des Rechtsstaates -
und nichts anderes \-J i rd hier offen
sieht] ich bet ri eben - kann n6r mit 
rechtsstaatl ichen Mitteln (Sch lagen 
mit den eigenen Waffen) begegnet 
werden . 

Und bei wem die Funkstille schon 
herrscht, der sollte erstmal mit 
einem Antrag auf Erlaß e iner Einst
weiligen Anordnung v1iede r für Musik 
und etwas gute Laune sorgen - seI bs t 
wenn's der Senator mi t Zähnekn i r
schen vernimmt. Aber auch dieseRe
signationsgeräusche wird eine im 
Betrieb befindliche Rundfunkanla
ge weithin übertönen . 

-Dietmar Jochum-
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ROLLENWECHSEL 

"Wer einmal ausdem'Blechnapf fraß, 
daß wiederkommen nie vergaß", heißt 
ein Roman von Fallada, womit ganz 
deutlich wir, die Gefangenen ge
meint sind. Größtenteils stimmt es 
auch. 

Nicht stimmen kann das bei unserem 
neuen/alten Anstaltsleiter, Herrn 
Lange-Lehngut - den wir hiermit 
herzlich begrüßen -, der zwar be
reits einmal für2Jahre in unserer 
Haftanstalt weilte, jedoch nicht 
et1·1a als Gefangener (höchstens sei
ner Pflichten!) hier seine Zeit 
sinn-, zweck- und nutzlos ver
trödeln mußte, sondern dem sein 
Aufenthalt nur als Sprungbrett auf 
dem Karriereweg dienen sollte. 

Zufrieden - das konnte man ihm an
sehen- schied er damals wieder aus 
der Anstalt aus, weshalb wir uns 
heute auchohne weiteres vorstellen 
können, daß er das undankbare Amt 
a 1 s Leiter der Strafvo 11 zu.gsans ta 1 t 
Tegel nur widerwill ig oder gezwun
genermaßen übernommen hat . 

Wenn die Gefangenen (mit Ausnahmen) 
mit dieser Neubesetzung auch ganz 
zufrieden sind, so hoffen sie doch, 
daß er ganz der Alte geblieben ist 
und seinen eventuellen Frust über 
die (fast) Zwangslösung in Bezug 
auf die JVA Tege l n icht zum Anlaß 
nimmt, se inen Unmut an ihnen auszu
lassen. 

Wir jedenfalls wünschen ihm einen 
guten Start und hoffen, daß unter 
seiner Leitung alles wieder ehvas 
positiver wird . ln diesem Sinne: 

"Alles Gute, Herr Lange-Lehngut." 

- Red-

''Tröt-Zeichen" 
Die Insassenvertretung des Hauses I 
besch1vert sich in ihrem Schreiben 
darüber, daß morgens bereits "ge
trätet" wird; doch soll hier zum 
Ausdruck gebracht werden, daß die-

sesGeräuschfür andere ei n täglich 
wiederkehrendes Signal der Freude, 
nämlich eines Sieges ist . 1 

Aufgrund von Beschwerden (auch: 
LICHTBLICK Oktober 83 - "Freizeit
Di ebstah 1") und nachdem man seitens 
der TA-Leitung I zur Kenntnis neh
men mußte, daß sich nur wenige der 
Beamten an den 22.00 Uhr-E inschluß 
hielten, ordnete der TAL I an, daß 
um 22 .00 Uhr "getrötet" v1erden muß, 
damit seine Beamten auch wüßten, 
wann sie mit dem Ej nsch 1 uß zu "be
ginnen" hätten. Natürlich waren die 
derart Gefoppten über diese Anord
nung sauer. 
So kamen dann mehrere von ihnen auf 
die Idee, sozusagen als Retourkut
sche, daß, wenn sie des Abends auf 
den ~inschluß aufmerksam gemacht 
werden müßten, dies auch in der 
Frühe der Fall zu sein hätte . Dabei 
sehr woh 1 wissend, daß den Gefange
nen das auf die Nerven gehen würde: 
zumindest einigen unter ihnen. 
Sie schließen also morgens um ca . 
6.45.Uhr (manchmal früher) auf und 
wecken mit dem Schlüsselgeklapper 
die Gefangenen das erste Ma 1 , freu
en sich dann aber diebisch, wenn um 
etwa 7.00 Uhr die Tröte (die einen 
sehr lauten, unangenehmen Ton hat) 
die Gefangenen zum zweitenMale aus 
dem Schlaf reißt. 
Genau durch die Einführung dieses 
Morgensignals aber haben sie al len 
Gefangenen überdeutlich gezeigt, 
wie sehr sie die Verfügung des TAL 
I doch getroffen hat . 
Und das meine ich - und auch ande
re Gefangene der TA I - damit, wenn 
ich behaupte, 1daß das morgendliche 

( 

Tröten für e1n1ge Gefangene Anlaß 
i st, den Tag mit Freude im Herzen 
zu beginnen und das Signal als das 
zu nehmen, was es in Wirklichkeit 
ist : Eine Fanfare des Sieges! 

.. ~~~-$~ff.. -war-,9 rr 
. ·,., /WAU' 
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TERRORISTE~VERBUNG 

Das Urteil Härlin/ Klöckner ist ei
nes , daß in letzter Zeit wohl am 
meisten diskutiert wurde - und bei 
dessen Höhe sich im Grunde genommen 
keiner so richtig wohl fühlen karu1, 
der es mit der Pressefreiheit (und 
dem, was dahintersteckt) genau 
nimmt. 
Daß hinter diesem Urt~il System 
steckt, dürfte wohl keinem entgan
gen sein . Ganz deutlich wurde es 
aber dann, als durch den Treppen
sturz des Richters Palhoff Dn Zuge 
des Richt-Festes bekannt wurde, wer 
da in trauter Verbundenheit gefei
ert hatte , nämlich der Richter, der 
Staatsanwalt und die Pflichtvertei
diger oder besser : Zwangsverteidi
ger. 
Wir sind der Meinung, daß Richter 
Palhoff mit seinem Urteil mehr ll'er
bung für den Terrorismus betrieben 
hat, als "radikal" mit sämtlichen 
Veröffentlichungen . Zu deutlich 
wurde das Spiel, welches man hier 
betrieben hatte. 
Wir, die Eingesperrten von Tegel, 
wissen aus trauriger Erfahrung, wie 
unter Umständen Urteil e zustande 
kommen . Mit Recht oder Gerechtig
keit haben sie nicht immer etwas zu 
tun . 
Eines ist mit dem Urteil auf jeden 
Fall erreicht worden: Die in der 
Bevölkerung vorhandenen Zweifel an 
der Justiz wurden genährt - und das 
kann gerade den davon Betroffenen 
eigentlich nur recht sein. Wenn es 
auch schizophren klingt, so sagen 
wir trotzdem: "Wir wünschen uns 
noch mehr dieser Urteile, damit 
auch dem letzten Bürger endlich ein 
Licht aufgeht . 

-war-

IN VINO VE RITAS 
- ODER: 
KLEINIGKEITEN BESTRAF 
DER LIEBE GOTT SOFORT 
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StVollzG §§ 114 II 2 und-3, 116, 117; VO zur Obertra
gung von Entscheidungen nach den§§ 116 , 117 StVollzG 
auf das OLG Hamm vom 10 .1. 1977 (GVNW 40) 
(Zuständiges OLG in NW bei Versagung von Prozeßkosten
hilfe) 
Zuständiges DLG im Land Nt•J für die Entscheidung über 
ein Rechtsmi~tel, das sich gegen die Versagung von 
Prozeßkostenhilfe richtet, die für ein Verfanren nach 
§ 114 II 2 StVollzG beantragt Hurde . 

BGH, Beschluß vom 7. 9. 1983 - 2 ARs 248/83 (OLGe Düs
sel dorf und Hamm) 
ZUM SACHVERHALT : Der Verurteilte befindet sich zur 
StrafverbüBung in der JVA Geldern. Nachdem er dort 
eine Verletzung erlitten hatte und ärztlich versorgt 
worden •.var, beantragte er beim Leiter der JVA die Un
tersuchung und Behandlung durch einen externen Fach
arzt . Später richtete er an die StVK des LG Kleve ei
nen entsprechenden Antrag auf Erlaß einer einst~leili
gen Anordnung nach § 114 II 2 StVollzG . Ferner be
gehrte er "di e Gewährung einer Prozeßkostenhilfe" . Die 
StVK verwarf den ersten der beiden Anträge als unzu
lässig, den anderen als unbegründet. Sie wies im Rah
men der Rechtsmittelbelehrung darauf hin, daß nur die 
Entscheidung über die Prozeßkostenhilfe anfechtbar sei. 
Nach Zustellung des Beschlusse s sandte der Verurteilte 
an die StVK ei n Schreiben, in dem es u . a. heißt : " .. . 
in der bekannt en Strafvollz/Sache und deren Inhalt 
zeige ich an, daß dieses an Sie gerichtete Schriftstück 
im Hinblick auf Ablehnung der Entscheidung auf Proze6-
kostenbilfe als Beschwerde aufzufassen ist. " 

Das OLG Düsseldorf hat die Ansicht vertreten , das 
Schreiben sei dahin auszulegen, daß sich der Verur
teilte auch gegen die Ablehnung des Erlasses der einst
weiligen Anordnung wende ; denn ein isolierter Antrag 
auf Prozeßkostenhilfe habe keinen Sinn , wenn die Haupt
entscheidung nicht mehr angefochten werden könne; für 
die Entscheidung ~ber die Rechtsmittel sei gemäß der 
Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein
Westfalen vom 10. 1 . 1977 (GVtM 40) das OLG Bamm zustän
dig . Dieses ha t demgegenüber die Meinung vertreten, 
nach dem eindeutigen Wortlaut des Schreibens greife 
der Verurteilte nur die Versagunq der Prozeßkostenhil
fe an ; eine weitergehende Auslegung sei auch wegen 
der Unanfechtbarkeit des anderen Teils der Entschei
dung mit Rücksicht auf das Kostenrisiko des Ver urteil
ten nicht angezeigt . Es hat deshalb ebenfalls seine 
Zuständigkeit verneint und die Sache gemäß § 120 St
VollzG, § 19 StPO dem BGB zur Bezeichnung des zustän
digen Gerichts vorgelegt . Dieser hat das OLG als das 
für die Entscheidung zuständige Gericht bezeichnet . 

Entnommen aus : Neue Zeitschrift für Strafrecht ( NStZ) , 
Heft 1 - Januar 1984 
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StVollzG §§ 109 ff . (Gegenstandslosigkeit eines An
trages nach Abschiebung) 
Zu den Joraussetzungen , unter denen ein Antrag auf ge
richtliche Entscheidung nach den Si 105 ff. StVollzG 
vom Gericht für gegenstandslos erklärt werden kann . 

OLG Kobl enz, Beschluß vom 21. 9.1983 
- 2 Vollz (Ws) 56/83 -
ZUM SACHVERHALT: Der Verurteilte befand sich zur Ver
büßung einer 6jiihrigen Freiheitsstrafe ab Juli in ver
schiedenen JVAen. Am 7 . 9.1977 schluckte er in d~r JVA 
Diez einen Löffel und mußte anschließend in dem Zen
tralkrankenhaus der JVA Kassel behandelt werden. Durch 
Urteil vom 14 . 2 . 1980 des AG Frankenthal wurde er 
rechtskräftig verurteilt, dem Land Rheinland-Pfalz 
728,25 DM für Transport- , Pflege- und Behandlungsko
sten zu erstatten. Zur Tilgung seiner Schuld wurde 
das Hausgeld des Verur~eilten während seiner Haftzeit 
in Anspruch genommen, indem die Vollzugsbehörde gegen 
die entsprechende Forderung des Verurteilten mit der 
Forderung des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Urteil 
aufrechnete. 

Anfang 1982 hat er bei dem Leiter der JVA Wittlich be
antragt, ihm monatlich nicht nur 30 DM, sondern 50 DH 
Hausgeld zu belassen. Diesen Antrag hat der Anstalts-:
leiter abgelehnt. Auf Antrag des Verurteilten hat die 
StVK am 20.4.1982 den genannten Bescheid des Anstalt.s
leiters aufgehoben und ihn angewiesen, den Antrag des 
Verurteilten erneut zu bescheiden . Ob eine solche Ent
scheidung ergangen ist, hat der Senat nicht feststel
len können. 

Am 19. 5.1982, ergänzt am 28.5.1982, hatderVerurteil
te sodann bei der StV~ beantragt festzustellen, daß 
ihm das einbehaltene und zur Begleichung seiner Schuld 
aufgrunddes Urteils des AG Frankenthai an die Landes
justizkasse überwiesene Hausgeld zurückzuerstatten 
sei , hilfsweise festzustellen, daß die JVA ihm den 
"Schaden" ersetzen müsse . Am 20 . 8 . 1982 wurde der Ver
urteilte nach Singapur abgeschoben . Da~aufhin hat die 
StVKdurchBeschluß vom 8.9 . 1982 festgestellt, daß der 
Antrag des Verurteilten auf gerichtliche Entscheidung 
gegenstandslos ge~o.'Orden sei . Seit Dezember 1982 befin
det sich der Verurteilte "I-lieder in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Gegen die Entscheidung der StVK vom 8 . 9 . 1982 hat der 
Verurteilte Rechtsbeschwerde erhoben . DasRechtsmittel 
er1vies sich als begründet . 

Entnommen aus: Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ), 
Heft 1 - Januar 1984 

StVol l zG §§ 130, 131, 70 I , II Nr . 2 (Video- Recorder 
an Sicherungsverwahrten) 
Zur Frage, ob einem Sicherungsve~Jahrten die Einbrin
gung eines Video-Recorders nebst Kassettan gestattet 
werden kann. 

KG, Beschluß vom 9. 9. 1983 - 5 ~Is 294/83 Voll z 
ZUM SACHVERHALT: Der Beschwerdeführer befindet sich 
im Maßregelvollzug der Sicherungsverwahrung in der JVA 
Tegel . Den Antrag, ihm die Erlaubnis zu erteilen, ei
nen Video-Recorder einzubringen, lehnte der Leiter 
der Haftanstalt ab. Das LG hat mit dem angefochtenen 
Beschluß den Antrag des Sicherungsverwahrten, den Lei
ter der JVA zu verpflichten, ihm die Benutzung eines 
eigenen Video-Recorders zu genehmigen, zurückgewiesen . 
Die Rechtsbeschwerde des Sicherungsverwahrten blieb 
ohne Erfolg . 

Entnommen aus : Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) , 
Heft 1 - Januar 1984 



StVollzG § 27 I 1 (Trennscheibe bei Privatbesuchen) 
Privatbesuche oei einem Stra+gefangenen . der in einer 
Abschirmsta~ion für Dealer untergebracht ist, dürfen 
in einem mit einer Trennscheibe gesicherteP Raum durch
geführt werden . 

KG, Beschluß vom 19 .8.1983 - 5 Ws 261/83 Vol lz 
ZUN SACHVERHALT: Der Strafgefangene verbüßt eine Frei
heitsstrafe von 8 Jahren wegen Handeltreibens mit Be
täubungsmitteln . In der JVA Tegel ist er auf der Ab
schirmstation für Dealer untergebracht. Diese ist für 
r~fangene bestimmt, bei denen die Gefahr besteht , daß 
sie während der Haft mit Betäubungsmitteln handeln. 
Sprechstunden werden dort in der Weise abgewickelt, 
daß der Gefangene von dem Besucher durch eine Glas
scheibe getrennt ist. Gegen die Unterbringung auf der 
Abschirmstation für Dealer und die Verwendung der 
Trennscheibe .hat der Strafgefangene Beschwerde erho
ben, die der Anstaltsleiter zurückgewiesen hat . Den 
hiergegen gerichteten Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung hat die StVK durch den angefochtenen Be
schluß verworfen . Die Rechtsbesch~1erde des Strafgefan
genen hatte keinen Erfolg. 

Entnommen aus : Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ), 
Heft 2 - Februar 1984 

StVollzG §§ 13 I 2, 11 II (Eignung für Urlaub aus der 
Haft) 
1 . Nr . 4 II der bundeseinheitlichen VV zu i 13 StVoll
zG, nach der in der Regel ein Strafgefangener u.a. 
dann als urlaubsungeeignet angesehen ist , wenn gegen 
ihn Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig sind. 
ist nur bei gesetzkonformer Auslegung rechtlich nicht 
zu beanstanden . Die Vollzugsbehörde darf die Regelbei
spiele in Nr . 4 II a - e nicht zu Gründen der Unge
eignetheit machen, die nur ausnahmsweise gem . Nr . 4 
III entkräftet ~erden können . Vielmehr muß sie die 
Eignung des Gefangenen für die Beurlaubung in jedem 
Fall gesondert prüfen . 

2 . Eine Fluchtgefahr i .S . von § 11 II StVollzG ergibt 
sich nicht allein daraus , daß in einem "weiteren" Ver
fahren eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Mona~en -
bislang nicht rechtskräftig - verhängt worden ist . 

OLG Hamm, Beschluß vom 30.6.1983 - 7 Vollz (Ws) 80+83 
ZUM SACHVERHALT: Der Betroffene verbüßt eine Fre'
heitsstrafe inderJVA Bochum. Am 16. 2 . 1983 beantragte 
er Urlaub aus der Raft gemäß § 13 StVollzG. Diesen An
trag beschied der Leiter der JVA abschlagig . Zur Be
gründung führte er an, es seien zwei Ermittlungsver
fahren gegen den Betroffenen anhäng g. Der Widerspruch 
des Betroffenen blieb ohne Erfolg . 

Mit den angefochtenen Beschluß hat die StVK den Antrag 
des Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung zurück
gewiesen . Dte Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte 
Erfolg, 

Entnommen aus: Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) , 
Heft J - März 1984 

StVollzG §§ 9, 123 ff. (Verlegung in ei ne sozialthera
peutische Anstalt) 
Zu Voraussetzungen und ger~ch~licher Oberprüfung der 
Verlegung eines Strafgefangenen in eine sozialthera
peutische Anstalt . 

OLG Celle, Beschluß vom 5.10.1983- 3 Ws 349/83 (Str
Vollz) 
ZUM SACHVERa~T : Der Antragsteller (Ast . )· ist in der 
JVA Welfenbütte l in Strafhaft . Er hat beantragt, in 

die JVA Bad Gandersheim verlegt zu werden . Diese Vol 1-
zugsanstalt ist sozialtherapeutische Anstalt nach §§ 
9, 123 ff . StVollzG. Ihre Anstaltskommission hat den 
Antrag abgelehnt . Nach erfolglosem Widerspruch hat d'1r 
Ast. sein Anliegen mit einem Verpflichtungsantrag nach 
§ 109 StVollzG weiterverfolgt. 

Die StVK hat die Entscheidung der Anstaltskommission 
und den t'liderspruchsbescheid aufgehoben . Sie hat den 
Prasidenten des Justizvollzugsamts in Celle verpflich
tet, den Ast . unter Beachtung ihrer Rechtsverfassung 
neu zu bescheiden . Die Rechtsbeschwerde des Präsiden
ten des Justizvollzugsamts hatte im Ergebnis keinen 
Erfolg . 

Entnommen aus: Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ), 
Heft 3 - März 1984 

StVollzG §§ 8 I Nr. 2, 2 (Verlegung im Rahmen eines 
Bel egungsaustauschs) 
Die Verlegung eines Ge~angenen im Rahmen eines Bele
gungsaustauschs steht nicht im uneingeschränkten In
teresse der Vollzugsbehörde . Bei der Auswahl, welcher 
Gefangene verlegt wer den soll, muß die Vollzugsbehör
de die in i 2 StVollzG normierte Aufgabe des Vollzugs 
beachten . 

OLGHamm,Beschlußvom20.10.1983- 7 Vollz (Ws) 145/83 
ZUM SACHVERHALT: Der Betroffene verbüßt eine 12jährige 
Freiheitsstrafe, das Strafende ist für den 24.6.1989 
vorgesehen . Nach Durchlaufen des Einweisungsverfahrens 
in der Auswahlanstalt Duisburg-Hamborn im September 
1978 wurde er als stärker kriminell Gefährdeter in die 
nach dem Vollstreckungsplan für ihn zuständige JVA t·lil
lich eingewiesen. Vorübergehend war er zur Teilnahme 
an einer Fortbildungsmaßnahme in die JVA Geldern ver
legt, kehrte jedoch am 23 .3 . 1983 nach Willich zurück. 

Aufgrund einer Entscheidung des Anstaltsleiters der 
JVA Willich wurde er am 19 . 4 . 1983 in die JVA Ner 1 ver
legt . 

Seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung, mit dem 
er die Aufhebung der Verlegungsanordn~~g erstrebte, 
hat die StVK mit dem angefochtenen Bescr.luß zurückge
wiesen . Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte 
Erfolg . 

Entnommen aus : Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ), 
Heft 3 - März 1984 
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Anmerkung zu dem Bescheid des TAL I 
vom 3. 2 .1984 an die I nsa s Senvertre
tung der TA I aufgrund deren Schrei
bens vom 2. 2.1984 zur :=rage der Un
terbringung in 8-Mann-Sälen als 
Strafsanktion, wenn Gefangen~ nicht 
arbeiten oder innerhalb einer ge
setzten Frist eine Arbeit nicht 
aufnehmen (siehe LICHTBLICK, Heft 
März 1984, Seite 27): 
Zum Sachverha 1 t möchte i eh kurz zu
sammenfassen: Mit Schreiben vom 
2.2.1984 führte die I .V. der TA I 
beim TAL I, Herrn von Seefranz, dar
über Beschwerde, daß nichtarbeiten
de Gefangene, die eine Einzelzelle 
haben, unter Androhung unmittelbarEm 
Zwangs von der Ei nze 1 ze 11 e in einen 
8-Mann-Saal verlegt werden mtt der 
Begründung, daß arbeitende Gefan
gene aus den 8-Ma nn-Säl en ein Recht 
auf eine Einzelzelle haben, nicht 
arbeitende Gefangene dagegen ein 
solches Recht nicht hätten . Hierzu 
wird weiter ausgeführt, daßderTAL 
I gegenüber der I .V. der TA I er
klärt habe , daß es seiner Ansieh~ 
nach angemessen sei, nicht arbei
tende Gefangene unter Festsetzung 
einer Frist zur Aufnahme einer Ar
beit aufzufordern und bei deren 
ergebnislosen Ablauf in einen 8-
Mann -Saal zu verlegen. Auf das 
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Schreiben der I. V. der TA I hat der 
TAL I, Herr von Seefranz, folgen
den Bescheid erteilt, den ich hier 
zum besseren Verständnis zitiere : 

"Nach Abschluß meiner Ermittlun
gen konnte ich feststellen , daß 
Sie von unzutreffenden Annahmen 
ausgegangen si·nd . Eine Verlegung 
in einen anderen Haftraum ist 
keine Disziplinarmaßnahme. Die 
Anstaltsleitung hat gem . § 8~ 

Abs . 2 StVollzG das Recht, dem 
Gefangenen einen bestimmten Haft
raum zuzuweisen . Dabei haben Ge
fangene, die ihrer Arbeitspflicht 
nachkommen, eber einen Anspruch 
auf einen Einzelhaftraum als 
Nichtarbeiter . Diese Praxis ist 
verhältnismäßig und gerecht . Auf 
§ 81 StVollzG gestatte ich mir 
in diesem Zusammenhang hinzuwei 
sen~" 

Hi er hat sich der TAL I geirrt . Der 
Rechtsmeinung des TAL I , Herrn von 
Seefranz , die in den obigen Schrei
ben zum Ausdruck kommt , kann 
n i c h t zugestirrunt werden, weil 
sie total rechtsirrig ist. Der TAL 
I beruft sich bei der Verlegungs
praxis auf § 82 Abs . 2 StVollzG 
und leitet aus dieser Vorschrift 
für die Anstalt das Recht ab, daß 

sie dem Gefangenen einen bestimm
ten Haftraum zuweisen könne . Diese 
Auslegung des § 82 Abs . 2 StVollzG 
ist völlig f a 1 s c h . 

§ 82 Abs . 2 StVollzG bestimmt , daß 
der Gefangene einen ihm zugewiese
nen Bereich nicht ohne Erlaubnis 
verlassen darf . Der Regelungsgehalt 
dieser Vorschrift sagt lediglich 
etwas über die "Platzgebundenheit" 
des Gefangenen . Unter"zugewiesenen 
Bereich" ist n i c h t der 
Haftraum zur ständigen Unt erbrin 
gung währ end der Freizeit und Ruhe
zeit gemeint , sondern vielmehr be
zieht sich der Ausdruck "zugewie
sener Bereich" auf einen Bezirk 
innerhalbdesumfriedeten Anstalts
geländes und auf den Arbeitsplatz 
bei der Außenarbeit. Welcher Be
reich zugewiesen i s t, rich
tet sich nach der A r t des 
Vollzuges . Dies bedeutet, daß die 
Anstaltsleitung die Möglichkeit 
hat ,. die Bewegungsfreiheit des Ge
fangenen innerhalb der Mauern auf 
bestimmte Gebiete inner halb der 
Ansta lt einzuschränken, wobei je
doch die §§ 3 und 4 StVollzG zu 
oerücKsichtigen sind . Hieraus er
gibt sich, daß der Gefangene einen 
ihm zugewiesenen B e r e i c h 
nicht verlassen darf und außerhalb 
dieses Bereiches sich nicht allei
ne bewegen darf . Lediglich aus 
Gründen der Behandlung und der in
neren Sicherheit und Ordnung .soll 
es dem Gefangenen nicht gestattet 
sein , sich im Vollzugsbereich völ
lig frei zu bewegen und den ihm zu
gewi·esenen Aufenthaltsort bei der 
Arbeit , Freizeit und Ruhezeit ohne 
Erlaubnis zu verlassen . Mit dieser 
allgemeinen Verhaltensvorschrift 
soll die Möglichkeit der Vollzugs
bediensteten abgesichert werden , 
die vollzugsinterne Kommunikation 
der Gefangenen zu steuern und zu 
überwachen . Insoweit handelt es 
sich bei § 82 Abs . 2 Satz 2 StVoll
zG lediglich um eine vollzugsinter 
ne Ver haltensvorschrift, also wie 
sich der Gefangene bei e i nem zuge
wiesenen Raumzuverhalten hat . In
soweit ist auch besonders darauf 
hinzuweisen, daß § 62 Abs . 2 Satz 
2 StVollzG von B e r e i c h 
spricht , nicht aber von Haftraum . 

Die Unterbringung im Haftraum rich
tet sich vielmehr allein nach den 
§§ 17 , 18 und 144 Abs . 1 StVollzG 
und insm•Jeit kann dafür § 82 ..Abs . 
2 Satz 2 StVollzG nich~ her angezo
gen .,.,erden , auch nicht hilfsweise 
oder ergänzend zu den übrigen Be
stimmungen . 

Wird in 17 StVollzG die Unter
bri ngung während der Arbeit und 
Freizeit geregelt. bestimmt § 18 
Abs . 1 StVollzG, daß der Gefangene 
während der Ruhezeit allein in sei
nem Haftraum untergebracht wird . 
Eine gemeinschaftliche Unter brin-
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gung ist nach i 18 Abs . 2 Setz 2 
StVollzG nur vorübergehend uno aus 
zwingenden Gründen zulässig . Nach 
der Obergongsvorschrift des i 201 
Nr . 3 StVollzg dürfen Gefangene 
abweichend von § 18 StVollzG ge
meinsam untergebracht t1erden , so
lange die rSumliche~ Verhältnisse 
bei a:n 1 . 1 . 1977 bestehenden Ansta 1-
ten dies erfordern . Eine uberbele
gung der Anstalt kann aoer nicht 
die Unterbrin&ung in Sälen recht
fertigen, denn insoweit enthält 
f 146 StVollzG ein Veroot der Ober
belegung . Ein als Freizeitraum bis
lang benutzter Raum ist auch nach 
notdürftiger Herrichtung k e i n 
HaftraumimSinne das { 18 StVollzG 
und darf deshalb auch nicht die 
nach S 'i45 StVollzG festgesetzce 
5e!egungsfähigKeit der ~nstalt er
hÖhen . 

Die Ausgestaltung des Haftrau~s 
richtet sich nach J 144 Abs . 1 St
VollzG . Danach müssen gerade S~le 
hinreichenden Luftraum u n d 
Bodenfl8che haben . Nach den Ver
waltungsvor schriften des Berliner 
Senators für Justiz müssen dabei 
auf jedsn Gefangenen mindestens 16 
Kubikmeter Luftraum entfellen (Ein
zelzellen mindestens 22 KubiKffie
terl . Demzufolge müßte i~ den 8-
Mann-Sälen ein Luf~raum von min
des~ens 128 Kubikmeter vorhanden 
sein . 

3renzen bei der Unterbringung wer
den aber gesetzt durch das Grund
recht der Menscnenwürde (Art . 1 GS) 
und dem Verbot unmenscnlicher oder 
erniedrigender Strafe (Art . 3 Eu
MRK) . 

Die Praxis des TAL I, einen Gefan
genen, d-r nicht arbeitet od~r in
nerhalb einer festgeset=tc~ Frist 
eine Arbei::. nicht aufn1:1T11t . von der 
Einzelzelle auf einen 6-Menn-Seal 
~u verlegen. stellt eine v e r
d e c k t e (versteckte) Diszi
plinarmaßnahme dar, die nicht zu
lässig 1st . Oie Auslegung des 
Schreibens des TAL I an die I . V. 
der TA I läßt keine andere Ausle
gung als die zu , daß eine solche 
Verlegung zw&if~lsfrei eine ver-

decKte DisziplinarrsßnahMe dar
stsll::. Eins verdec!<.te ::liszipli'1<3r
m33n~~me desh3lb, weil dia ~icht
Ver!sg~~g von cer ~inzelzelle auf 
einen e -Yer.~-saal aohängig ge~cht 
~ird vo-. einer A:beitsaufn~~e und 
C3Z- ~==~ =~~e Frist ges~tzt wird. 
!:s i:;;; ~..JCh reChts •. idrig, i"l.an 
Ans~ruch auf eine Einzelzelle '1Ur 
de.., Sefangerten zuzugestehen. der 
seiner Arjsi:sp~licht ~achKommt. 

A~s 3llen diesen Umstünden ergibt 
sich z~ei:elsfrei. daß die Verle
gungs::raxis eine "verdec~te" lv r
stec~:el ~isziplinanr.~ßnahme der
stel!;; . :ar ~e:ange~e soll gez~un
gen ~o.e:-:::!e~. will er seine Einzel
zelle ~ena!ten oder eine solche 
be~~~en , einer Arbeit nachzuge~en 
odsr eine Arbeit in~crhelb einer 
gesetz~en Frist aufzunehme~. Deut
licher !<.onnte der TAL I nicht zum 
Ausdruck bringen . daß die Verle
gungspraxis rechts~Jielrig ist . 

Die Aufzählung der ~ulcssigen Ois
ziplinarma9~ahmen in i 103 Abs . 1 
StVo!l:::G is-. abschließend . D:!.e Ver
hängung enderer Disziplinaratrafen. 
d .h . jeder sonstige Rechtseingriff 
eus diszi~lineren Gründen. ist de
n3ch unzu:ässig. Eine Verfügung des 
TAL !, einen nicht arbeitenden Ge
fangenen von einer Einzelzelle auf 
einen a-r~ann-Saal nur- und n u r 
- deshalb zu ve!'legen. weil er nicht 
er bei -:et oder eine Ar'bei t inner :-aal b 
einer gese~zten Frist nicht aufge
nommen hat , entzieht sich jeden
falls 'einer zuverl6ssigcn Einord
nung in den Gesetzesketalog der 
stat~1=f~en Disziplinerme6ne~n . 
Sis geh~ insbesondere offensicht
lich über einen bloßen Entzug der 
Arbei~ (f 102 Abs . 1 Nr . 7 StVoll
zG) hinaus . ohne ihre wirkliche 
Tragweite er!<.ennen zu lassen . 

Die Ver legung eines Gefangenen von 
einer Ei nzelzelle auf einen 8-Mann
Saal mit den in dem Schreiben der 
I .V. der TA I vom 2 . 2 . 1984 derge
legten u,d vom TAL I mit Schreibe~ 
vo~ 3 . 2 . 1984 bestätigten Grwnden 
ste:!. ::. : e i ne l'iaßnatr'le zur Regelung 
einer ei nzelnen Angelegen~eit auf 
de~ Geoiet des Strafvollzugs dar . 
Jeder- Ge~a~ge~; . der mit diese~ 

Gründen Jer~egt wird . Kann ga~~s 
ii 109 ;~ . St 'ollzG Antrag auf ge
richtliche Entscheidung stellen . 
Denn d40 Jerlegung von einer Ein
zelzel:: auf einen 8-Mann-Saal 
weil de!" Ge:angene nicht arbeitet 
oder innerhalb e!ner gesetzten 
Frist ei ne Aroeit nicht aufgen~~
~en hat . stellt eine verdeckte 
(vers:ec~:el DisziplinermaSna~~s 
dar ur.c verletz: den Gefangenen in 
seinen Rech:en ~nd macht somit die 
Verlegung recntswidrig und unzu
lässig . 

Der von einer solchen Verlegung be
troffene Gefangene sollte deshalb 
überlege,, einen Antrag auf Erlaß 

einer einstweiligen Anordnung geml:iß 
S 114 Abs . 2 StVollzG zu stellen . 
!n ein r S~nlicr.en Veclegungsa,ge
legen'leit hat oss rJ!:Jer-landesgericht 
~,c~~ ~i: Besc~~u~ vo~ 28 . 7 . i978 

- 1 W\~ 392/76 - oe~ Erl33 einer 
einstweilige, Anora~~ng ~~r erfor
d rlicn unc gerecnc~er:igt angase
h n und die zustä~~:ge Strafvoll
str ckU'lgs~ammer garüg~ . deß sie 
auf den Antrag des ~=~roffenen Ge
fangenen die begehrte eins~wellige 
Anordnung ebgelein~ nat•e . ~us der 
Entscheidung des !LS ~·ünc"öen ergibt 
sich, daß die Verlegcnz eines Ge
fangenen unter den V:Jrst.:ssetzungen. 
wie sie der TAL : !n seinem Schrei
ben bestätigt hat. un=ul~ssig i~t . 

Absc~ließend sei mi' noch eine An
m~r~ung erlaubt : =s ist mir unver
ständlich , mit welcher fadenschei
n1gen und mil welcnen rechtsirrigen 
Argumenten der TAL I eine rechtswi
drig~ und daher unzulässige Verle
gungspraxis zu recntfertigen vor
sucht . Gerade von einem Anstalts
leiter müßte Man erwarten . deß er 
des StVollzG und seipe Auslegung 
~ennt und daß ~ 82 Pjs . Satz 2 
StVollzG 1m 1i . Ti::sl dew s~VollzG 
eingeordnet ist unc überhaupt 
nichts über oie :=.rt _md ~!eise Cler 
Unterbringung oes GeTangenen wdh
rend der Freizeit und Ruhezeit aus
sagt und dafür a~cr. nicnt herenge
zogen werden kann . :n solcher tau
schenden Form ~it einer In~assen
vertretung umzugehen arseneint mir 
mehr als beden~licn unc kann kei
neswegs Mit da~ Grundgedanken des 
S 160 StVollzS in ::in":ang ge~racht 
werden . 

Oie T~uschung ü~er eine angeblich 
vorhandene Rechtslage . die aber 
tatsechlieh nicht vor handen 1st , 
erscheint immer et,Jas anrüchig und 
ist einer gemeinsamen Arbeit im 
Rahmen der Gefangenenmitverantwor
tung zwischen TAL und I . V. sicher
lich nicht förderl ich. 

Hubert Hetzler 
Postfach 1204 
4 i 56 H1111ch 2 
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BITTE 
SACHVERSTAND 
BEI ALLEN 
ENTSCHE I DUNGE~ 
WALTEN LASSEN, 
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Hoffen 1vi r, daß der neue Beamte 
sich nicht von der Küchenhierarchie 
unterdrücken läßt und resigniert, 
wie es schon andere vor ihm getan 
haben. 
\~arum wir aber lvieder einmal über 
nur jedem Inhaftierten zu gut Be
kanntes berichten, obwohl uns be
reits die Vorgänge aus der Vergan
genheit gelehrt haben, daß sich im 

•• 

Ein schlechtes Gewissen - sofern 
man in diesem Zusammenhang über
haupt von einem solchen sprechen 
kann - jedenfalls scheint Herr 
Schröter nicht gehabt zu haben. Oie 
Montagssuppe nämlich, die vonallen 
Inhaftierten seit Jahren verschmäh
ten und größtenteils entweder nicht 

;;~~~~angenommenen oder weggekippten 
(Trocken-)Mohrrüben, zeichneten 
sich diesmal zusätzlich durch ihre 

I<UCHE"---~ROUBLE 
Grunde genommen an den Zuständen 
nichts (oder nur unwichtiges) än
dern wird, ist sehne 11 erk 1 ärt. 
Am 11.3.1984 kochte der Chef der 
Küche, Herr Schröter, 1 eider wieder 
einmal persönlich, hatte wohl auch 
einen schlechten Tag erwischt, und 
stellte auf die Art für jeden Ge
fangenen überdeutlieh unter Beweis, 
"wie man es nicht machen sollte". 
Oie Hakkaron i a 1 a Schröter \"Ia ren 
als solche {Nudeln) nicht mehr zu 
identifizieren, wären es auch nicht 
dann gewesen, wenn man vom vorhan
denen Nudelbrei das Wasser heraus
gepreßt hätte . 
Natürlich hättediesesMalheur fast 
jedem passieren können, schließlich 
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(Koordinator für die Essenausgabe 
in einer Teilanstalt) des Hauses 
III/III-E erfolgte undUmtausch ge
fordert ~1urde (was übrigens der Kü
chenchef großzügig be\'lilligte, in
dem er den Nudelbrei mit dem hoch
trabenden Namen "Makkaroni" gegen 
Nudelbrei umtauschte, der sich von 
dem beanstandeten allerdings nur 
dadurch unterschied, daß er wärmer 
war und in der Form nicht ganz so 
flüssig ) , überließ er - wie der 
weitere Ablauf der Geschehnisse 
dann zeigte - seinem Kollegen von 
der Spätschicht das Feld, womit er 
die Lage richtig eingeschätzt hat
te. 
Trotz des bewilligten Umtausches, 

besondere Trinkfähigkeit aus, was 
dem offensichtlich über den Daumen 
gepeilten Wasserzusatz zu verdan
ken war. Auch blickten mehr Augen 
in die Suppe als heraus, da 1·ti r un
ser Fett {in Form des Breies) 1'/0hl 
durch Herrn Schröter bereits am 
Sonntag bekommen hatten. 
Weitere sichtbare Reaktion auf die 
auch per Sammelbeschwerde festge
haltene Sonntagstat des Allgelval t
gen (nicht -allgewichtigen!), 1·rar 
die den Frust umschichtende Anord
nung von ihm, daß ab sofort sämt 1 i
ehe Gefangene i nnerha 1 b des Küchen
bereiches ~1eiße Käppis zu tragen 
hätten, die er dann auch sofort aus 
teilte und sich dabei zu freuen 



schien, daß sich die auch bei den 
Küchen-Gefangenen vorhandene Ag
gressivität nunmehr primär auf die 
Mützen (Käppis), statt weiterhin 
auf das miese Essen konzentrierte . 
Und genau hier sollte festgehalten 
werden, daß, wer sich auf solche 
Ki nker 1 itzchen konzentriert und da
bei bewußt das Hauptsächliche, näm-
1 i eh das Kochen, zur Nebensäch 1 ich
keit verkommen läßt (vielleicht 
weil die Konsumenten ja nur Gefan
gene sind?), sich derjenige wohl 
besser um einen anderen Posten be
kümmern sollte. Unser Vorschlag: 
"Herr Schröter, bewerben Sie sich 
um die Position eines TEER-Koches 
bei der STRABAG- A.G. (Straßenbau
Gesellschaft)." AlsQualifikations
nachweis würden die Gefangenen der 
JVA Tegel gerne zu Diensten stehen. 

Außerdem: Gefangene sind zu Hilfs 
tätigkeiten in der Küche heranzu
ziehen, gekocht werden "sollte" da
gegen von den Beamten der Küche. 
Deshalb auch "Ehre, wem Ehre ge
bührt" oder besser: "Gebt den Beam
ten die Käppis", ):ienn die tragen 
seltsamerweise keine, obwohl es au
genscheinlich ihre Haare sein müs
sen (aus dem Kochverbot für Ge
fangene resultierend), die ab und 
an in den Suppen gefunden und be
mäkelt werden. 
Aue~ die aus dem Mund des Herrn 
Schröters nicht wegzudenkende Zi
garre ist wohl in einem Küchenbe
trieb fehl am Platze, wenn man 
um diesbezügliche Anordnungen und 
Verfü~ungen weiß. 
Das Putenschnitzel am Dienstag v1ar 
dann auch wieder vom A 11 erfei nsten: 
halb roh (oder halb gebraten?) hat
te es den Geschmack von Fisch, ei
nen säuerlichen Geruch, was aber 
zumindest farbl ich ausreichend kom
pensiert wurde: es schillerte grün
lich und erinnerte damit an soge
nannte "Scheißhausfl iegen" (was 
mich automatisch zu dem Motto hin
führt, mit dem ein Plakat produ
ziert wurde: "Eßt Scheiße, Scheiße 
schmeckt gut! Milliarden Fliegen 
können nicht irren."). 
Herr Mewes, Leiter der Wirtschafts
abteilung, meinte ein paar Tage 
später dazu, daß es wohl an der Pa
nterung gelegen hätte . Der am Aus-

gabetag herbeigerufene Amtsarzt 
konnte allerdings - und auch das 
soll faiererweise hier gesagt wer
den - nur eines konstatieren: ein
vlandfrei! Und ganau hier erhebt 
sich für einen Teil der Gefangenen 
die Frage, welche Sonderstücke ihm 
wohl vorgelegt worden sind. Fazit 
dies es Essens: Gesundhei tsschädl i eh 
war es natürlich nicht, über Ge
schmack, Farbeunddergleichen läßt 
sich bekanntlich (siehe auch das 
Fliegenbeispiel) streiten. 

Auf diesen einfachenTegeler Nenner 
gebracht, sollte man die heute zur 
Austeilung gelangten Fischbouletten 
erst gar nicht erwähnen, die sich 
wieder einmal durch die sonderbare 
Farbgebung auszeichneten und von 
Preßkoh 1 en ei gentlieh nur durch den 
Geruch zu unterscheiden waren. Aus 
dem gleichen Grunde sind wir auch 
das Pökelfleisch vom Donnerstag 
ganz höfl i eh übergangen, da der Ver
gleic.h zwischen hiesigem Fleisch 
und Schuhsohlen bereits zu abgedro
schen, um nicht zu sagen "abgelau
fen" ist . 
Eines steht jedenfalls für alle im 
Vollzug Tätigen und die Inhaftier
ten fest; der Wah 1 s pruch der Ber 1 i
ner Gaststätten, ja des Gaststätten
gewerbes insgesamt, der da heißt : 
"Hier kocht det> Chef persönlich", 
ist auf die Strafvollzugsanstalt 
Tegel bezogen alles (lndere als eine 
Empfehlung für Gute Küche. 
Wer gerade kocht oder die Verant
wortung dafür trägt, merkt man in 
unserer JVA sofort. Es ist also 

wissen wir selber nur zu gut. 
In dieser Beziehung muß allerdings 
auch den Gefangenen ein Vorwurf ge
macht werden, in den ich mich per
sönlich mit einbeziehe . 
Wer schlechtes Essen ohne Murren 
annimmt, um es dann .in die Toi let
te zu kippen, darf sich anderer
seits nicht· wundern, wenn der gege
bene Zustand so bleibt wie er ist. 
Ho kein Kläger, da ist auch kein 
Richter- sollte man sich merken. 
Also: Nicht nur dem Kollegen etwas 
vorsülzen, sondern zur schriftli
chen Beschwerde greifen. Steter 
Tropfen höhlt den Stein. Hierbei 
sollte allerdings der formelle Weg 
beachtet und eingehalten werden: 
1) Leiter der Wirtschaftsabteilung 
2) Leiter der JVA Tegel 
3) Senator für Justiz 
4) Petitionsausschuß 
Wer viel schreibt, verursacht auch 
viel Arbeit. Stellungnahmen müssen 
abgegeben werden etc. etc. Um die
sem immensen Arbeitsaufwand zu ent
gehen - der ja auch theoretisch a 1-
les lahmlegen kann -, hat sich (so 
jedenfa 11 s zeigte es die Erfahrung) 
schon vieles geändert. Harum also 
nichtzumAusgleich auch einmal das 
Essen in der Küche? -war-

~********* 

kein 14under, daß ein neuer Koch mit 
seiner Kunst auf den immerwährenden 
Mißstand unbewußt aufmerksam mach
te. Unser Wunsch ist deshalb und 
kann es auch nur sein, daß wir mög
lichst viele neue Köche bekommen, 
die · ihren Beruf ernst nehmen und 
aus dem zur Verfügung gestellten 
Material, das bekanntlich einwand
frei ist , etwas zaubern, 9aß dem 
allgemeinen Geschmack entgegen
kommt. Daß wir kein Hilton sind, 

LETZTE INFO~\~TION AUS DER KOCHE 

Ober den Geschmack des Fleisches 
wird wohl in dernächstenZeit kei
ner mehr Auskunft erteilen können, 
da die Thennophoren, die ja das 
Fleisch wannhalten sollten, aus den 
einzelnen Häusern wieder abgezogen 
wurden. Und das bereits zu einem 
Zeitpunkt, als nicht einmal alle 
angeschlossen waren. 
Wir werden gespannt verfolgen, was 
aus den "1 SO CXX). -11\f-Kesseln" wird. 

-Red-
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HJSASSENVERTRETUNG I 
DER JVA T E G E L 

Ao 1 . 2 . 1984 v1erden die Gefangenen 
in der TA! gle:!.ch ZHeimal ge~1eck.t; 

einersei~s durch den Au~schluB des 
Bediensteten, andererseits dur=h 
das "TROTEt:" des nervtö!:enden Sig
naltones (das Hupsignal. das norms
lerweise zu Zählzeiten be~ätigt 
wird) . Hir empfinden das trö~en als 
zusätzliche Lärmbelästigung, die 
eingestellt \verden muß . (Siehe dazu 
Kunterbunt . Red . ) 

••• ••• A 

und von einem Bediensteten in den 
Nachtbriefkas~en, der sich vor der 
Anstalt befinde::, eingeworfen . Nacn 
der neuen Verfi.igung '~erden Pos::sen
dunger, nur noch bis 20 . OD Jhr ange
nommen . Der TAL I (9ernd von See
fra'"IZ- 3URU) hat die Verfügung da
~ingehend KOnKretisiert, da3 die 
Postsendungen, die bis zu diesem 
Zeitpunkt abgegeben werden, auch 
garantiert im Nachtbriefkasten lan
den . ~~ir haben aber Beweise, daß 
Postsendungen nicht immer ~~eisungs 

gemäß ~~ei tergel ei tet werden . In 
dieser Angelegenheit ':Jird die I. v.
I .~eitere Schritte unternahmen . 

Übertelagungen: Siehe Sc~re~ben an 

............ 
Mi 1: Befremden und Unverst:ändnis muß
t:en I'Jir zur Kenntnis nehmen, C!eß 
der Vollzugsdiensl:leiter (VOLl, 
Herr George, die Mittagszählung 
CZähleinschluß} von 12 . 15 Uhr auf 
12.00 Uhr vorverlegt hat . Fast vier 
Jahre lang wurde in der TA I um 
12 . 15 Uhr der Zähleinschluß begon
n~n, und nun soll - als Angleichung 
an die anderen Häuser? - auch hier 
die Zählung um 12 . DO Uhr beginnen . 
Es ist doch bezeichnend , daß , v1enn 
sich George auf Angleichung an an
dere Häuser bezieht , die für uns 
Negatives bringen, auf einmal auch 
eine Angleichung sein muß . \1/enn 
aber seitens der Gefangenen ver
sucht wird , eine für alle positive 
Angleichung an andere Teilanstalten 
zu erreichen , er sich auf den Grund
satz (von wem?) beruft , daß jede TA 
eine Einheit für sich ist und Ver
hältnisse der einen nicnt auf die 
andere übertragen '"erden können . 
Also: Eine Verschlechterung für uns 
Gefangene ~ann übertragen· werden, 
eine Verbesserung dagegen nicht . 

Hir sehen übrigens in dieser Verfü
gung einen weiteren Schritt in 
Richtung Abbau des Hohngruppenvoll
zuges , hin zu 1"eiteren Einschluß
zeiten , die schrittweise eingeführt 
werden. Mittags ist die Zeit schon 
länger ge1·10rden . Zählung ja - Ein
schluß nein! 

Seit "'i tte Februar ha~ uns Herr Ge
arge eine neue Post- \·leil:er leitungs
Verfügung beschert . Danach ist es 
nicht mehr möglich, Post:sendungen 
1~ie vorher beim Einschluß ( 22 . 00 
Uhr) dem einschließenden Beamten 
abzugeben . Die Postsendungen, die 
bis 22 . 0D Uhr angefallen waren , 
wurden· in der Zentrale gesammelt 
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den Recntsausschuß beim Abgeordne
ten.,aus . 

Als vergangener Tage Bernd von See
franz (TAL Il zufällig einer Besu
cherzeremonie beiwohnte (er stand 
wohl im Sprachzentrum und besah 
sich die Besucher}, fiel ihm wohl 
das herzliche Beisammensein eines 
Knackis (der seiner Freundin gerade 
etwas zu liebkosarisch über die Ho
se strich) extrem auf . Sofort 
tren~te man die beiden Verliebten . 
und der TAL von Seefranz erließ ei
ne Ve~ügung : "Berührungen sind 
verboten . Zusammensitzen ist ver
boten . Nur das Gegenübersitzen ist 
erlaubt . " 

Diese Anordnung löste große Unruhe 
unter den Gefangenen aus , die erst 
durch Herrn Hauptmann ( Hauptsprech
stunden-Beamter l dahingehend gelöst 
wurde , indem er diese Angelegenheit 
au-~' einen ver11ünftigen Nenner brach
te : fleheneinandersitzen ja - Zärt
lichkeitsaustausch nein . Durch das 
e'lgagierte Eintreten dieses Beamten 
wurde größere Unruhe unter den Ge
fangenen vermieden . 

In der ersten Märzwoche "düste" Herr 
von Seefranz mal ~Jieder durchs Haus : 
es war um die Mittagszeit . Sein da-

- maliges Ziel waren die Gruppenräu
me auf der S1:ation 9 (~·Jelche gerade 
renoviert I'JUrden) . Er besah sich 
also die Räume - und schlo3 sie dann 
einfach ab . Ein Stationsbeamter er
laub"Ge sich die Frage, 1-1arum er denn 
abgeschlossen habe - und was das 
solle . von Seefranz : "Wieso, i ch 
habe doch gar nicht abgeschlossen . " 
Daraufhin ging d@r Stationsbeamte 
zur Tür, und siehe da , sie ~Jar doch 
abgeschlossen . Er forderte den TAL 
nun auf , er möge die Tür öffnen . 

Dieser war jedoch bereits einige 
Schritte entfernt und zeigte kei
nerlei Reaktion . \-Jahrscheinlich 
härte er 1~ohl den Klängen eines Ra
dios zu . . • wobei ihn irgendet1vas 
ges~ört haoen mußte (der Strom na
t:.irlich . 

Da erdreistete sicn doch ein Knak
kie, ganz frech seinen Strom zu 
nutzen - und das ging zu ~~eit . Der 
TAL schloß die Tür des betreffenden 
Gefangenen einfach zu, mit der Be
merkung , daß das Radio gleich ab
geholt werden 1..rürde . 

Auch andere Personen aus dem ~ause 
mußten des Ver.,alten (?) des ~errn 
von Seefranz an diesem Tage mi:: Be
fremden zur Kenn::nis nehmen . Eigent
lich liegen ja auch die Aufgaben 
eines TAL ' s in einem anderen Be
reich , als Strom-Abzapf-Kontrollen 
vorzunehmen . 

Unser Stromproblem ist immer noch 
in der Sch~1ebe , denn es kräht au
ßer der ! . V. kaum j emand danach . 
1-Jir können nur hoffen , daß Herr 
Seider (für die Sicherheit in der 
Anstalt zuständig) uns da nicht 
'1ängen Hißt und ~Jir doch noch in 
diesem Jahr S1:rom aus der Steckdose 
bekommen. 

vJeniger Zäune im inneren Anstalts
bereich - und dafür endlich ein 
paar Kabel , die uns mehr Mensch
lichkeit signalisieren . 

Im Auftrag 
\-Jieden 
Insassenvertreter der TA I 



INSAS SENVERTRETUNG 

An das 
Abgeordnetenhaus 
- Rechtsausschuß -
John- F. - Kennedy-Platz 

1000 Berl in - 62 

Betr . : Pläne für weite re Überbele
gung in der JVA Tegel 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren! 

Nach unserem Schre iben vom 5 . 2. und 
20.2 . 8lf wendenwir uns heute binnen 
wen iger Wochen zum dritten Mal an 
Sie. Wir bitten um Verständnis Ih
re rseits, unsere Situation liefert 
uns Grund und Anlaß: 

Seit dem März 1981 ist hier im Haus 
I der JVA Tege I ein Gruppenraum mit 
acht Gefangenen belegt. "Vorüberge
hend", wie uns der damalige An 
staltsleiter Klaus Lange-Lehngut 
seinerzeit beschwörend versicherte. 
Zwischen September und Dezember 81 
kamenwe i teredrei Gruppen räume hin
zu, diejeweils mit acht Gefangenen 
belegt wurden. Das geschah wiederum 
"vorübergehend" genannt. Im Mai 82 
gab es bei der nächsten Uberbele
gungsvte ll e dann e 1 n 1 gen Ärger -
zumindest hier im Haus I der JVA 
Tegel - , sodaß nach sechs bis acht 
Wochen die drei zusätzlichen Acht
Mann- Zellen und sogar für ganz we
n ige Wochen dieeine dauernd gewor
dene Acht -Mann- Ze II e (die seit März 
1981 besteht) geleert wu rde. Aber 
im Herbst (September) 1982 wurde 
der vorige Zustand wieder herge
s tellt : 32 Gefangene waren in dem 
Haus I mehr untergebracht a I s off i 
zie l ! vo rgesehen (285). Die dadurch 
erzeugte Spannung im Haus war täg
lich und überall spürbar . Nicht zu
letz t deshalb wurde diese Maßnahme 
wohl kurz nach der Eröffnung des 
Hauses V in der JVA Tegel und kurz 
vor Weihnachten 1982 aufgehoben . 
Dieses Unruhe- Potential wolltesich 
der damalige Ansta l tsleiter Hal
ven s I eben vroh 1 gerade zu We i hnach
t en nicht unbedingt leisten. Nur 
die eine Acht -Mann- Zelle bl ieb üb
rig. 

Nachdem im März 1983 der Anstalts
leiter Halvensleben· einen erneuten 
Versuch der Senatsverwa l tung für 
Justi z zurUberbelegung noch ge rade 
hat abbiegen können, ging es im Sep
tember 1983 wieder los: 

Wi ede rum hat die Senatsverwaltung 
fü r Ju s ti z unterdemschon allse its 

Dieses Motiv (weiß auf schwarz) gibt es im 
AL-Büro bzw. bei der Öffentlichkeits-AG 
des Friedeosberetchs 
-als Aufkleber, Durchmesser 12 cm, I DM 
- als Button, Durchmesser 3, 7 cm,l DM 
Wiederverkäufer erbalten die Oblichen Ra· 
batte. 

bekannten SchI ag1-10rt "nur vorüber
gehend!" eine sogenannte "Not-Not
Belegund' von Gruppenräumen durch
geführt. Ihnen, sehr geehrte Damen 
und Herren, wurde das Datum 15. 12. 
1983 als das der geplanten Aufhe
bung dieser Maßnahme genannt. Aber 
verändert hat sich seither gar 
nichts : 

Nach wie vor sind 32 Gefangene mehr 
in diesem Haus untergebracht, als 
die 285 Haftplätze eigentlich er
lauben würden. Über Weihnachten 
sind in derJVATegel erstmals seit 
über 15 Jahren wieder mehr als 
1 500 Gefangene un·tergebracht gewe
sen, und so ist es heute noch . Die 
Folgen sind schlimm und Ihnen wie
derholt beschrieben worden. 

Jetzt aber, noch nicht einmal vier 
Wochen nach dem Tod des a I s Uberbe
legungsgegner bekannten Anstalts
leiters Halvensleben, plantdieSe
natsverwaltung für Justiz bereits 
den nächsten Schr i tt : Nein, nicht 
et1<1a die Aufhebung der Uberbe I e
gungsmaßnahme werde vorbereitet, 
verlauteteheutehier imHaus I , im 
Gegentei I : Nach unseren und hier be
kannt gewordenen Informationen ist 
d ie nächsteWelle der Ube rbelegung 
in Anmarsch, bevor noch die letzte 
zurückgerollt ist . WeitereGruppen 
räume sollen entwidmet und zu Ach t 
Mann-Ze II en umgewande I t v1erden. 

Wir protest ieren ene rgisch gegen 
der l ei zynische und menschenver 
achtende Pläne! Bitte, he l fen Sie 
uns, di e se abzuv1enden . 

Mit freund! ichen Grüßen 

Hartwig, Heger, Kude, Munke, Wieden, 
Schröter, Wjenold. (I.V. - TA 1). 

INSASSENVERTRETUNG I I I 

In der Arrestangelegenheit hat der 
Referent der Abteilung V F 2 beim 
Senator für Justiz, StA Zuppke, den 
Leiter der hiesigen \'oll zugsans tal t 
Z\vischenzei tlich angewiesen, darauf 
zu achten, daß vor und während des 
Vollzuges von Arrestmaßnahmen der 
betroffene Gefangene ausreichende 
Gelegenheit erhält, Schriftsätze zu 
verfassen . Zu dem bereits zugesi
cherten Gespräch mit den Insassen
vertretern der JVA Tegel (wir be
richteten datiiber im letzten LICHT
BLICK) vermochte sich Herr Staats
amval t Zuppke, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht mehr zur Verfü
gung zu stellen, sondern zog eine 
private Unterredung mit einem ein
zelnen Gefangenen vor . 

~un, nach dem Strafvollzugsgesetz 
muß der Arrestraum den Anforderun
gen entsprechen, die an einen zum 
Aufenthalt bei Tag und Nacht be
stimmten Haftraum gestellt werden . 
Diesen Anforderungen entsprechen 
die Arresträume in der JVA Tegel 
nicht - die dortigen· 1 Fenster 1 sind 
zugemauert und gewähren keinen At;Is 
bl ick in die Außemvel t, auch befln
det sich dort kein Tisch und Stuhl . 
Die Schreiben, welche der Betroffe
ne in einem Arrestraum an das Ge
richt oder an seine Anwälte verfas
sen \vill, müssen somit auf dem Fuß
boden gefertigt werden. Gegessen 
wird ebenfalls auf dem Boden oder 
in stehender Haltung. Die Ausstat
tung der Arresträume entspricht 
de.rgestal t nicht der Vorschrift des 
§ 104 Abs . 5 Satz 2 StVollzG und 
ist somit rechts\vidrig . Entspre
chende Rüge haben \vir bereits an 
den Senator für Justiz gerichtet . 

Im Sinne der Gefangenenmitverant
wortung sind der I . V. immer noc::h 
keine regelmäßigen Sitzungen m1t 
der Teilanstaltsleitung zugebilligt 
worden . 

"Was veranlaßt Sie dazu, Herr Mül
ler, in Ihrer recht~vidrigen Posi
tion zu verharren? Worin drückt 
sich eigentlich Ihr Pflichtbewußt
sein gegenüber dem Resozialisie
rungsauftrag, an den die Vollzugs
behörde gebunden ist, aus?" 

1n der Teilanstalt III ist von ei
nem modernen Strafvollzug nichts 
zu spüren. Vielmehr das genaue Ge
genteil ist der Fall . Wegen uner
laubten Besitzes eines Aquariums 
mit Zierfischen werden Disziplinar
maßnahmen verhängt - ohne Bewäh
rung. Lehrbücher in türkischer 
Sprache werden zur Asservatenkammer 
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ver br acht - sie ver stoßen angebl ich 
gegen die Sicherheit und Ordnung. 
Stromanschlüsse wer den aus Steuer
erspaiTiisgründen in die Zellen 
nicht eingebaut - dafür ein Lasten
fahrstuhl . Wenn ein Gefangener sein 
Radio Hegen des Fehlens eines Strom
anschlusses ·an das Lichtnetz an
schließt , wird gegen ihn sofort ei
ne Disziplinarmaßnahme verhängt . 
Es wird mi t Willkür und mangelndem 
Sachverstand regiert . Die Menschen, 
die mal ohne Führerschei n im Stra
ßenverkehr envischt worden sind, 
drogenabhängig waren oder beim La
dendiebstahl end.scht wurden, wer
denr falls sie das Pech haben, im 
Haus III zu landen , hier systema
tisch unterdrückt undmit repressi
ver Willkür überzogen . Ein envach
sener Mensch beginnt so zu hassen, 
verliert seine Einsicht iir das be
gangene Unrecht Lmd stellt zwangs
läufig die ~armen unserer Gesell
schaft, die ihm früher in den Schu
len als optimal verkauft '''l.lrden, 
immer mehr in Frage . 

Das folgende Schreiben soll könkret 
dokumentieren, wie in der Vollzugs 
anstalt Tegel mit Recht umgegangen 
wird : 

Insassenvertretung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 
- Teilanstalt III -

An den 
Leiter der JVA Tegel 
z . Hd . Herren TAL III, TAL IIIa 

Berlin 27, den 19 . 2 . 1984 

Betr . : Vollziehung von Arrestmaß
nahmen in der Teilanstalt III 

Sehr geehrte Herren! 

In vorbezeichneter Angelegenheit 
bemängelt die Insassenvertretung 
die Nichtbeachtung des Grundsatzes 
der Unschuldsvermutung bei der Ver
hängung von Arrestmaßnahmen in der 
Teilanstalt I I I. 

Es kann nicht angehen, daß Arrest 
aufgrund von unbewiesenen Spekula
tionen hinsichtlich einer vom Teil
anstaltsleiter lediglich angenom
menen Schuld des Gefangenen verhängt 
und auch vollzogen wird . Bei einem 
nicht zweifelsfrei geklärten Tat-
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bestand ist eine Schuldzu1~eisung 

nicht gerechtfertigt, zumal der er
littene Arrest post factum nicht 
mehr rückgängig gemacht 1•erden 
kann. 

Hierbei '"'eisen wir explizit auf die 
Fälle der Gefangenen Wilfried F ... 
und Hermann K . .. hin. In beiden 
Fällen wurde anläßlich einer Zel
lendurchsuchung eine geringe Menge 
Haschisch gefunden . 

Der Erstgenannte machte zu seiner 
Entlastung den Umstand geltend, daß 
er von dem Haschisch nichts gewußt 
habe und dieses somit nur von einer 
dritten Person in seinem Haftraum 
deponiert worden sein kann, die 
sich davon irgendwelche Vorteile 
versprach. Es ist in der JVA Tegel 
allgemein bekannt, daß der leich
teste Weg, um Haft~erschonung zu 
erhalten, ein zum Auffinden verbo
tener Gegenstände führender Hinweis 
ist, und es läßt sich nicht leug
nen, daß labile Menschen so zum De
ponieren derartiger, eigens zu die
sem Z~eck eingeschmuggelter Gegen
stände bei mißliebigen Gefangenen 
geradezu verführt und zu entspre
chenden "Hinweisen" ermuntert wer
den. 

Im z~o1ei ten Fall machte der Gefangene 
von seinem Aussageverweigerungs
recht Gebrauch. 

Die Anstalt erstatte in beiden Fäl
len Strafanzeige wegen Verdachts 
auf unerlaubten Drogenbesitz . In 
beiden Fällen v1ar zur Zeit der Ver
hängung und Vollziehung des Arrestes 
das gegen die Betroffenen von der 
Staa tsanv1al tschaft eingeie i tete 
Strafverfahren nicht abgeschlossen, 
eine konkrete Anklage nicht erho
ben . 

Hier stand der den Gefangenen sei
tens der Teilanstaltsleitung un
terstellte Tatbestand somit nicht 
fest, eine bestimmte schuld ~o1ar 

nicht er wiesen . Da die Unschulds
vermutung ~mit in beiden Fällen 
nicht als widerlegt oder erschüt
tert angesehen werden konnte, stell
te der in beiden Fällen verhängte 
und auch vollzogene Arrest eine 
unzulässige, den Schuldspruch ei
nes ordentlichen Gerichts in Ge
stalt eines Vorurteils vorwegneh
mende "Vor- Verurteilung" der mög
licherweise Unschuldigen dar 
(Anm . 1) . 

Der Grundsatz, daß jedermann als 
unschuldig gilt, solange er nicht 
vom Gericht verurteilt ist, ist in 
Art. 6 Abs . 2 der Europäischen Men
schenrechtskonvention so umschrie
ben : 

"Bis zum gesetzlichen Nachweis 
seiner schuld wird vermutet , daß 
der wegen einer strafbaren Hand
lung Angeklagte unschuldig ist" 

Der Grundsatz der Unschuldsvermu-

tung will also die Verurteilung 
dem richterlichen Schuldspruch in 
einem Strafverfahren vorbehalten. 

Gemäß § 16 des Gerichtsverfassungs
gesetzes sind Ausnahmegerichte in 
Deutschland unstatthaft, niemand 
darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. Da zudem die rich
terliche Gewalt im Geltungsbereich 
des Strafvollzugsgesetzes durch 
unabhängige, nur dem Gesetz unter
worfene Gerichte, und nicht durch 
einen Teilanstaltsleiter in einer 
Vollzugsanstalt ausgeübt wird (Anm. 
2) , ist eine Schuldzu1veisung durch 
die Leitung einer JVA in der hier 
bemängelten Form " . . . da Sie 
schuldhaftgegen . . . verstoßen ha
ben ... " - rechtswidrig. 

Die Unschuldsvermutung richtet sich 
natürlich in erster Linie an die 
Strafjustiz . Von der Kommission für 
Menschenrechte 1rurde ihr Anwen
dungsbereich aus Anlaß des Falles 
Petra Schelm (Anm . 3) aber auch auf 
öffentliche Amtsträger ausgedehnt -
exemplifiziert beim schweizeri
schen Bundesrat Furgler, dem eine 
Vorverurteilung der als Terroristin 
verdächtigten Frau Schelm in Fern
seh- und Presseintervie\·IS vorgeviOr
fen wurde . Das bedeutet, daß bei
spielsHeise die staatlichen Justiz
pressestellen von Rechts v1egen 
strikt gehalten sind, die Unschulds
vermutung zu respektieren, denn 
die Menschenrechtskonvention ist in 
der Bundesrepublik einschl . \vest
berlin geltendes Recht . Es ist da
her nicht einzusehen, daß die Ju
stizvollzugsbehörde diesen funda
mentalen Grundsatz - er geht auf 
die Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789 zurück -bei 
ihren Entscheidungen nicht beach
tet . 

Hier kann es nicht angehen, daß in 
einer Justizvollzugsanstalt mit 
Vorurteilen "vor- verurteilt" und 
Menschen dergestalt Unrecht zuge
fügt 1vird . 

In diesem Zusammenhang verweisen 
wir auf Christian Broda, einen gro-



ßen Österreichischen Rechtsrefor
mer, der die historische Enti·Jick
lung des Rechtsdenkens u . a . folgen
dermaßen beschrieben hat : 

"Im letzten Viertel des 18 . Jahr
hunderts hat das gesellschaftli
che Bewußtsein die Abschaffung 
der (körperlichen) Folter bewäl
tigt. Im letzten Viertsl des 19. 
Jahrhunderts ist in das gesell
schaftliche Bewußtsein der Gedan
ke der Unentbehrlichkeit der Ein
haltung gesetzlicher Verfahrens
vorschriften zum Schutz des In
dividiums integriert \.;orden . Im 
letzten Viertel des 20. Jahrhun
derts stehen t.;ir vor der Aufgabe, 
die innere Bejahung des Grund
satzes der Unschuldsvermutung 
durch das gesellschaftliche Be
'1/Ußtsein durchzusetzen" (Anm. 4) 

Die Gültigkeit des Gr undsatzes der 
Unschuldsvermutung verdeutlichen 
~1ohl am besten die unlängst durch 
Presseveröffentlichungen bekannt 
gevlordenen Fälle des NATO-Generals 
Kießl ing und des Bundeswirtschafts
ministers Otto Lambsdor~f . Der erste 
ist inzwischen rehabilitiert wor
den, der zweite gilt trotz der ge
gen ihn von der Staatsanwaltschaft 
erhobenen Anklage 1-1egen Verdachts 
der Bestechlichkeit als unschuldig . 

Die Folgerung für unser Problem 
liegt somit auf der Hand und wird 
auch vom Gericht gezogen : Bis zur 
rechtskräftigen Verurteilung gebie
tet die Unschuldsvermutung "eine 
entsprechende Zurückhaltung, min
destens eine angemessene Berück
sichtigung der zu seiner (des Be
troffenen- d . Verf . ) Verteidigung 
vorgetragenen Tatsachen und Argu
ment:e'' (Anm . 5). 

Be~ogen auf die rechts fehlerfreie 
Ermessensausübung bei der Verhän
gung von Arrestmaßnahmen , und hier 
konkret in Fällen, in denen eine 
bestimmte Schuld nicht z••eifelsfrei 
feststeht , erscheint die von der 
Teilanstaltsleitung III aus Grün-

Diese5 Motiv (ror und schwan auf wciJl) 
gibt es im AL-B!IJ,o bzw. bei der 
Öffenl!ichkeii$·AG des Friedensberek:hs 
·als Aufkleber, Durchmesser 12 cm, I DM 
• als Button, Durchmesser S,S cm, 20M 
Wiederverkäufer erhalten die üblichen Ra· 
baue. 

den der Prävention für opportun be
fundene Ver hängung und Vollziehung 
des Arrestes unverhältnismäßig, 
zumal in solchen Fällen, bei ob
jektive~ Interpretation und Ausle
gung der Unschuldsvermutung, allen
falls eine Aussetzung zur Be~..-ährung 
in Frage kommt. (Anm. 6), die im Fall 
einer Einstellung des Strafverfah
rens oder eines Freispruchs leicht 
rückgängig gemacht werden kann . 

Für die Mitteilung, ob dem Grund
satz der.Unschuldsvermutung künftig 
Beachtung geschenkt \4ird, 1~ären 

wir daher dankbar und bitten außer
ordentlich darum . 

Eine Durchschrift dieses Schreibens 
senden wir dem Senator für Justiz 
zur Kenntnisnahme . 

Hochachtungsvoll 

Im Auftrag 

Hasan Erdem, Jürgen Hauke, 
Tanyur, P. -s. Grzymski 

ANMERKUNGEN: 

Sami 

1) Das Bundesverfassungsgericht 
stellt fest, daß die Vermutung 
der Unschuld bis zu einer rechts
kräftigen Verurteilung gilt 
(BVerf GE 35, 202, 232) . 

2) GVG § 1 

3) Die En tscheidung vom 3 . 10. 1978 
ist auf die Beschwerde Nr . 7986/ 
77 ergangen und in den Decisions 
and Reports der Kommission Band 
13 , Seite 73 f., abgedruckt . 
Das deutsche Mitglied Prof. Dr. 
Jochen Arb . Frowein, dem dieser 
Hinweis zu verdanken ist (f'ias 
sermann, Justiz und Medien, Seite 
76), macht zudem darauf aufmerk
sam, daß die Kommission das Pr in
zip in Art. 6 Abs . 2 der Konven
tion , das durch die Menschen
r echtsresolution des XII . Inter
nationalen Strafrechtskongres
ses (EUGRZ 1979, Seite 533) e r 
neut bekräftigt worden ist, zu
nehmend ernster nimmt . 

4) Broda, Die Rechtsreform und das 
gesellschaftliche Bewußtsein, 
Recht und Politik 1976, Seite 
209, 21 2 . 

5) In bezug auf Presseveröffentli 
chun gen : Neue Juristische Wo
chenschrift (NJW) l973 , Sei te 
1230. 

6) § 104 Abs. 2 StVollzG. 

ZVM t.ESE/11 
OIESES TE"'TEC:. 
BRAVct-iE/11 ... e. 

GEWAV VIE.R 
S ft<!I/VO E IV !' 

DAZV KOMME/li 
~I(BEIJ S€KVNDEN 
FCiR orE!.E.v TE~T. 
DAS M A CI-<T 

Z V !.AMMf:/11 EL.F 
~EKV/VOEf'J. 

DER LEITER DER JVA TEGEL 
An die 
Insassenvertretung 
der Teilanstalt II I 
-z.H. Herrn Grzymski -

Sehr geeh~te Herren! 
Auf Ihr Schreiben vom 19 . 2. 84 betr . 
die Vollziehung von Arrestmaßnah
men in der Tei l anst alt III teil e 
i eh Ihnen folgendes mit : 
Eine Insassenvertretung , so auch 
die Insassenvertretung der TA III 
der JVA Tegel, ist al s vol l zugsin
terne Einrichtung der Gefangenen
mitverantwortung(§ 160 StVollzG in 
Verbindung mit den Rahmenrichtli 
nien des Senators fü r Justiz in 
Ber lin 4450/1 V/2 - ) nicht 
rechtsfähig und somit können in ih
rem Namen z.B. auch keine Antr äge 
gern . § 109 ff . StVollzG gestellt 
werden die nicht - wi e im vorl ie
genden Fa 11 - Ange 1 egenhei ten der 
Insassenvertretung unmittelbar be
treffen . Die Insassenvertretung ist 
weder einenatürliche noch eine ju
ristische Person und kann somit 
nicht Trägerin von Rechten und 
Pflichten sein (vgl. Beschluß des 
KG vom 12. 12 . 1979 2 \>Js 315/79 
Voll z) . 
Auf di e Rahmenrichtl ini en für die 
Gefangenenmitverantwortung (§ 160 
StVollzG) nehme ich ferner Bezug, 
die insbesondere eine Mitwirkung 
u.a. auch bei der Voll ziehung von 
Disziplinarmaßnahmen ausschließen . 
Ich bedauere, Ihnen keine andere 
Mitteilung machen zu können. 
Hochachtungs vol l 
In Ver t retung 
M U 1 1 e \" 
JV-Oberamtsrat 
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INSASSENVERTRETUNG 
TEILANSTALT III 
JVA T E GE L 

. . . den 7 . 3 . I 984 

An den 
Leiter der JVA Tegel 

Betr .: 451 C-TAL III 

Bezug : Ihr Schreiben vom 1 . t-lärz 84 

Sehr geehrter Herr Müller, 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vorn 
1. März 1984 teilen wlr Ihnen mit, 
daß Ihr Vortrag sachfremd ist. 

Bei unserem Schreiben vom 19.2.84 
handelt es sich ganz klar nicht um 
einen Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung gemäß § 109 StVollzG, 
sondern um eine Beschwerde nach 
§ 108 StVollzG. 

Unsere anhapd von einigen konkreten 
Fallbeispielen erhobene Rüge be
trifft die grundsätzliche - rechts
widrige - Ermessenspraxis in der 
hiesigen Vollzugsanstalt - insbe
sondere in der Teilanstalt III . 
Folglich ist unsere Beschwerde vom 
19. 2. 1984 sehr wohl i . S. des § 108 
StVollzG zulässig, da es in unserem 
eigenen Interesse liegt, daß Sie 
den Grundsatz der Unschuldsvermu
tung künftig respektieren. 

Wir bitten daher um eine entspre
chend berichtigte Entscheidung, da 
wir hier eine Anfrage an den in 
Berlin ansässigen Petitionsaus
schuß vermeiden wollen . Nach vor
heriger Terminierung stehen wir 
auch zu einem persönlichen Gespräch 
jederzeit bereit . 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
Hasan Erdem, Piotr Stefan Grzymski 

FEUERWERK! 
~?:: 

Insassenvertretung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 
- Teilanstalt III -

An den 
Senator fü r Justiz 
Salzburgerstraße 21 - 25 

1000 Berlin - 62 

Berlin 27, den 21 . 2.1984 

Sehr geehrter Herr Senator! 

Die derzeit in der Teilanstalt III 
(TA III) der JVA Tegel praktizier
ten Einschlußzeiten veranlassen uns 
zu folgender Eingabe. 

Die Einschlußzeiten sind fürNicht
arheiter wie folgt festgelegt: 
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I ) 6.45 Uhr bis 7.20 Uhr 
Hecken, Frühstück 

2) 7. 20 Uhr bis 7.45 Uhr 
Einschluß 

3) 8 . 00 Uhr bis 9 .00 Uhr 
Freistunde 

4) 9. 00 Uhr bis II. 15 Uhr 
Einschluß 

5) I I .1 5 Uhr bis 12.00 Uhr 
Hittagessen 

6) 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Einschluß 

7) 15 . 30 l.ihr bis 16.45 Uhr 
Aufschluß 

8) 16 . 45 Uhr bis 18.00 Uhr 
Einschluß 

9) 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Fernseh- und Gruppenfreizeit 

Dieser in der TA III der JVA Tegel 
geregelte Tagesablauf widerspricht 
jeglicher strafvollzugsrechtlicher 
Zielsetzung, So ist es zunächst 
aufgrund der zur Ver fügung stehen
den Aufschlußzeit zu I) nicht allen 
Gefangenen möglich, sich mit dem 
für den Frühstückskaffee nötigen 
Heißwasser zu versorgen. Die in der 
TA III installierten Heißwasserboi
ler haben eine Füllmenge von 5 Li
tern, und die Heißwasserversorgung 
in der gering bemessenen Zeit von 
35 Minuten reicht gerade aus, daß 
zehn von etwa vierzig Gefangenen 
ihren Kaffee mit heißem Wasser ko
chen können . 

Die zu 2) zur Verfügung stehende 
Zeit von 15 }linuten wiegt die zu I) 
vor gesehene Zeitspanne nicht auf. 
Und von 8 . 00 Uhr bis 9 . 00 Uhr ist 
die Teilnahme an der Freistunde 
auch bei Schnee und Regen Pflicht, 
da sonst die nicht teilnehmenden 
Gefangenen in ihren Zellen einge
schlossen werden. 

Der hohe Prozentteil der Einschluß
zeiten (von 9.00 Uhr bis I I. 15 Uhr 
sowie von 12 . 00 Uhr bis 15.30 Uhr) 
fällt in die Dienstzeit der Sozial-

arbeiter und Pfarrer, so daß even
tuelle Gespräche mit diesen in der 
gering bemessenen Zeit von II . 15 
Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr abgewickelt werden 
müssen . In der so fü r Unterredun
gen mit den Sozialarbeitern oder 
Pfarrern aufgewendeten Zeitentfällt 
damit zwangsläufig wiederum die für 
die Heißwasserversorgung benötigte 
Zeit . 

Aufgrund dieser dargestellten Ein-/ 
Aufschlußzeiten sind die Gefangenen 
einem ständi gen Streß und Psycho
terror ausgesetzt. Regelungen, etwa 
wie in der TA II , während der 
Haupteinschlußzeiten die Gruppen
räume zu besuchen, bestehen in der 
TA III nicht . 

So sind Nichtarbeiter in der TA III 
zum größten Teil während des Tages 
in ihren Zellen eingeschlossen und 
können sich um ihre Vollzugsange
legenheiten nicht kümmern. Dies, 
obwohl die Einschlußzeiten nur zur 
Zählung der Gefangenen deklariert 
sind . Eine derartig lange Zeit zum 
Zählen (2 Stunden Vormittag, 3 1/2 
Stunden Mittag und I Stunde Nach
mittag) ist unbillig. 

\~ir vertreten als Insassenvertre
tung die Auffassung, daß hier eine 
günstigere und angemessenere Ta
geseinteilung zu erfolgen hat , die 
die berechtigten Interessen der In
sassen berücksichtigt . 

Es ist nicht von der Hand zu wei
sen, daß ausreichende Zeit zur 
Heißwasserversorgung sowie für Ge
spräche mit Sozialarbeitern und 
Pfarrern in deren Dienstzimmern 
vorhanden sein muß. Die nach der 
jetzt geregelten Tageseinteilung 
gehandhabte Schnell- und Eilabfer
tigung erfüllt in keinem Fall 
strafvollzugsrechtliche Bestimmun
gen . Denn wie soll der Gefangene 
fähig werden, künftig ein Leben 
ohne Straftaten zu führen , wenn er 
in seiner Bewegungsfreiheit einge
engt und beschränkt wird - mit an 
Vorschriften gebundenen Sozialarbei
tern und Pfarrern konfrontiertwird, 
die ein Gespräch schon streng ge
nommen abbrechen müssen, bevor es 
begonnen hat, weil auch sie in der 
für Gespräche vorgesehenE!n Zeit ei
ne Vielzahl von Gefangenen zu be
treuen haben und eine genaue Ein
teilung vornehmen müssen. 

So kommt es zwischen Gefangenen und 
Sozialbediensteten nicht selten zu 
Reiberei~n (was wiederum zu Dis zi
plinarmaßnahmen gegen die Gefange
nen führt) , die letzten Endes durch 
eine großzügigere Aufschlußregelung 
geklärt werden könnten und müßten. 

In § 3 Abs . I StVollzG heißt es, daß 
das Leben im Vollzug den allgemei
nen Lebensverhältnissen soweit als 
möglich angegli chen werden soll . 



Der in der TA III der JVA Tegel ge
regelte Tagesablauf spricht dies~r 
Vorschrift dagegen Hohn. 

Auch ist der generelle Einschluß 
an Sonntagen ab 16.45 Uhr nicht 
einzusehen . So f indet an Sonntagen 
die wöchentliche Freizeit nicht 
statt, und auch die Umschlußmög
lichkeit \vird als Ersatz nicht an
geboten. Gegenüber der Regelung in 
den Teilanstaltsbereichen I, IV , V 
und III-E, wird in der TA III Ver
wahrvollzug ersten Ranges betrie
ben. 

Eine sehne lls tmögliche Regelung ist 
im Interesse aller Beteili g ten ge
boten . 

Insbesondere sollten für die In
sassenvertreter -generelle Auf
schlußzei ten erfolgen, und sie dar
überhinaus die Möglichkeit bekom
men, Gefangene während noch etwai
ger Einschlußzeiten in ihren Zellen 
aufzusuchen, damit ein ständiger 
Gesprächsaustausch gewährleistet 
ist . . 

Ihr bitten in der vorgetragenen Sa
che um eine baldige Klärung und 
ggfls . um ein persönliches Gespräch. 
Dafür stehen wir jederzeit zur 
fügung. 

Hochachtungsvoll 

Im Auftrag 

Piotr Stefan Grzymski 

•••••••••• 
INSASSENVERTRETUNG TA V 
JVA TE G E L 

Betr. : Tagesordnung für die Sitzung 
Insassenvertretung/Hauslei
tung und Anstaltsbeirat am 
8 . 3.1984 

Sehr geehrter Herr Auer! 

Auf der oben genannten Sit-zung möch
ten wir folgende Punkte erörtern: 

1) Eine große Hehrzahl der mitgefan
genen Kollegen äußerte nach dem Er
scheinen der Dienstanweisung Nr. 
8/83 in Fassung vom 13. Januar 84 
betreffend "Fluktuation" innerhalb 
des Hauses V (1 . 3.), gegenüber der 
Insassenvertretung einen nicht un
beträchtlichen Unmut hierüber. 

2) Einführung des wirklichen, dem 
modernen Strafvollzug entsprechen
den Wohngruppenvollzuges (behand
lungsorientierter) in der TA V. 

3) Können der Insassenvertretung 
Möglichkeiten eingeräumt werden, 
für die Belange der mitgefangenen 
Kollegen Behörden-Sonder-Telefona
te zu tätigen . 

4) Video-Filmgruppe: Nach einer Be
sprechung zwischen der Insassenver
tretung und den Gruppenleitern der 

TA V zu diesem Thema haben 
sich Herr Fernum und Matibe bereit 
erklärt, eine Video- Filmgruppe in 
der TA V ins Leben zu rufen . 

5) Verschiedenes: 

a) Kulturelle Veranstaltungen . 
b) Gegensprechanlage in der TA V. 
c) Erhöhung des Automatenzuges . 
d) Renovierungen weiter ausdehnen . 
e) Außenbeschäftigungsmöglichkei

ten in der JVA Tegel. 

Hochachtungsvoll 
INSASSENVERTRETUNG TA V 
I. A. t1ichael Karakatsanis 

*** PROTOKOLL DER SITZUNG INSASSENVER
TRETUNG / TAL VOH 8. 3. 1984 

I .V. vertreten durch: 
K. Materna, S. Domas, M. Mix, 
R. Grützner, G. Sonntag, M. 
Karakatsanis, V. Hertwich. 

TAL: vertreten durch: 
Herrn Auer, Herrn Wegner, Frau 
Henning. 

Ferner als Gäste die Anstaltsbeirä
tinnen Frau Landsberg und Frau Heiß 
sowie Pater Vincens (Pfarrer Fränk
le mußte leider kurzfristig wegen 
eines anderen Termins seine Teil
nahme absagen). 

Vor der offiziellen Sitzung kam es 
leider zu einem bedauerlichen Z\vi
schenfall. TAL Auer forderte R. 
Grützner auf, den Sitzungssaal zu 
verlassen. Aus Gründen, die Grütz
ner bekannt sind (auf die der TAL 
aber nicht näher eingehen wollte), 
sei Grützner mit Schreiben vom 
6. I . 84 seines Postens als Insassen
vertreter enthoben. Nach diesem 
Ausschluß erklärteM. Mix aus Soli
darität mündlich seinen Rücktritt, 
worauf beide den Sitzungsraum ver
ließen. 

Unverständlich ist der I . V. der 
Ausschluß Grützners zwar nicht, 
wohl aber die Art und toleise in der 
hier von der TAL vorgegangen wurde; 
denn, logischerweise hätte dieser 
Ausschluß bereits bei der Sitzung 
am 9. 2 . 84 so~•ie bei dem Gespräch 
mit Gästen der Humanistischen Uni
on, der Lige für Menschenrechte 
und des ~1arburger Bundes, am 3 . 3 . 84, 
~•irksam sein müssen . Wundersamer
weise gaschah zu diesen Anlässen 
seitens der TAL nichts. 

Die TAL warf der I. V. mangelnde Ob
jekti vität bei den Inhalten der 
Sitzungsprotokolle vor . Nach einge
hender Prüfung muß die I.V. diesen 
Vorwurf jedoch zurückweisen. Um in 
Zukunft ähnlichen Vorwürfen aus dem 
Weg zu gehen, wird die I.V. ab so
fort bei jeder Sitzung eines ihrer 
Mitglieder zum Protokollführer be
stimmen. 

ZU I) ÄNDERUNG DER DIENSTANWEISUNG 

Die TAL ist der Meinung, dieses 
Thema in der Vergangenheit ausrei
chend diskutiert zu haben . Eine 
Ausweitung der bereichsübergreifen
den Kommunikationsmöglichkeiten sei 
nicht zuletzt aus sicherheits- und 
ordnungsrelevanten Gründen nicht 
mög lich, da dem Handel mit Drogen 
und Alkohol, sowie Raubzügen ein
zelner Gefangener auf anderen Sta
tionen nicht Vorschub geleistet 
werden könnte . Im übrigen gäbe es 
ausreichend Kummunikationsmöglich
keiten innerhalb· verschiedener 
Gruppenaktivitäten. Die Argumenta
tion der TAL zu diesem Punkt konn
te von der I.V. leider nicht nach
vollzogen werden. 

ZU 2) BEHANDLUNGSORIENTIERTER 1\TOHN
GRUPPENVOLLZUG 

Grundsätzlich wird - laut TAL - in 
der gesamten JVA Tegel behandlungs
orientierter Vollzug praktiziert . 
Die TA V unterscheidet sich vom üb
lichen Regelvollzug lediglich durch 
die Gliederung in überschaubare so
genannte I-lohngruppen - mit 15 bzw. 
30 Mitgliedern - , sowie die speziel
len Kriterien der einzelnen Grup
pen (Erstverbüßer, Auszubildende, 
Rückkehrer aus dem Freigang, Lehr
gangsteilnehmer). 

ZU 3) BEHÖRDENTELEFONATE FÜRMITGE
FANGENE DURCH DIE I.V. 

Behördengespräche fü r Gefangene 
sind Sache der zuständigen Gruppen
leiter . Laut TAL fallen Gespräche 
dieser Art nicht in die Zuständig
keit der I. V. 

ZU 4) VIDEO- FILl•tGRUPPE 

Dieser Punkt wurde von der I. V. zu
rückgestellt, da eine Filmgruppe 
unter der Leitung von Herrn Rippen 
und HerrnJensky gerade ihre Arbeit 
aufgenommen hat. 

'der lichtblick' 43 



~ ~ - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - ~ 

ZU 5) VERSCHIEDENES 

b) GEGENSPRECHANLAGE 
Nach Aussage des VDL Herrn Wegner 1 
ist die Radioanlage bereits auf mi
nimalste Leistung eingestellt. Die 
Lautstärke ist nur noch von den 
Hafträumen aus reduzierbar. 

c) ERHÖHUNG DES AUTO}~TENZUGES 
Eine Erhöhung ist momentan aufgrund 
einer Senatsanordnung nicht mög
lich. Die TAL ist der ~einung, eine 
Erhöhung würde die Erwartungshal
tung der Gefangenen ihren Besuchern 
gegenüber weiter steigern, so daß 
die Besucher gezwungenermaßen die 
erhöhte Geldmenge aufbringen müß
ten, was teilweise ihre finanziel
len Möglichkeiten überstiege (!). 
Da die TAL unseren Besuchern gegen
über angeblich einer Fürsorge
~flicht nachkommt, sei diese Erhö
hung aus TAL-Sicht ausgeschlossen . 

d) RENOVIERUNGSARBEITEN 
Die Renovierungsarbeiten werden 
z .Z. im kleinen Rahmen fortgesetzt, 
da durch die Fluktuation in der TA 
V einige Hafträume verwohnt seien. 
Die TAL sagte auch mehr Farbenviel
falt zu, sie verwies jedoch gleich
zeitig auf die schlechte Finanzla
ge, was den Kauf neuer Materialien 
erheblich erschwerte. 

e) AUSSENBESCHÄFTIGUNGS~tÖGLICHKEI-
TEN 

Die TAL will prüfen, inwieweit für 
urlaubsfähige Gefangene (nach§ II 
StVollzG) Arbeiten an AWD-Projek
ten in der Freizeit im Rahmen von 
Sonderausgängen an den Wochenenden 
möglich sind. Ähnliche Projekte 
laufen momentan in der TA IV bzw. 
in Düppel und Plötzensee. 

FAZIT DER SITZUNG AUS SICHT DER IN
SASSENVERTRETUNG: Die TAL war in 
wesentlichen Punkten zu keiner Ko
operation bzw. zu Kompromissen be
reit. 

Wir wünschen uns in Zukunft eine 
vertrauensvollere und effektivere 
Zusammenarbeit. 

Wir halten eine Fürsorgepflicht der 
TAL für unsere Besucher weniger für 
nötig - als vielmehr für anmaßend. 

INSASSENVERTRETUNG DER TA V 

G. Sonntag, S. Domas, Y. Geyik, ~1. 
Karakatsanis, K. Ma , V. Hert
wich. 

(!)sherpaket:
scheine 
nicht! 
vergessen! 
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OFFENER BRIEF 
INSASSENVERTRETUNG TA V 
STATION 9/10 

An die 
Pädagogische Abteilung 
- Herrn t~ayer/Herrn Stöppe 1 
DURCH FACH 

Betr.: Änderung der Ki noanfangszei
- -- ten für die TA II/V ... 

Sehr geehrter Herr Mayer, 
Sehr geehrter Herr Stöppel! 
Wir, die Insassenvertretung des 
Hauses V, fragen nochmals an, wie 
Sie über unseren 1. Brief vom Fe
bruar '84 entschieden haben. 
Da wir von Ihnen bisher weder einen 
Bescheid noch irgendwelche Impulse 
erhielten , erweckt es in uns den~ 
Eindruck, daß Sie unser Schreiben 
nicht erhielten, oder Sie für uns 
ein Nichtinteresse in punkto "an
staltsinterne Aktivitäten" an den 
Tag legen, das wir nicht verstehen 
können . 
Da die Knastleitung mit uns koope
rieren möchte, ist es unverständ
lich daß Sie Ihrerseits nicht be
reit'sind, diese Kooperationsbe
reitschaft zu pflegen. 
t-lit freundlichen Grüßen 
Ra 1 f Grützner 
Mi chae 1 t1i x 

* ***** *** 
HEUREKA - ICH HAB'S GEFUNDEN 
Es ist passiert, ich habe endlich 
den richtigen Durchblick. Die Er-
1 euchtung kam am 3. 3. 84 gegen 15.30 
Uhr. 
Wie dieses Beispiel zeigt, braucht 
man nicht Bagwan-Jünger zu sein und 
einem Guru zu huldigen, um das Nir
wana zu erreichen. Oft reicht dafür 
Prosaischeres - a 1 s in t·1ed i tat i on 
zu fallen. In meinem Beispiel reich
te ein Besuch von Mitgliedern der 
Humanistischen Union, der Liga für 
~1enschenrechte und des Marburger 
Bundes in der TA V völlig aus. 
Diese Gruppe- von der Teilanstalts
leitung sowie dem Senatsdirekt~r 
Bung bestens informiert - hat m1r 
endlich die Aug~n geöffnet. Falls 
Ihr ebenfalls das Nirwana erleben 
\'/Oll t, so laßt Euch einfach in die 
TA V verlegen. So einfach ist das, 
d.h., so einfach ist es wiederum 
auch nicht; denn die Aufnahmekri te
rien für diese TA sind extrem hoch 
angesetzt, um mit diesem Selektion~
verfahren gleich die Spreu vom \~el
zen zu trennen. 
Aber nach diesem Aufnahmetest habt 
Ihr es wirklich geschafft. Ihr seid 
auf dem direkten Weg ins Paradies. 

Stellt Euch bloß vor: Jeder von hier 
Entlassene ist voll resozialisiert 
- und das Tollste daran -, kaum je
mand hat bisher etwas davon gemerkt. 
Na, ist das 'ne Sache? 
Stellt Euch weiter vor: Jeder von 
hier Entlassene hat es schwer, die 
richtige Arbeit zu finden. Nicht 
etwa weil es zuwenig Arbeit, spe
ziell für Haftentlassene, gibt, 
nein, nein, nein, sondern weil die 
Wirtschaft jedem s o f o r t 
eine Anstellung ermöglicht. Da ist 
dierichtige\~ahl durchaus ein ern
stes Problem. 
Unbestätigten Gerüchten zufolge 
sollen große Unternehmen gezielt 
nach TA-V-Entlassenen suchen. Na, 
was habe ich gesagt? Ist das ein 
paradiesischer Zustand? 
Damit sind die hier gewährten Vor
teile aber bei weitem nicht er
schöpft. Um den nach elitären Kri
terien Ausgewählten den Weg zur 
Resozialisierung und später gut do
tierten Posten zu ebnen, hat sich 

unsere Teilanstaltsleitung etwas 
ganz Tolles einfallen lassen. Die 
Idee an sich ist nicht neu, nur die 
hier geübte Praxis übersteigt alles 
bisher Gekannte; denn Wohngruppen
vollzug a la TA V hat bisher wohl 
kaum jemand genossen. Aber selbst 
hier sehe ich noch Möglichkeiten 
für eine Verbesserung. 
Die Wohngruppen (Anlehnungen an 
führende Sanatorien sind unüberseh
bar) könnte man z.B. auf Einmann
gruppen reduzieren. Das würde ~er 
intensiven Arbeit am Vollzugsz1el 
sicher zugute kommen. Jede dieser 
Gruppen (nach kleinen baulichen 
Veränderungen durchaus vorstell bar) 
sollte mit je einer Kamera plus 
t~i krophon ausgestattet sein . Nein, 
nein, nicht was Ihr denkt, doch 
nicht zur Kontrolle oder Oben~a 
chung, sondern zur freien Kommuni
kation und zur Steigerung techni 
scher Fertigkeiten im Hinbl ick auf 
die zahlreichen Jobs nach der Ent
lassung . 



t-1an so 11 te auch darüber nachdenken, 
ob die Zellentüren tatsächlich bis 
in die Nacht hinein aufbleiben müs
sen . \~er konzentriert an seinem 
Voll zugsziel arbeitet, hat doch loJOhl 
ein Anrecht auf ausreichend lange, 
schöpferische Ruhephasen, etwa ab 
16.00 Uhr oder so. 
Zwei elementareVerteile kristalli
sieren sich heraus: 
1) Man entgeht den ablenkenden Ge

sprächen mit anderen Gefangenen. 
2) Nan entgeht der Diskussion um 

das richtige Fernsehprogramm. 
Letzteres könnte auf das III. Pro
gramm beschränkt werden - und z1o~ar 
im Hinblick auf die Wirtschaftsan
gebote, vorrangig auf die Börsen
notierungen und das Bildungspro
gramm. 
Nach langen, hitzigen Debatten ge-
1 ang es der TA V, trotz größter Be
denken derTeilanstaltsleitung, al
les Ablenkende aus den Hafträumen 
zu entfernen: so z.B. Blumen, Vö
gel (und Käfige), Aquarien und Bil
der an den Wänden. Das hätte uns 
noch gefehlt, unsere schönen neuen 
~Iände, verunziert mit Postern und 
solchem Zeug! Jetzt kann man sich 
endlich wohlfühlen. 

Fa 11 s es für progressiven Wohngrup
penvollzug noch eine Steigerung 
gibt, so trifft sie in jedem Falle 
auf die TA V zu. Nicht zuletzt ~~e
gen unserer jungen, dynamischen, 
vollzugserfahrenen und beinahe ex
zessiv kooperativen Führungs-Cre\o~. 
Sollten sich die hier beschriebenen 
Änderungsvorschläge tatsächlich 
realisieren lassen, wäre das Nir
wana fast schon wieder Schnee von 
Gestern . 
Es gibt nur einen unbefriedigenden 
Aspekt in der TA V, und das ist 
die Angst . Sie ist rational nicht 
erfaßbar, dennoch ist sie latent 
vorhanden. Die Angst, irgendwann 
den hohen Ansprüchen dieser TA nicht 
mehr zu genügen und dann unbarmher
zig abgesägt zu werden, was einer 
Verlegung gleichkäme. \o/omöglich gar 

nach Oüppe 1 oder Hakenfelde - we 1 eh 
ein Abstieg! l~enn schon Knast, dann 
doch bitte nur die TA V. 
~ler nicht an die paradiesischen Zu
stände hier glauben will, bitte 
sehr, jeder kann sich hierher ver
legen lassen, um die Sache an Ort 
und Stelle zu überprüfen; ach nee, 
da sind ja diese Auswahlkriterien. 
~Ii r \'/erden v1oh 1 b 1 ei ben, 1o~as "'i r 
ifllller schon \·Iaren: El He-Gefangene. 

14er wie ich manchmal an seiner Qua
lifikation für diese TA zweifelt, 
hat einen weiteren, unschätzbaren 
Vorteil : Vis -a-vis is~ die PN-Ab~ 
teilung. 
Es soll - wieder unbestätigten Ge
rüchten zufo l ge - schon Leute gege
ben haben, die beides nicht vonein
ander unterscheiden konnten. 
INSASSENVERTRETER TA V 
STATION 3/4 
Siegfried D o m a s 

••••••••••• 
INSASSENVERTRETER NA 1 
Friedrich-Olbricht- Damm 16 

1000 Berlin - 13 ~ 

An die 
Arztgeschäftsstelle 

JVA PLÖTZENSEE 

Betr.: Beschwerde über die ärztli
che Versorgung von Gefange
nen. Hier: in z~1ei Fällen. 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren! 

Am Mittwoch, den 4.1.84, klagte 
Herr L . . . bei der Vorführung in die 
Arztgeschäftsstelle über Schmerzen 
im Hals, Schluckbeschwerden, ceil
weiser Atemnot und eine Körpertem
peratur von 39 Grad. 

Er bekam Tabletten, die ihm in kei
ner weise gehol=en haben . Eine ge
naue U:1tersuchung wurde nicht durch
geführt . 

In der :.lacht vom 4. zum 5. 1. 84 rief 
er nach dem Sanicät.er, der schll.eß
lich mit 1-lidendllen den "ach so 
langen" '-leg zur Nebenanstalt fand . 
Er gab Herrn L . .. Antibiotika. Eine 
weit:ere Untersuchung fand nicht 
stat~. Am 5.1 . 84 sollte sich Herr 
~ . . . beim Arzt vorstellen, konnte 
dieses aber aufgrund der mangelhaf
ten Ernährung (Schluckbeschwerden) 
nicht . Er befand sich gerade noch 
in der Lage, die lvege zur Toilette 
zu gehen . Doch auch die Ärzte sahen 

sich nicht in der Lage, zu Herrn 
L ... zu kommen . Dessen Zustand ver
schlimmerte sich im Laufe des Ta
ges dermaßen, daß am Abend - nach 
mehrmaligen Versuchen einen An
staltsarzc zu bekommen - der Not
arzt angerufen wurde . 

Da jede fremde Person nur mit der 
Genehmigung der Anstalt das Gelän-

de betreten darf, sollte der Not
arzt zurückrufen . Nachdem dieser 
Anruf erfolgte, stellte der Sanitä
ter fest, daß es sich hier wohl 
doch um etwas Schwe~;iegendes han
deln mußte. Er stieg also von sei
nem "Thron" herunter und brachte 
sogar einen Kollegen mit . Herr L ... 
erhielt: wieder Antibiotika und et
was zum Gurgeln. 

Nachdem dieser Z~ischenfall, wie 
bere1.ts gesagt, auch den Arzt auf 
di.e Schwere d'er Krankheit lungewie
sen hatte, stattete dieser ihm am 
nächsten Tag persönlich einen Be
such ab, bei dem Herr L .. . auch ein
gehend untersucht wurde. 

Frage : Ist es erforderlich, daß 
erst andere Ärzte hinzugezogen wer
den müssen, um den Anstaltsarzt so
wie seine Helfer auf selbstverständ
liche Pflichten hinZU\veisen? 

Inwieweit haben die genannten Her
ren die Möglichkeit, Ferndiagnosen 
zu stellen ( Gefühlsübertragung, Ge
dankenvermittlung etc . )? Woher weiß 
also der Arzt- ohne Unt:ersuchung -, 
ob sich der Gesundheitszustand ver
bessert oder verschlechtert hat? 

SOllte einer dieser Herren über die 
angedeuteten oder ähnliche Fähig
keiten verfügen, rat.e ich ihm, doch 
eher in der freien Wirtschaft mit 
seiner Praxis zu arbeit.en, wobei 
vorauszusehen ist:, daß es sich •.,;ohl 
alsbald um einen \"lallfahrtsorl:. han-

deln wird. ~ 

FallNr . 2. ~ 
Am 9 . 1 .84 kam Herr t1 .. . vom Urlaub 
aus der Haft zurück : er hatte sich 
die linke Hand bei einem Sturz ver
letzt. Da er am selbigen Tage so
wieso zum Arzt mußte, ließ er sich 
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die Hand gleichmituntersuchen. Der 
Unterarm zeigte eine bläuliche Fär
bung, und der Handteller war stark 
angeschwollen . Der Arzt gab ihm die 
"Wundersalbe" MOBILAT, eine Binde 
und meinte, daß damit alles getan 
\~äre. 

Einen Tag später - die Schmerzen 
ließen nicht nach - sollte Herr M . . . 
zur Arbeit - auf den Bau. Nun gibt 
es zwar "einarmige Banditen", aber 
einarmige Bauarbeiter sind nicht 
gefragt . Herr B ... , der Bauleiter, 
sagte, daß er Herrn M . .. nicht be
schäftigen könnte - und schickte 
ihn zurück . 

Am 11 . 1 . 84 eine erneute Vorführung 
beim Arzt, Ergebnis: Die vermeint
liche Stauchung wurde in eine Zer
rung urnbenannt . Die Schmerzen wur
den dadurch nicht weniger, die Be
handlung nicht besser . Nur eine 
neue Binde wurde spendiert . Außer
dem sagte man, daß Herr M ... ar
beitsfähig sei, "nur solle er den 
Arm aber auf jeden Fall ruhig le
gen". 

Natürlich ist das kein Problem, 
wenn man es aus der Sicht des An
staltsarztes sieht . Der braucht 
seine rechte Hand nur, wenn er eine 
Unterschrift leisten muß . Da sich 
diese Arbeitsmoral leider (oder 
Gott sei Dank) noch nicht überall 
durchgesetzt hat, ist man auch auf 
dem hiesigen Bau immer noch auf 
zwei Bände angewiesen . Ergo schick
te Herr B .. . den Herrn M .. . wieder 
zurück in die Nebenanstalt . 

Am Freitag, dem 13 . 1 . 84, ging Herr 
B ... (Bauleiter) zu Herrn T ... (ir
gen~ein Bonze . Red . ) und erfuhr 
durch ein Telefonat des letzteren 
mit dem Sanitäter W . .. , daß Herr 
M . . . 'auf jeden Fall' arbeitsfähig 
wäre. Auch die Bitte des Herrn M . .. , 
seine Hand doch einmal röntgen zu 
lassen , wurde strikt abgelehnt . Sa
nitäter W . .. sagte nur, daß der Mann 
von der Chirurgie als gesund be
schrieben lvorden 1väre . 

So kann sich nun jeder auf jeden 
berufen, 1~ährend der Gefangene wie
der einmal, 1vie so oft, der Ange
schissene ist . 

Doch sollte es auch für einen Sani
täter vlichtig sein zu wissen, wann 
seine Fähigkeiten zur Beurteilung 
von Verletzungen oder Krankheiten 
zu Ende' sind . Da ein richtiger, en
gagierter Arzt daran interessiert 
sein sollte, jeden Menschen zu hel-
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fen , wäre es mindestens seine dar
aus resultierende Pflicht gewesen, 
eine genauere Untersuchung der Hand 
vorzunehmen. MOBILAT hilft gegen 
vieles, doch bei schweren Verlet
zungen nützt es genausoviel (oder 
wenig) ~1ie Pfeffer gegen Fußpilz. 

Abgesehen von der Haftsituation 
selbst, ist es doch am wichtigsten, 
gesund zu sein. Außerdem hat man 
doch wohl selber die beste Über
sicht öber seinen Körper, auch \venn 
ein desinteressierter Arzt oder 
sein Helfer keine richtige Lust zur 
Untersuchung haben und deshalb nur 
"Vielleich_t- oder Hier-nimm- Ent
scheidungen" treffen. 

Ich weise die Leser darauf hin, daß 
ich nur die Schilderungen der be
troffenen Insassen und meine eigene 
Erfahrung in diepen Dingen als An
haltspunkt nehme. 

Ich bitte um Stellungnahme Ihrer
seits, um bei einer Bestätigung 
der vorliegenden Fälle, die keine 
Einzelfälle darstellen, diesen 
Brief auch an die senat-sven1altung 
weiterzuleiten. 

Sollte ich bis zum 24 . 1.84 keine 
Stellungnahme von Ihnen erhalten, 
l'lerde ich - mit dem Einverständnis 
der beiden Insassen weitere 
Schritte einleiten. Vorab kann ich 
Ihnen bereits jetzt mitteilen, daß 
verschiedene Scellen durch einen 
Rechtsanwalt informiert sind. 

Insassenvertreter 
Nebenanstalt Plötzensee 

****** * An den 
Senator für Justiz 
- z . Hd. Herrn I h 1 e -
Salzburger Straße 21 - 25 

1000 Berlin - 62 

Berlin, den 26.1 . 84 

Betr . : Beschwerde über die ärztli
che Versorgung in der JVA 
Plötzensee 

Sehr geehrter Herr Ihle! 

Am 16 . 1.84 erhielt die Arztge
schäftsstelle der hiesigen JVA bei
liegenden Brief mit der Bitte um 
Stellungnahme. Da ich bis heute 
keine Nachricht erhalten habe, muß 
ich davon ausgehen, daß erstens die 
Vorwürfe der Wahrheit entsprechen 
und zweitens die Geschäftsstelle 
keinerlei Interesse an einer Klä
rung oder Behebung der schlechten 
ärztlichen Versorgung hat. 

Aus diesem Grunde wenden sich, durch 
mich als Insassenvertreter, die Ge
fangenen der NA I (Nebenanstalt) 
mit der Frage an Sie, wie die Arzt
~eschäftsstelle mit qualifizierten 
Fachkräften besetzt lverden könnte, 
und, warum bei bis zu 500 Gefange
nen in der JVA nur zwei Ärzte zu-

ständi g s i nd·? 

Fernerhin : Ist es möglich, daß die 
Wartezeit zwischen der Benachrich
tigung daß man. zum Arzt solle und 
der Vorstellung bei diesem, inner
halb einer halben Stunde liegen 
könnte? An der Tagesordnung sind 
nämlich im Schnitt I /2 - I I /2 Stun
den. Und: warum wird die Arzt
sprechzeit nicht verlängert? Es 
sind schließlich nur 2 Tage in der 
Woche, an denen der Gefangene die 
Gelegenheit bekommt , während 5 Mi
nuten seine Krankheitssymptome zu 
schildern. Hat ein Gefangener al
lerdings am Mittwoch Beschwerden, 
so kommt er frühestens am Dienstag 
der nächsten Woche zum Anstalts
arzt . 

Eine Vergrößerung der Arztge
schäftsstelle mit qualifizierten 
Fachkräften sowie eine er;vei terte 
Sprechzei t würden hier große Abhi 1-
fe schaffen . 

In der Hoffnung auf baldige Nach
richt von Ihnen, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

INSASSENVERTRETER NA I 
SAATWINKLER DAMH HS. I 

INSASSENVERTRETUNG TA I 

An den 
Leiter der TA I 
Herrn von Seefranz 

Betr .: Die wöchentlichen Sitzungen 
zwischen Ihnen und uns 

Sehr geehrter Herr von Seefranz! 
Das Klima innerhalb der TA I ver
schlechtert sich durch Ihre Politik 
der kleinen Schritte (andauernde 
Oberbelegung, unsensible Disz i pli 
nierung bei Verstößen gegen die 
Hausordnung, Einschränkung der 
Postbeförderung auf Kosten der Ge
fangenen, mündlich ausgesprochenes 
Verbot von körperlichen Kontakten 
jeglicher Art zwischen Besuchern 
und Gefangenen während der Sprech
stunden, etc . ) zunehmend . Ihr Wir
ken beschränkt sich mehr und mehr 
auf die Vervollkommnung von Sicher
heit und Ordnung, wobei die Bedürf
nisse der hier Inhaftierten bewußt 
ignoriert werden . Eine sachl iche 
Ausei~andersetzung über die oben 
genannten Punkte war mit Ihnen bis 
her nicht möglich , da Sie sich 
mehrfach verweigert haben . 
Aus diesem Grunde bedauern wir Ih
nen mitteilen zu müssen, daß wir 
uns augenblickl i ch nicht dazu in 
der Lage sehen , di e wöchentlichen 
Sitzungen mit Ihnen fortzuführen . 
Hochachtungsvoll 
Hartwig, Heger, Kude, t4unke, Schrö
ter, Wieden, Wienho ld, Romberg. 



BUCH-TIP: Petrus Ceelen "Und wo 
bleibt der Mensch? 
Patmos Verlag Düsse 1 dorf, 
ISBN 3-491- 72141-5 

In diesem Taschenbuch beschäftigt 
sich der Autor nicht nur mit Gefan
genen und ihren Problemen, sondern 
in erster Linie mit Dingen, die im
mer a k tue 11 sind und jeden angehen: 
z.B . Aufrüstung, Datenschutz, Um
weltsterben oder Polizeigewalt. Er 
zeigt in seinen Gedichten ganz klar, 
wie verloren doch der einzelne 
Mensch in unserer heutigen Zeit ist 
und daß das "Für-einander-da-sein" 
erstrangig werden muß . 

Beim Lesen dieses Buches wird man 
feststel l en, daß auch ein Pfarrer 
eine gesunde und konsequente Le
benseinstellung haben kann und daß 
- vomchristlichen Aspekt her - Je
sus wohl der erste Alternative ge
wesen sein muß. Auf jeden Fall 
spricht Ceel en mit diesem Gedichts
bändchen jedem verantwortungsbewußt 
lebenden Menschen aus dem Herzen. 

Zu bestellen ist es bei : 

Petrus C e e 1 e n 
Obere Kelterstraße 2 

7146 T a m m 

Denkt daran: Wenn Ihr Eurer Bestel
lung für DM 8,- Briefmarken beilegt, 
braucht Ihr keine Anträge zu schrei
ben, sondern das Buch kommt mit der 
normalen Briefpost auf den Tisch. 
Dieses günstige Angebot gilt eben
falls für Gefangenen-Seelsorger. 

Für Leute aus der Freiheit, die das 
Buch über den Handel beziehen, ko
stet es DM 12, - - aber die ist es 
auch wert. 

-Ha ra 1 d Höfer-

Die DoklDllentation der "Ju·bei tsgrup
pe ZlDTI Arbeits treffen", vom 9. -
11.12.83 in Berlin: 

SUCHT, ORD)<UKG lf.lm BUNTE GITIER
STABE 

sollte sich keiner entgehen lassen, 
der sich mit der Drogenproblematik 
befaßt oder davon - direkt oder in
direkt - betroffen ist. 

Zu beziehen ist sie von der 

DROGE~~ILFE BERLIN E.V. 
RICHARDPLATZ 5 

1000 BERLIN - 44 
(Tel. : 030/687 40 86/7 

zu einem Preis von ganzen 2, - D'1. 

LESEPROBE: 

In der grundsätzlichen Kritik an 
den bundesdeutschen drogenpoliti
schen Verhältnissen waren sich die 
Teilnehmer weitgehend einig: 

- Grundlegende Ablehnung des BThiG 
(Kronzeugenregelung, Verkoppelung 
von Therapie und Strafe, längere 
Haftstrafen, Verringerung der Be
währungsstrafen) und der Sonderbe
handlung von BTh1G-Gefangenen im 
Knast. 

- Stattdessen 1vi.rd Entkriminalisie
rung gefordert und zlDllindest eine 
Gleichbehandlung von Drogenkonsu
menten im Knast. 

- Offen blieb, wie eine Entkrimina
lisierung erreicht werden kann. 

- Kritisiert wird einhellig die 
1villkürliche Festschreibung ~iniger 
Drogen als gefährlich und illegal, 
während andere gesellschaftlich to
leriert und gebraucht werden . 

- Stattdessen wird (AG 2) die Lega
lisierung von Cannabis-Besitz und 
Handel bis zu einer Menge von del
ta 9 THC gr. gefordert. 

- Abgelehnt lrird der irrnner totaler 
lverdende Zugriff staatlicher In
stanzen auf die Träger freier Dro
genarbeit. Insbesondere ,.,rird die 
politisch motivierte Stellenstrei
chung (aufgrund der Ven•eigerung 
nach den Bedingungen des § 35 zu 
arbeiten) bei drei Berliner Bera
tungsstellen kritisiert. 

- Stattdessen wird die En._reiterung 
der ~Ii ttel für freie Träger und 
insbesondere offene, nicht regle-

DOKUME:.t'YTATiO('( ZUf'l 
AReiiTSTRE.FFEJY" 
vo rn '3.1;(.83 ß 1S 11.1;!.!5~ 

mentierende Angebote gefordert. 

- Es •Yird dazu aufgefordert, die 
Stigmatisierung (Fixerbild) und 
Ausgrenzung von KonslDllenten illega
ler Drogen zu beenden; d. h. , die 
lrillkürlichen Verschärfungs tedmi
ken (Leidensdruck-Therapie) aufzu
geben. 

- Stattdessen soll es als Bestand
teil der Drogenarbeit begriffen 
werden, sich für (zlDllindest gleich
berechtigte) Lebensbedingungenein
zusetzen. 

- Langzeittherapien werden nur auf 
freiwilliger Basis akzeptiert Lmd 
insbesondere •rird der Einfluß des 
§ 35 BDIG entschieden abgelehnt; 
Langzeittherapien sollen eine Mög
lichkeit zum Clean-Werden darstel
len, aber nicht als Zwangskonzept 
für alle mißbraucht werden. 

- Stattdessen sollen die bestehen
den Regeln/Einschränkungen auf ih
ren aktuellen therapeutischen Sinn 
untersucht werden (Angebots-Charak
~~- . 
- Kritisiert wird die Ignoranz ge
genüber der Scru1üffler-Problematik 
sowie die Austrocknung der Berli
ner Schnüffler-Hilfe. 
Stattdessen wird die Erkennung der 
Lösungsmittelabhängigkeit alseiner 
besonderen Form von Drogenabhängig
keit gefordert ('Schnüffler brau
chen andere LösungsmitteJ '). 

Wer also von unseren Lesem mehr 
da:riiber \vissen 1rill, der wende sich 
an die oben angegebene Anschrift . 
Die ZOO Deutschen Bundespfennige 
sind gut dafür angelegt . 

-RED-
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Mein viereinhalbjähriger Bub hat auf dem 
Heimweg vom Kindergarten einen klei
nen herrenlosen Hund gefunden. Er ist 
einigermaßen gesund und besser als 

olles, was mein Sohn bisher gefunden hat. Er betet ihn an und um
sorgt ihn und ist kaum von ihm zu trennen. 
Wir diskutieren lange, was wir tun sollen. Können wir ihn behalten? 
Der kleine Hund wäre ein guter Begleiter für unseren Sohn und zudem 
ein Wachhund für die Familie. Haben wir aber das Recht, Haustiere 
zu halten in einem hungernden und von soviel Entbehrung gezeichne
ten Land? Sogar die Hühner müssen ihr Futter selbst zusammen
kratzen. Wir können es uns nicht leisten, Reis- oder Weizenkörner zur 
Fütterung ·des Viehs zu verschwenden. Es muß sein Futter an den 
Straßenrändern suchen und sich von trockenem Reisstroh ernähren. 
Selbst die Reishülsen sind für das Vieh zu wertvoll. 
Den kleinen Hund behalten, hieße, Essen 
von unserem Tisch und Küchenabfälle für 
ihn abgeben, statt sie den kommenden 
und gehenden Bettlern an unserer Haus
tür zu überlassen. Sogar das Wasser, in 
dem der Reis gekocht wird, ist bei den 
Hungernden begehrt. Die Entscheidung 
ist daher einfach, aber schlimm für den 
Buben. Sobald er im Bett liegt, muß der 
kleine Hund verschwinden. 
Ich muß wählen zwischen Mensch und 
Tier, und es gibt nur eine Entscheidung. 
Eine GeschtCh!e von Jeffry Pereiro. Otrel<tor I ur Entwtcl<tungs
lrogen von CORR. Docco 'Bonglodesh 
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